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Der OGAW im Uberblick

Name des OGAW: Beagle Flagship Fund

Rechtliche Struktur: OGAW in der Rechtsform der Treuhdnderschaft (,,Kollektivireuhdnderschaft")
gemadss Gesetz vom 28. Juni 2011 Uber bestimmte Organismen fir gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)

Umbrella-Konstruktion: Nein, Einzelfonds

Domizil: Liechtenstein

Grundungdatum des 25. April 2012

OGAW:

Geschdftsjahr: Das Geschdaftsjghr des OGAW beginnt am 1. Januar und endet am 31. De-
zember

Rechnungswdhrung Euro (EUR)

des OGAW:

Zustandige Aufsichtsbe- Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein; www.fma-li.li

horde:

Angaben zum OGAW befinden sich in Anhang A ,,OGAW im Uberblick*
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Hinweis fur Anleger/Verkaufsbeschrankung

Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Pros-
pektes, des Treuhandvertrages und der Basisinformationsblatter
(PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits ver-
offentlicht, des darauffolgenden Halbjahresberichtes. Gultigkeit ha-
ben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im
Treuhandvertrag inklusive Anhang A ,,OGAW im Uberblick® enthal-
fen sind. Mit dem Erwerb der Anteile gelten diese als durch den An-
leger genehmigt.

Dieser Prospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur
Zeichnung von Anteilen des OGAW durch eine Person in einer
Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche
Aufforderung ungesetzlich ist oder in der die Person, die ein solches
Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert
ist oder dies einer Person gegenlber geschieht, der gegenUber
eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist.
Informationen, die nicht in diesem Prospekt und Treuhandvertrag
oder der Offentlichkeit zugénglichen Dokumenten enthalten sind,
gelten als nicht autorisiert und sind nicht verl&sslich. Potenzielle An-
leger sollten sich Uber mégliche steuerliche Konsequenzen, die
rechtlichen Voraussetzungen und maégliche Devisenbeschrénkun-
gen oder —kontrollvorschriften informieren, die in den Ladndern inrer
Staatsangehdrigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes
gelten und die bedeutsam fUr die Zeichnung, das Halten, den Um-
tausch, die RUcknahme oder die Verdusserung von Anteilen sein
kénnen. Weitere steuerliche Erwégungen sind in Ziffer 10 ,,Steuervor-
schriften erldutert. In Anhang B ,,Sperzifische Informationen fir ein-
zelne Vertriebsl@nder* sind Informationen beziglich des Vertriebs in
verschiedenen Ldndern enthalten. Die Anteile des OGAW sind nicht
in allen Ldndern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei der Ausgabe,
beim Umtausch und bei der RUcknahme von Anteilen im Ausland
kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Die
Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika (USA) nicht gemdss dem United States Securities Act von 1933
registriert und kénnen daher weder in den USA, noch an US-BUrger
angeboten oder verkauft werden. Als US-BUrger werden z.B. dieje-
nigen naturlichen Personen betrachtet, die (a) in den USA oder ei-
nem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, (b) ein-
geburgerte Staatsangehdrige sind (bzw. Green Card Holder), (c) im
Ausland als Kind eines Staatsangehdrigen der USA geboren wur-
den, (d) ohne Staatsangehdoriger der USA zu sein, sich Gberwiegend
in den USA aufhalten, (e) mit einem Staatsangehodrigen der USA ver-
heiratet sind oder (f) in den USA steuerpflichtig sind. Als US-BUrger
werden ausserdem betrachtet: (a) Investmentgesellschaften und
Kapitalgesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bun-
desstaaten oder des District of Columbia gegrindet wurden, (b)
eine Investmentgesellschaft oder Personengesellschaft, die unter
einem , Act of Congress" gegrundet wurde, (c) ein Pensionsfund,
der als US-Trust gegrindet wurde, (d) eine Investmentgesellschaft,
die in den USA steuerpflichtig ist oder (e) Investmentgesellschaften,
die nach Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem
US Commodity Exchange Act als solche gelten. Allgemein durfen
Anteile des OGAW nicht in Jurisdiktionen und an Personen angebo-
fen werden, in denen oder denen gegenuUber dies nicht zuldssig ist.
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TEIL I: DER PROSPEKT

Die Ausgabe und Ricknahme von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des derzeit gulfigen
Treuhandvertrages und des Anhangs A ,,OGAW im Uberblick". Dieser Treuhandvertrag wird er-
génzt durch den jeweils lefzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes I&nger
als acht Monate zuruckliegt, ist dem Erwerber auch der Halbjahresbericht anzubieten. Recht-
zeitig vor dem Erwerb von Anteilen werden dem Anleger kostenlos die Basisinformationsblatter
(PRIIP-KID) zur VerfGgung gestellt.

Es ist nicht gestattet, vom Prospekt, Treuhandvertrag, Anhang A ,,OGAW im Uberblick* oder
dem PRIIP-KID abweichende AuskUnfte oder ErklGrungen abzugeben. Die Verwaltungsgesell-
schaft haftet nicht, wenn und soweit AuskUnfte oder ErklGrungen abgegeben werden, die vom
aktuellen Prospekt, Treuhandvertrag oder dem PRIIP-KID abweichen.

Der Prospekt und Treuhandvertrag inklusive Anhang A ,,OGAW im Uberblick* sind vorliegend in
einem Dokument dargestellt. Wesentliches Grindungsdokument des Fonds ist der Treuhand-
vertrag inklusive Anhang A ,,OGAW im Uberblick". Lediglich der Treuhandvertrag inklusive der
Besonderen Bestimmungen zur Anlagepolitik in Anhang A ,,O0GAW im Uberblick® unterliegen
der materiell rechtlichen Prifung der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein.

1 Verkaufsunterlagen

Der Prospekt, die Basisinformationsblatter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag und der An-
hang A ,,0GAW im Uberblick" sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern
deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datentréager
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahistellen und bei allen
Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteini-
scher Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhd@ltlich.

Auf Wunsch des Anlegers werden inm die genannten Dokumente ebenfalls in Papier-
form kostenlos zur VerfUgung gestellt. Weitere Informationen zum OGAW sind im Internet
unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30,
9494 Schaan, innerhalb der Geschdaftszeiten erhdltlich.

2 Der Treuhandverirag

Der Treuhandvertrag umfasst einen allgemeinen Teil sowie den Anhang A ,,OGAW im
Uberblick*. Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,OGAW im Uberblick" sind in die-
sem Prospekt vollsténdig abgedruckt. Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,OGAW
im Uberblick" k&énnen von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit ganz oder teilweise ge-
&ndert oder ergdnzt werden. Anderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A
,OGAW im Uberblick" bedirfen der vorherigen Genehmigung durch die FMA.

Jede Anderung des Treuhandvertrages sowie des Anhangs A ,OGAW im Uberblick"
wird im Publikationsorgan des OGAW veroffentlicht und ist danach fir alle Anleger
rechtsverbindlich. Publikationsorgan des OGAW ist die Internetseite des LAFV Liechten-
steinischer Anlagefondsverband www.lafv.li.

Der Prospekt: Verkaufsunterlagen
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Allgemeine Informationen zum OGAW

Der Beagle Flagship Fund (im Folgenden: OGAW) wurde am 25. April 2012 als Organis-
mus fOr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Fursten-
fums Liechtenstein gegrindet.

Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,OGAW im Uberblick wurden am 25. April
2012 von der FMA genehmigt und der OGAW wurde am 2. Mai 2012 ins liechtensteini-
sche Handelsregister eingetragen. Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,OGAW im
Uberblick* traten erstmalig am 25. April 2012 in Kraft.

Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,OGAW im Uberblick” wurden 09. Dezember
2025 von der FMA genehmigt und am 01. Januar 2026 in Kraft gesetzt.

Der OGAW ist ein rechtlich unselbst&ndiger Organismus fir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren des offenen Typs und untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 Gber be-
stimmte Organismen fUr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Der OGAW hat die Rechtsform einer Kollektivireuhdnderschaft. Eine Kollektivireuhdan-
derschaft ist das Eingehen einer inhaltlich identischen Treuhdnderschaft mit einer unbe-
stimmten Zahl von Anlegern zu Zwecken der Vermdgensanlage und Verwaltung for
Rechnung der Anleger, wobei die einzelnen Anleger gemadss ihnrem Anteil an dieser
Treuhdnderschaft beteiligt sind und nur bis zur Hohe des Anlagebetrags persénlich haf-
ten.

Der OGAW ist keine Umbrella-Konstruktion und ist somit ein Einzelfonds.

Die Verwaltung des OGAW besteht vor allem darin, die beim Publikum beschafften
Gelder fir gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpa-
piere und/oder in andere liquide Finanzanlagen gemass Art. 51 UCITSG zu investieren.
Der OGAW bildet zu Gunsten seiner Anleger ein Sondervermdgen. Das Sondervermo-
gen gehdrt im Fall der Auflésung und des Konkurses der Verwaltungsgesellschaft nicht
in die Konkursmasse der Verwaltungsgesellschaft.

In welche Anlagegegensténde die Verwaltungsgesellschaft das Geld investieren darf
und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem UCITSG,
dem Treuhandvertrag und dem Anhang A ,,OGAW im Uberblick.

Die Vermogenswerte des OGAW werden im Inferesse der Anleger verwaltet. Am ge-
samten Vermdgen des OGAW sind allein die Anleger nach Massgabe ihrer Anteile be-
rechtigt. Anspriche von Anlegern und Gldubigern, die sich gegen den OGAW richten
oder die anldsslich der Grundung, wahrend des Bestehens oder bei der Liquidation des
OGAW entstanden sind, sind auf das Vermogen des OGAW beschrdnki.

Mit dem Erwerb von Anteilen des OGAW anerkennt jeder Anleger den Treuhandvertrag
inkl. fondsspezifische Anhénge, welcher die vertraglichen Beziehungen zwischen den
Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle festsetzt sowie die ord-
nungsgemass durchgefihrten Anderungen dieses Dokuments. Mit der Verdffentlichung
von Anderungen des Treuhandvertrages und Prospekts, des Jahres- bzw. Halbjahresbe-
richtes oder anderer Dokumente auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer An-
lagefondsverband www.lafv.li sind diese Anderungen fir die Anleger verbindlich.

Die Anleger sind am Vermdgen des OGAW nach Massgabe der von ihnen erworbenen
Anteile beteiligt.

Die Anteile sind nicht verbrieft sondern werden nur buchmdassig gefUhrt, d.h. es werden
keine Zertifikate ausgegeben. Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen.
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Durch Zeichnung oder Erwerb von Anteilen anerkennt der Anleger den Treuhandver-
trag und den Anhang A ,,OGAW im Uberblick”. Anleger, Erben oder sonstige Personen
konnen die Aufteilung oder Auflésung des OGAW nicht verlangen. Die Details zum
OGAW werden im Anhang A ,,OGAW im Uberblick" beschrieben.

Alle Anteile des OGAW verkdrpern grundsatzlich die gleichen Rechte, es sei denn die
Verwaltungsgesellschaft beschliesst innerhalb des OGAW verschiedene Anteilsklassen
auszugeben.

Daver des OGAW

Die Dauer des OGAW ergibt sich aus dem Anhang A ,,OGAW im Uberblick".
Anteilsklassen

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermd&chtigt, innerhalb des OGAW mehrere Anteilsklas-
sen zu bilden, welche sich auf dasselbe Sondervermdgen beziehen, jedoch unter-
schiedliche Rechte und Pflichte aufweisen. Sie kdnnen sich hinsichtlich der Ertragsver-
wendung, des Ausgabeaufschlags, der Referenzwdhrung und des Einsatzes von Wah-
rungssicherungsgeschdaften, der anfallenden GebUhren, der Mindestanlagesumme
oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilsklassen unter-
scheiden. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilsklassen erwor-
ben haben, bleiben davon jedoch unberGhrt.

Die Anteilsklassen, die in Zusammenhang mit dem OGAW aufgelegt sind, sowie die in
Zusammenhang mit den Anteilen des OGAW entstehenden GebUhren und Vergitun-
gen sind in Anhang A "OGAW im Uberblick" genannt. Weitere Informationen zu den
Anteilsklassen sind der Ziffer 8.2 zu entnehmen.

Bisherige Wertentwicklung des OGAW

Die bisherige Wertentwicklung des OGAW bzw. seiner Anteilsklassen ist auf der Internet-
seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li oderim PRIIP-
KID aufgefthrt. Die bisherige Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie fur die
laufende und zukUnftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen
oder fallen.

Organisation

Sitzstaat / Zustandige Aufsichisbehorde
Liechtenstein / Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein; www.fma-li.li.
Rechtsverhdltnisse

Die Rechtsverhdltnisse zwischen den Anlegern und der Verwaltungsgesellschaft richten
sich nach dem Gesetz vom 28. Juni 2011 Uber bestimmte Organismen fir gemeinsame
Anlagenin Wertpapieren (UCITSG) und der Verordnung vom 5. Juli 2011 Uber bestimmte
Organismen fUr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSV) und, soweit dort keine
Regelungen getroffen sind, nach den Bestimmungen des Personen- und Gesellschafts-
rechts (PGR) Uber die Treuhdnderschaft.

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft (im Folgenden: Verwaltungs-
gesellschaft), Landstrasse 30, 9494 Schaan, Handelsregister-Nummer FL-0001-532-594-8.

Der Prospekt: Organisation
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Die IFM Independent Fund Management AG wurde am 29. Oktober 1996 in Form einer
Aktiengesellschaft fUr eine unbeschrdnkte Dauer gegrindet. Die Regierung hat der Ver-
walfungsgesellschaft am 26. November 1996 die Bewiligung zur Aufnahme der Ge-
schaftstatigkeit erteilt. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren Sitz und Hauptverwaltung
in Schaan, Furstentum Liechtenstein. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemdss Kapitel Il
des Gesetzes vom 28. Juni 2011 Uber Organismen fir gemeinsame Anlagen von der
Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein zugelassen und im von der FMA publizierten
Register in Liechtenstein zugelassener Verwaltungsgesellschaften eingetragen.

Das Aktienkapital der Verwaltungsgesellschaft betragt 1 Million Schweizer Franken und
ist zu 100% einbezahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den OGAW fUr Rechnung und im ausschliessli-
chen Interesse der Anleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung und gemdss den
Bestimmungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A ,,OGAW im Uberblick*.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit den weitestgehenden Rechten ausgestattet, um in
ihrem Namen fUr Rechnung der Anleger alle administrativen und verwaltungsmdssigen
Handlungen durchzufGhren. Sie ist insbesondere berechtigt, Wertpapiere und andere
Werte zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen und zu tauschen sowie similiche Rechte
auszuUben, die Vermdgenswerte des OGAW betreffen.

Eine Ubersicht séimtlicher von der Verwaltungsgeselischaft verwalteten OGAWs befin-
det sich auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter
www.lafv.li.

4.3.1 Verwaltungsrat

Prasident: Heimo Quaderer, Managing Partner der Principal Vermo-
gensverwaltung AG, Schaan

Mitglieder: S.K.K.H. Simeon von Habsburg, Erzherzog von Osterreich,
Managing Partner der Principal Vermdgensverwaltung AG,
Schaan

Hugo Quaderer, unabhdangiger Verwaltungsrat der IFM Inde-
pendent Fund Management AG, Schaan

4.3.2 Geschdftsleitung

Vorsitzender: Luis Ott, GeschdaftsfUhrer
Mitglieder: Alexander Wymann, stv. GeschaftsfUhrer
Michael Oehry

Ramon Schafer

Asset Manager

Als Asset Manager fur den OGAW fungiert die Principal Vermdgensverwaltung AG,
Landstrasse 30, FL-9494 Schaan.

Die Principal Vermdgensverwaltung AG konzentriert sich auf die Anlage- und Vermo-
gensverwaltung fUr institutionelle und private Kunden und wird durch die Finanzmarkt-
aufsicht Liechtenstein (FMA) prudenziell beaufsichtigt.

Die Aufgabe des Asset Managers ist insbesondere die eigensténdige Umsetzung der
Anlagepolitik und die FUhrung der Tagesgeschdfte des OGAW sowie anderer damit
verbundenen Dienstleistungen unter der Aufsicht, Konfrolle und Verantwortung der
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Verwaltungsgesellschaft. Die ErfUllung dieser Aufgaben erfolgt unter Beachtung der
Grundsatze der Anlagepolitik und der Anlagebeschrdnkungen des OGAW, wie sie in
diesem Prospekt beschrieben sind, sowie der gesetzlichen Anlagebeschrénkungen.

Der Asset Manager hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dirit-
ten, insbesondere von verschiedenen Anlageberatern, beraten zu lassen

Die genaue Ausfuhrung des Auftrags regelt ein zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und der Principal Vermdgensverwaltung AG abgeschlossener Vermdgensverwaltungs-
vertrag.

Anlageberater

Es wurde kein Anlageberater bestellt.

Vertriebsstelle

Als Vertriebstelle fir den OGAW fungiert die Principal Vermdgensverwaltung AG, Land-
strasse 30, FL-9494 Schaan.

Die genaue AusfUhrung des Auftrags regelt ein zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und der Principal Vermégensverwaltung AG abgeschlossener Vertriebsvertrag.

Die Verwaltungsgesellschaft kann in verschiedenen Vertriebsl@ndern jederzeit weitere
Vertriebsstellen einsetzen.

Der hier verwendete Begriff "Vertriebsstelle" beinhaltet auch die Begriffe "Vertriebstra-
ger" und "Vertriebspartner".

Verwahrstelle

Als Verwahrstelle for den OGAW wurde die VP Bank AG, Aeulestrasse 6, FL-9490 Vaduz,
bestellt.

Die Bank wurde am 6. April 1956 gegrindet. Sie betreibt schwergewichtig das Vermo-
gensverwaltungs- und Anlagegeschdaft fur private und institutionelle Kunden sowie im
Heimmarkt das Kreditgeschdaft. Sie verfUgt Uber Tochtergesellschaften in der Schweiz,
Luxemburg, Singapur und auf den British Virgin Islands, eine Vermodgensverwaltungsge-
sellschaft in Hong Kong sowie Représentanzen in Moskau und Hong Kong. Die Verwahr-
stelle fGhrt das Anteilsregister. Weitere Informationen zur Verwahrstelle (z.B. Jahresbe-
richte, Broschiren, efc.) kbnnen direkt an ihrem Sitz oder online auf inrer Web-Seite
www.vpbank.li bezogen werden.

Die Verwahrstelle verwahrt die verwahrfGhigen Finanzinstrumente fir Rechnung des
OGAW. Sie kann sie ganz oder teilweise anderen Banken, Finanzinstituten und aner-
kannten Clearinghdusern, welche die gesetzlichen Anforderungen erfllen, zur Verwah-
rung anvertrauen.

Die Funktion der Verwahrstelle und deren Haftung richten sich nach dem Gesetz vom
28. Juni 2011 Uber bestimmte Organismen fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(UCITSG) und der entsprechenden Verordnung in der jeweils geltenden Fassung, dem
Verwahrstellenvertrag, und den konstituierenden Dokumenten des OGAW. Sie handelt
unabhdngig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschliesslich im Interesse der Anle-
ger.

Das UCITSG sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von OGAW vor.
Die Verwahrstelle verwahrt die verwahrfdhigen Finanzinstrumente auf gesonderten
Konten, die auf den Namen des OGAW oder der fur den OGAW handelnden Verwal-
tungsgesellschaft eréffnet wurden und Uberwacht, ob die Weisungen der Verwaltungs-
gesellschaft Uber die Vermodgensgegenstdnde den Vorschriften des UCITSG und den
konstituierenden Dokumenten entfsprechen. FUr diese Zwecke Uberwacht die
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Verwahrstelle insbesondere die Einhaltung der Anlagebeschrénkungen und Verschul-
dungsgrenzen durch den OGAW.

Die Verwahrstelle fUhrt darGber hinaus im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft das An-
teilsregister des OGAW.

Die Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach Art. 33 UCITSG. Die Verwahrstelle stellt
sicher, dass

+ Verkauf, Ausgabe, RGcknahme, Auszahlung und Annullierung von Anteilen des
OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und den konstituierenden
Dokumenten erfolgen;

+ die Bewertung der Anteile des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des
UCITSG und den konstituierenden Dokumenten erfolgt;

+ bei Transaktionen mit Vermdgenswerten des OGAW der Gegenwert innerhalb der
Ublichen Fristen an den OGAW Uberwiesen wird;

+ die Erfrdge des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG und den kon-
stituierenden Dokumenten verwendet werden;

+ die Cashflows des OGAW ordnungsgemadss Uberwacht werden und insbesondere zu
gewdhrleisten, dass sémtliche bei der Zeichnung von Anteilen eines OGAW von An-
legern oder im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen eingegangen sind und
dass samtliche Gelder des OGAW nach Massgabe der Bestimmungen des UCITSG
und der konstituierenden Dokumente verbucht wurden.

Unterverwahrung

Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgabe auf andere Unternehmen (Unterverwah-
rer) Ubertragen. Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgabe auf andere Unternehmen
(Unterverwahrer) Ubertragen. Eine Liste der fUr die Verwahrung der im Namen und fir
Rechnung des OGAW gehaltenen Vermdgensgegenstdnde eingesetfzten Unterver-
wahrer kann bei der Verwahrstelle beantragt werden.

Aus dieser Ubertragung ergeben sich keine Interessenkonflikte.

Informationen iber die Verwabhrstelle

Die Anleger des OGAW haben jederzeit die Moglichkeit persdnlich bei der Verwahr-
stelle kostenlos Informationen auf dem neuesten Stand Uber die Aufgaben und Pflich-
ten der Verwabhrstelle, die Unterverwahrer, die moglichen Interessenskonflikte im Zusam-
menhang mit der Tatigkeit der Verwahrer und der Unterverwahrer sowie Informationen
Uber den OGAW unter den oben erwdhnten Kontaktdaten zu beantragen.

Die Verwabhrstelle unterzieht sich den Bestimmungen des liechtensteinischen FATCA-Ab-
kommens sowie den entsprechenden AusfGhrungsvorschriften im liechtensteinischen
FATCA-Gesetz.

Wirtschaftsprufer des OGAW und der Verwaltungsgesellschaft
Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, CH-3008 Bern

Der OGAW und die Verwaltungsgesellschaft haben ihre Geschaftstatigkeit durch einen
von ihnen unabhdngigen und von der FMA nach dem UCITSG anerkannten Wirtschafts-
prUfer jahrlich profen zu lassen.

Allgemeine Anlagegrundsatze und -beschrankungen

Das Vermogen des OGAW wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im
Sinne der Regeln des UCITSG und nach den in Artikel 28 des Treuhandvertrags sowie
nach den im Anhang A ,,OGAW im Uberblick" beschriebenen anlagepolitischen
Grundsatzen und innerhalb der Anlagebeschrénkungen angelegt.
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Ziel der Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik des OGAW wird im Anhang A ,, OGAW im Uberblick beschrie-
ben.

Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Bench-
mark.

Anlagepolitik des OGAW

Die fondsspezifische Anlagepolitik wird fir den OGAW im Anhang A ,,OGAW im Uber-
blick" beschrieben.

Die in Artikel 28 und 29 des Treuhandvertrags dargestellten allgemeinen Anlagegrund-
s@fze und Anlagebeschrankungen gelten fur den OGAW, sofern keine Abweichungen
oder Ergénzungen im Anhang A ,,0GAW im Uberblick* enthalten sind.

5.2.1 ESG-Integration

Der OGAW sieht im Rahmen seines Anlageziels vor, dass der Asset Manager Fak-
toren wie Umwelt, Soziales und gute UnternehmensfUhrung, sogenannte ESG-
Faktoren, in seiner Anlageanalyse, seinen Entscheidungsprozesse und der Praxis
der akfiven AusUbung der Aktiondrsrechte berUcksichtigt. Dabei werden eben-
falls Nachhaltigkeitsrisiken berUcksichtigt, die in massgeblicher Weise erhebliche
wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition des OGAW

haben kénnen. Die vorgenannten ESG-Faktoren beziehen sich unter anderem

auf die folgenden Themen:

Environmental -
Umwelt

Social -
Soziales

Corporate Governance -
Unternehmensfihrung

e Klimaschutz

e Anpassung an den Kli-
maschutz

e Schutz der biologischen
Vielfalt

e Einhaltung anerkannter
arbeitsrechtlicher Stan-
dards (keine Kinder- und
Zwangsarbeit, keine Diskri-
minierung)

Steuerehrlichkeit
Massnahmen zur Verhin-
derung von Korruption

¢ Nachhaltigkeitsmanage-
ment durch Geschdftslei-

¢ Nachhaltige Nutzung e Einhaltung der Arbeitssi- fung
und Schutz von Wasser cherheit und des Gesund- | ¢ Nachhaltige Vergitungs-
und Meeresresourcen heitsschutzes politik
e Ubergang zu einer Kreis- ¢ Angemessene Entloh- e Ermdglichung von Whistle
laufwirtschaft, Abfallver- nung, faire Bedingungen Blowing
meidung und Recycling am Arbeitsplatz, Diversitdt | e  Gewdhrleistung des Dao-
¢ Vermeidung und Vermin- sowie Aus- und Weiterbil- tenschutzes
derung der Umweltver- dungschancen (Chan- e Offenlegung von Informa-
schmutzung cengleichheit) fionen
e Schutz gesunder Okosys- o Gewdhrleistung einer aus- | ¢ Anti-Geldwdsche
feme reichenden Produktsi- e Risiko- und Reputations-
¢ Nachhaltige Landnut- cherheit, einschliesslich management
zung Gesundheitsschutz
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e Gleiche Anforderungen
an Unternehmn in der Lie-
ferkette

o Gesellschaftliches Enga-

gement

Bericksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Unter Nachhaltigkeit versteht man &kologische (Environment — E) und soziale
(Social = S) sowie gute UnternehmensfUhrung (Governance — G). Der OGAW
verfolgt dabei einen gesamthaften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Aus-
richtung des OGAW durch die BerUcksichtigung verschiedener Nachhaltigkeits-
faktoren gewdhrleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter an-
derem Arbeitnehmer-, Sozial- und Umweltbelange, die Einhaltung der Men-
schenrechte und die Bekmpfung von Korruption und Bestechung.

Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden vom Asset Manager analysiert
und erweitern damit die klassische Fundamentalanalyse um finanziell relevante
Nachhaltigkeitsrisken. Die Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt auf Basis von
offentlich verfUgbaren Informationen der Emittenten (z.B. Geschd&fts- und Nach-
haltigkeitsberichte) oder einem internen Research sowie unter Verwendung von
Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen.

Nachhaltigkeitsrisiken kénnen auf alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Liqui-
ditatsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko) erheblich einwirken und
als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Unternehmen, in die
investiert wird, kénnen physischen Risiken des Klimawandels unterliegen wie. z.B.
einer zunehmenden Haufung und Intensitét von akuten Extremwetterereignissen
(z.B. Hitzewellen, Stirme, Uberschwemmungen) und l&ngerfristigen chronischen
Anderungen von Mittelwerten und Schwankungsbreiten verschiedener Klima-
variablen (z.B. Temperatur, Niederschlagsmengen, Meeresspiegel).

Auswirkung auf die Rendite

Die Berucksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren kann langfristig einen wesent-
lichen Einfluss auf die Wertentwicklung einer Investition haben. Emittenten mit
mangelhaften Nachhaltigkeitsstandards kénnen anfdllig fir Ereignis-, Reputati-
ons-, Regulierungs-, Klage- und Technologierisiken sein. Diese Risiken im Bereich
Nachhaltigkeit kbnnen unter anderem Auswirkungen auf das operative Ge-
schaft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der
Unternehmung oder der Investition haben. Das Eintreten dieser Risken kann zu
einer negativen Bewertung der Investion fUhren, die wiederum Auswirkungen
auf die Rendite des OGAW haben kann.

Rechnungs-/Referenzwahrung des OGAW

Die Rechnungswdhrung des OGAW sowie die Referenzwdhrung pro Anteilsklasse wer-
denim Anhang A ,,0GAW im Uberblick" genannt.

Bei der Rechnungswdhrung handelt es sich um die Wdhrung, in der die BuchfUhrung
des OGAW erfolgt. Bei der Referenzwdhrung handelt es sich um die Wahrung, in der
die Performance und der Nettoinventarwert der Anteilsklassen berechnet werden. Die
Anlagen erfolgen in den W&hrungen, welche sich fur die Wertentwicklung des OGAW
optimal eignen.

Profil des typischen Anlegers

Das Profil des typischen Anlegers des OGAW ist im Anhang A ,,OGAW im Uberblick*
beschrieben.
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6.1

Anlagevorschriften

Zugelassene Anlagen

Der OGAW darf die Vermdgensgegenstdnde fUr Rechnung seiner Anleger ausschliess-
lich in einen oder mehrere der folgenden Vermoégensgegenstdnde anlegen:

6.1.1 Weripapiere und Geldmarktinstrumente:

a) die an einem geregelten Marktim Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 21 der Richtlinie
2014/65/EU notiert oder gehandelt werden;

b) die an einem anderen geregelten Markt eines EWR-Mitgliedstaats, der an-
erkannt, fOr das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemdass
ist, gehandelt werden;

c) die an einer Wertpapierbdrse eines Drittstaates amtlich noftiert oder an ei-
nem anderen Markt eines europdischen, amerikanischen, asiatischen, afri-
kanischen oder ozeanischen Land gehandelt werden, der anerkannt, for
das Publikum offen und dessen Funkfionsweise ordnungsgemass ist.

6.1.2 Wertpapiere aus Neuemissionen, sofern:

a) die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung
zur amtilichen Notierung bzw. zum Handel an einer der unter Ziffer 6.1.1 a)
bis c) erwdhnten Wertpapierbdrsen bzw. an einem dort erwdhnten gere-
gelten Markt beantragt wurde und

b) diese Zulassung spdatestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission er-
langt wird.

6.1.3 Anteile von OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen
fUr gemeinsame Anlagen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziffer 17 UCITSG, sofern diese
nach ihnren konstituierenden Dokumenten hochstens 10% inres Vermdgens in An-
teile eines anderen OGAW oder vergleichbarer Organismen fir gemeinsame
Anlagen anlegen dirfen;

6.1.4 Sichteinlagen oder kindbare Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens zwolf
Monaten bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder ei-
nem Drittstaat haben, dessen Aufsichtsrecht dem des EWR-Rechts gleichwertig
ist;

6.1.5 Derivate, deren Basiswert Anlagegegenstdnde im Sinne von Art. 51 UCITSG oder
Finanzindizes, ZinssGtze, Wechselkurse oder Wahrungen sind. Im Fall von Ge-
schaften mit OTC-Derivaten mUssen die Gegenparteien beaufsichtigte Institute
einer von der FMA zugelassenen Kategorie sein und die OTC-Derivate einer zu-
verldssigen und Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jeder-
zeit auf Initiative des OGAW zum angemessenen Zeitwert verdussert, liquidiert
oder durch ein Gegengeschdaft glattgestellt werden kdnnen;

6.1.6 Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt wer-
den, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente Vorschriften Gber
den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, vorausgesetzt, sie werden:

a) von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kérperschaft oder der
Zentralbank eines EWR-Mitgliedstaats, der Europdischen Zentralbank, der
Gemeinschaft oder der Europdischen Investitionsbank, einem Drittstaat
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Féderation
oder von einer internationalen Einrichtung &ffentlich-rechtlichen Charak-
ters, der mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehort, ausgegeben oder go-
rantiert;
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6.2

6.3

6.1.7

b) von einem Unternehmen ausgegeben, dessen Wertpapiere auf den unter
Bst. a bezeichneten geregelten Markten gehandelt werden;

c) von einem Institut, das gemdass den im EWR-Recht festgelegten Kriterien ei-
ner Aufsicht unterstellt ist oder einem Institut ausgegeben oder garantiert,
dessen Aufsichtsrecht dem EWR-Recht gleichwertig ist und das dieses Recht
einhdlt; oder

d) von einem Emittenten ausgegeben, der einer von der FMA zugelassenen
Kategorie angehdért, sofern fUr Anlagen in diesen Instfrumenten den Buch-
staben a bis ¢ gleichwertige Anlegerschutzvorschriften gelten und der Emit-
tent entweder ein Unternehmen mit einem Eigenkapital in Hohe von min-
destens 10 Millionen Euro ist und seinen Jahresabschluss nach den Vorschrif-
ten der Richtlinie 78/660/EWG, in Liechtenstein umgesetzt durch PGR erstellt
und veroffentlicht, oder ein gruppenzugehdriger Rechtstréger ist, der fr die
Finanzierung der Unternehmensgruppe mit zumindest einer bérsennotierten
Gesellschaft zustédndig ist oder ein Rechtstréger ist, der die wertpapiermds-
sige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank
einger@umten Kreditlinie finanzieren soll.

Die Verwaltungsgesellschaft darf daneben flussige Mittel halten.

Nicht zugelassene Anlagen

Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht:

6.2.1

6.2.2

6.23

mehr als 10% des Vermdgens des OGAW in andere als die in Ziffer 6.1 genannten
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen;
Edelmetalle oder Zertifikate Uber Edelmetalle erwerben;

noch ungedeckte Leerverkdufe tatigen.

Anlagegrenzen

A.

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

FUr den OGAW sind folgende Anlagegrenzen einzuhalten:

Der OGAW darf héchstens 5% seines Vermogens in Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten desselben Emittenten und héchstens 20% seines Vermdgens
in Einlagen desselben Emittenten anlegen.

Das Ausfallrisiko aus Geschaften des OGAW mit OTC-Derivaten mit einem Kre-
ditinstitut als Gegenpartei, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder ei-
nem Drittstaat hat, dessen Aufsichtsrecht dem des EWR-Rechts gleichwertig ist,
darf 10% des Vermogens des OGAW nicht Uberschreiten; bei anderen Gegen-
parteien betragt das maximale Ausfallrisiko 5% des Vermogens.

Sofern der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emit-
tenten, bei denen der OGAW jeweils mehr als 5% seines Vermogens anlegt, 40%
seines Vermodgens nicht Uberschreitet, ist die in Ziffer 6.3.1 genannte Emittenten-
grenze von 5% auf 10% angehoben. Die Begrenzung auf 40% findet keine An-
wendung fur Einlagen oder auf Geschafte mit OTC-Derivaten mit beaufsichtig-
ten Finanzinstituten. Bei Inanspruchnahme der Anhebung werden die Wertpa-
piere und Geldmarkfinsfrumente nach Ziffer 6.3.5 und die Schuldverschreibun-
gen nach Ziffer 6.3.6 nicht berGcksichtigt.

Ungeachtet der Einzelobergrenzen nach Ziffer 6.3.1 und 6.3.2 darf ein OGAW
folgendes nicht kombinieren, wenn dies zu einer Anlage von mehr als 20% seines
Vermogens bei ein und derselben Einrichtung fUhren wirde:
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6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

a) von dieser Einrichtung ausgegebene Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente;

b) Einlagen bei dieser Einrichtung;

c) von dieser Einrichtung erworbene OTC-Derivate.

Sofern die Wertpapiere oder Geldmarkfinstrumente von einem EWR-Mitglied-
staat oder seinen Gebietskérperschaften, von einem Drittstaat oder von einer
internationalen Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens
ein EWR-Mitgliedstaat angehort, ausgegeben oder garantiert werden, ist die in
Ziffer 6.3.1 genannte Obergrenze von 5% auf hdchstens 35% angehoben.

Sofern Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem EWR-Mit-
gliedstaat ausgegeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriffen zum
Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen offentli-
chen Aufsicht unterliegt und insbesondere die Ertrige aus der Emission dieser
Schuldverschreibungen in Vermdgenswerte anzulegen hat, die wdhrend der
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Ver-
bindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig fur die beim Ausfall des Emit-
tenten fdllig werdende RUckzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind,
ist fUr solche Schuldverschreibungen die in Ziffer 6.3.1 genannte Obergrenze von
5% auf héchstens 25% angehoben. In diesem Fall darf der Gesamtwert der An-
lagen 80% des Vermdgens des OGAW nicht Uberschreiten.

Die in Ziffer 6.3.1 bis 6.3.6 genannten Grenzen dUrfen nicht kumuliert werden. Die
maximale Emittentengrenze betragt 35% des Vermdgens des OGAW.

Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe gelten fUr die Berechnung der
in Ziffer 6.3 vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent. FUr Anlagen
in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten derselben Unternehmensgruppe
ist die Emittentengrenze auf zusammen 20% des Vermodgens des OGAW ange-
hoben.

Der OGAW darf héchstens 10% seines Vermdgens in Anteilen an anderen
OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen fur ge-
meinsame Anlagen anlegen.

Machen die Anlagen in Ziff. 6.3.9 einen wesentlichen Teil des Vermdgens des
OGAW aus muss der fondsspezifische Anhang Uber die maximale Hohe und der
Jahresbericht Uber den maximalen Anteil der VerwaltungsgebUhren informie-
ren, die vom OGAW selbst und von den Organismen fir gemeinsame Anlagen
nach Ziff. 6.3.9, deren Anteile erworben wurden, zu fragen sind.

Werden Anteile unmitteloar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft des
OGAW oder von einer Gesellschaft verwaltet, mit der die Verwaltungsgesell-
schaft des OGAW durch eine gemeinsame Verwaltung, Kontrolle oder qualifi-
zierte Beteiligung verbunden ist, dUrfen weder die Verwaltungsgesellschaft des
OGAW noch die andere Gesellschaft fUr die Anteilsausgabe oder -rGcknahme
an den oder von dem OGAW Gebuhren berechnen.

Eine Verwaltungsgesellschaft erwirbt fir keine von ihr verwalteten OGAW Stimm-
rechtsaktien desselben Emittenten, mit denen sie einen nennenswerten Einfluss
auf die GeschdaftsfUhrung des Emittenten ausiben kann. Ein nennenswerter Ein-
fluss wird ab 10% der Stimmrechte des Emittenten vermutet. Gilt in einem ande-
ren EWR-Mitgliedstaat eine niedrigere Grenze fUr den Erwerb von Stimmrechts-
aktien desselben Emittenten, ist diese Grenze fUr die Verwaltungsgesellschaft
massgebend, wenn sie fur einen OGAW Aktien eines Emittenten mit Sitz in die-
sem EWR-Mitgliedstaat erwirbt.
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6.3.13

6.3.14

6.3.15

6.3.16

6.3.17

6.3.18

Der OGAW darf Finanzinstrumente desselben Emittenten in einem Umfang von

hoéchstens:

a) 10% des Grundkapitals des Emittenten erworben werden, soweit stimm-
rechtslose Aktien betroffen sind;

b) 10% des Gesamitnennbetrags der in Umlauf befindlichen Schuldverschrei-
bungen oder Geldmarktinstrumente des Emittenten erworbben werden, so-
weit Schuldverschreibungen oder Geldmarkfinstrumente betroffen sind.
Diese Grenze braucht nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Gesamt-
nennbetrag zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermitteln 1&sst;

c) 25% der Anteile desselben Organismus erworben werden, soweit Anteile
von anderen OGAW oder von mit einem OGAW vergleichbaren Organis-
men fir gemeinsame Anlagen beftroffen sind. Diese bestimmte Grenze
braucht nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Nettobetrag zum Zeit-
punkt des Erwerbs nicht ermitteln I&sst.

Ziffer 6.3.12 und 6.3.13 sind nicht anzuwenden:

a) auf Wertpapiere und Geldmarkfinstrumente, die von einem staatlichen
Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;

b) auf Aktien, die der OGAW an dem Kapital einer Gesellschaft eines Drittstaa-
tes besitzt, die ihr Vermdgen im Wesentlichen in Wertpapieren von Emitten-
ten anlegt, die in diesem Drittstaat ansdssig sind, wenn eine derartige Betei-
ligung fur den OGAW aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Drittstaates
die einzige Moglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten
dieses Landes zu tatigen. Dabei sind die Voraussetzungen des UCITSG zu
beachten;

c) aufvon Verwaltungsgesellschaften gehaltene Aktien am Kapital ihrer Toch-
tergesellschaften, die im Niederlassungsstaat ausschliesslich fUr die Verwal-
tungsgesellschaft den Ruckkauf von Aktien auf Wunsch der Anleger orgo-
nisieren.

Zusétzlich zu den aufgefUhrten Beschrédnkungen gemass Ziffer 6.3.1 — 6.3.14 sind
allféllige weitere Beschrénkungen in Anhang A ,,OGAW im Uberblick* zu beach-
ten.

Von den Anlagegrenzen darf in den folgenden Fdllen abgewichen
werden:

Der OGAW muss die Anlagegrenzen bei der Ausubung von zu seinem Vermo-
gen z&hlenden Bezugsrechten aus Wertpapieren oder Geldmarktinsfrumenten
nicht einhalten, jedoch innerhallb angemessener Frist korrigieren.

Bei Verletzung der Anlagegrenzen hat die Verwaltungsgesellschaft als vorrangi-
ges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter BerlGcksichtigung des besten Inte-
resses der Anleger herbeizufUhren.

Der OGAW darf binnen der ersten sechs Monate nach seiner Liberierung von
den Anlagegrenzen dieses Kapitels 6.3 abweichen. Die Kapitel 6.1 und 6.2 blei-
ben von dieser Ausnahme unberUhrt und sind jederzeit einzuhalten. Dem Gebot
der Risikostreuung ist weiterhin Folge zu leisten.

Aktive Anlagegrenzverstosse:

Ein eingetretener Schaden, welcher aufgrund einer aktiven Verletzung der An-
lagegrenzen/Anlagevorschriften entstanden ist, muss gemdss jeweils den guUlti-
gen Wohlverhaltensregeln der FMA dem OGAW umgehend ersetzt werden. Die
FMA ist, unabhdngig davon ob aus der Korrektur des aktiven Anlagegrenzver-
stosses ein Verlust oder ein Gewinn entstanden ist, unverziglich nach
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6.4

6.5

Wiederherstellung des rechtmdassigen Zustandes Uber den aktiven Anlagegrenz-
verstoss zu informieren.

Begrenzung der Kreditaufnahme sowie Verbot der Kreditgewahrung und
BuUrgschaft

6.4.1 Das Vermdgen des OGAW darf nicht verpfdndet oder sonst belastet werden,
zur Sicherung Ubereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es
handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne der nachstehenden Ziffer 6.4.2 oder
um Sicherheitsleistungen im Rahmen der Abwicklung von Geschdéften mit Finan-
zinstrumenten.

6.4.2 Die Kreditaufnahme durch den OGAW ist auf vorUbergehende Kredite be-
grenzt, bei denen die Kreditaufnahme 10% des Vermdgens des OGAW nicht
Uberschreitet; die Grenze gilt nicht fur den Erwerb von Fremdwd&hrungen durch
ein "Back-to-back-Darlehen”.

6.4.3 Ein OGAW darf weder Kredite gewdhren noch Dritten als Burge einstehen. Ge-
gen diese Verbote verstossende Abreden binden weder den OGAW noch die
Anleger.

6.4.4 Ziffer 6.4.3 steht dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Finanzinstrumen-
ten nicht entgegen.

Wertpapierfinanzierungsgeschafte, Risikomanagement, Derivateinsatz,
Techniken und Instrumente

Das mit Derivaten verbundene Gesamitrisiko darf den Gesamtnettowert des Vermo-
gens des OGAW nicht Uberschreiten. Die Verwaltungsgesellschaft darf als Teil der An-
lagestrategie innerhalb der in Art. 53 UCITSG festgelegten Grenzen Anlagen in Deriva-
ten tétigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen des Art. 54 UCI-
TSG nicht Uberschreitet. Bei der Berechnung dieses Risikos werden der Marktwert der
Basiswerte, das Ausfallrisiko, kinftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Po-
sitionen berucksichtigt.

Sofern dem Schutz der Anleger und &ffentlichen Interesse nichts entgegen stehen, sind
Anlagen des OGAW in indexbasierten Derivaten in Bezug auf die Obergrenzen des Art.
54 UCITSG nicht zu berUcksichtfigen.

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss
es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften von Art. 54 UCITSG mit berUcksichtigt wer-
den.

Der OGAW darf mit Genehmigung der FMA zur effizienten Verwaltung der Portfolios
unter Einhaltung der Bestimmungen des UCITSG Techniken und Instrumente einsetzen,
die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben. Diese Transaktio-
nen mussen bei der Bestimmung des Gesamtrisikos mitberUcksichtigt werden.

6.5.1 Werlfinanzierungsgeschafte
Sofern im Prospekt sowie im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angege-
ben, ist der OGAW berechtigt, gemdss der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFTR)
Wertpapierfinanzierungsgeschdafte, einschliesslich Wertpapierpensionsgeschdéf-
ten, umgekehrten Pensionsgeschdften (Repurchase und Reverse Repurchase
Agreements), Wertpapierleihgeschdften und/oder Gesamtrendite-Swayps (Total
Return Swaps), unter Beachtung der dort festgelegten Bedingungen und Be-
schrédnkungen, einzugehen.

Der Prospekt: Anlagevorschriften

N
o




Wenn der OGAW Wertpapierfinanzierungsgeschdafte tatigen darf, kdnnen alle
Arten von Vermdgenswerten, die der OGAW gemdss seinem Anlageziel und sei-
nen Anlagevorschriften halten darf, Gegenstand eines Wertpapierfinanzie-
rungsgeschdafts sein.

Die Vertragspartner fUr Wertpapierfinanzierungsgeschdafte werden nach folgen-
den Kriterien ausgewdahlt:

Preis des Finanzinstruments,

Kosten der AuftragsausfGhrung,

Geschwindigkeit der AusfUhrung,

Wahrscheinlichkeit der AusfUhrung bzw. Abwicklung,

Umfang und Art der Order,

Zeitpunkt der Order,

Sonstige, die AusfGhrung der Order beeinflussende Faktoren (u.a. Bonit&t des
Kontrahenten)

® & 6 O 6 0o

Die Kriterien kdnnen in Abhdngigkeit von der Art des Handelsauftrags unter-
schiedlich gewichtet werden.

Wertpapierleihe (Securities Lending)

Sofern im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angegeben, ist die Verwal-
tungsgesellschaft berechtigt Teile des Wertpapierbestandes des OGAW an
Dritte zu verleihen (,,Wertpapierleihe", ,Securities Lending”). Im Allgemeinen
durfen Wertpapierleihgeschéfte nur Uber anerkannte Clearingorganisationen,
wie Clearstream International oder Euroclear, sowie Uber erstrangige Banken,
Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunterneh-
men, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festge-
setzten Rahmenbedingungen erfolgen. Die Auswahl der Vertragspartner erfolgt
mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Bei einem
Wertpapierleihgeschaft muss die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahr-
stelle des OGAW grundsatzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens
der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufge-
laufenen Zinsen entspricht. Diese Sicherheiten mussen in einer zulGssigen Form
von finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige Sicherheiten sind nicht
erforderlich, falls die Wertpapierverleihung Uber Clearstream International oder
Euroclear oder eine andere gleichwertige Organisation erfolgt, wodurch dem
OGAW die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zugesichert ist.

Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der Anlagevorschriften wei-
terhin zu berGcksichtigen.

Bei Abschluss eines Wertpapierleihvertrags stellt die Verwaltungsgesellschaft im
Namen des OGAW sicher, dass alle verliehenen Wertpapiere jederzeit zurick-
gefordert und der Vertrag jederzeit gekindigt werden kénnen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwahrstelle als Wertpapierleihstelle er-
nannt. Die Verwahrstelle darf bis maximal 50% der Ertrdge aus der Wertpapier-
leihe zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten. Die Verwal-
tungsgesellschaft und die Verwabhrstelle sind keine verbundenen Unternehmen.

Die Wertpapierleihe ist mit Risiken verbunden, insbesondere das Risiko aus dem
Collateral Management im Zusammenhang mit OTC-Finanzderivaten und effi-
zienten Portfoliomanagement-Techniken. FUr weitere AusfUhrungen zu diesen Ri-
siken wird auf Ziffer 8. Risikohinweise verwiesen.

Der Jahresbericht gibt Auskunft Uber den Anteil des Fondsvermdgens, welcher
zum Abschlussstichtag Gegenstand von Wertpapierleingeschaften war.
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Pensionsgeschdfte

Soweit im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angegeben, darf sich die
Verwaltungsgesellschaft fir den OGAW akzessorisch an Pensionsgeschaften
("Repurchase Agreements” bzw. "Reverse Repurchase Agreements') beteiligen,
die aus Kaufen und Verk&ufen von Wertpapieren bestehen, bei denen die Ver-
einbarungen dem Verkdufer das Recht oder die Pflicht einriumen, die verkauf-
ten Wertpapiere vom Erwerber zu einem Preis und innerhalb einer Frist zurGckzu-
kaufen, die zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wur-
den.

Sie kann bei Pensionsgeschdaften entweder als K&ufer oder als Verkdufer auftre-

ten. Eine Beteiligung an solchen Geschdaften unterliegt jedoch folgenden Richt-

linien:

¢+ Wertpapiere durfen nur Uber ein Pensionsgeschdft gekauft oder verkauft
werden, wenn es sich bei der Gegenpartei um ein Finanzinstitut erstklassiger
Bonitat handelt, das sich auf diese Art von Geschdaften spezialisiert hat. Die
Auswahl der Vertragspartner erfolgt mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorg-
falt und Gewissenhaftigkeit.

¢+ Wadhrend der Laufzeit eines Pensionsgeschdaftes durfen die gekauften Wert-
papiere vor AusUbung des Rechts auf den RUckkauf dieser Wertpapiere oder
vor Ablauf der RUckkauffrist nicht verdussert werden.

¢ Es muss zusatzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Verpflichtun-
gen bei Pensionsgeschdaften so gestaltet ist, dass der OGAW seinen Verpflich-
tungen zur RGcknahme von Anteilen jederzeit nachkommen kann.

¢+ Wertpapiere, welche als Basiswerte im Zusammenhang mit derivativen Finan-
zinstrumenten gebunden, ausgeliehen oder im Rahmen von, Reverse Re-
purchase Agreements’ Ubernommen worden sind, dUrfen nicht im Rahmen
von, Repurchase Agreements’ verkauft werden.

¢+ Wenn ein OGAW ein Reverse-Repo-Geschdft vereinbart, sollte er dafir sor-
gen, dass er jederzeit den vollen Geldbetrag zuriGckfordern oder das Reverse-
Repo-Geschdaft entweder in aufgelaufener Gesamthéhe oder zu einem
Mark-to-Market-Wert beenden kann. Kann der Geldbetrag jederzeit zu ei-
nem Mark-to-Market-Wert zurGckgefordert werden, sollte der Mark-to-Mar-
ket-Wert des Reverse Repo-Geschdafts zur Berechnung des Nettoinventar-
werts des OGAW herangezogen werden.

¢+ Wenn ein OGAW Reverse-Repo-Geschdaft vereinbart, sollte er dafir sorgen,
dass er jederzeit die dem Repo-Geschdaft unterliegenden Wertpapiere zu-
rOckfordern oder das vereinbarte Repo-Geschaft beenden kann.

¢+ Termin-Repo-Geschdafte und Reverse-Repo-Geschdafte bis maximal sieben
Tage sollten als Vereinbarungen betrachtet werden, bei denen der OGAW
die Vermogenswerte jederzeit zuriGckfordern kann.

Pensionsgeschdafte sind mit Risiken verbunden, insbesondere das Risiko aus dem
Collateral Management im Zusammenhang mit OTC-Finanzderivaten und effi-
zienten Portfoliomanagement-Techniken. Fir weitere AusfGhrungen zu diesen Ri-
siken wird auf Ziffer 8. Risikohinweise verwiesen.

Der Jahresbericht gibt Auskunft Uber den Anteil des Fondsvermdgens, welcher
zum Abschlussstichtag Gegenstand von Pensionsgeschdaften war

Total Return Swaps
Soweit im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angegeben ist, ist der
OGAW berechtigt Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) einzugehen.

Total Return Swaps sind Derivate, bei denen sémtliche Ertfrédge und Wertschwan-
kungen eines Basiswerts gegen eine vereinbarte feste Zinszahlung getauscht
werden. Ein Vertragspartner, der Sicherungsnehmer, transferiert damit das

Der Prospekt: Anlagevorschriften

N
N




6.5.2

6.5.3

gesamte Kredit- und Markirisiko aus dem Basiswert auf den anderen Vertrags-
partner, den Sicherungsgeber. Im Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer eine
Primie an den Sicherungsgeber. Die Verwaltungsgesellschaft darf for den
OGAW Total Return Swaps zu Absicherungszwecken und als Teil der Anlagestra-
tegie tatigen. Grundsatzlich kdnnen alle fir den OGAW erwerbbaren Vermo-
gensgegenstdnde Gegenstand von Total Return Swaps sein. Es durfen bis zu 100
Prozent des Vermdgens des OGAW Gegenstand solcher Geschdéfte sein. Die
Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Einzelfall nicht mehr als 50 Prozent des
Vermdgens des OGAW Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschdatzter Wert, der im Einzelfall Uberschritten werden kann. Die
Erfradge aus Total Return Swaps fliessen — nach Abzug der Transaktionskosten —
vollst&dndig dem OGAW zu.

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Basismodell zur Berechnung der Ri-
siken aus den Anlageinstrumenten, insbesondere in Bezug auf derivative Finan-
zinstrumente, und verwendet hierbei allgemein anerkannte Berechnungsme-
thoden. Sie hat sicherzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt das Risiko aus derivati-
ven Finanzinstrumenten den Gesamtwert des Portfolios Ubersteigt und insbeson-
dere keine Positionen eingegangen werden, die ein fir das Vermdgen unlimi-
fiertes Risiko darstellen. Bei der Bemessung des Gesamtrisikos mussen sowohl sein
Ausfallrisiko als auch die mit derivativen Finanzinstrumenten erzielte Hebelwir-
kung berUcksichtigt werden. Kombinationen aus derivativen Finanzinstrumen-
ten und Wertpapieren mussen diese Vorschriften ebenfalls zu jedem Zeitpunkt
erfUllen.

Des Weiteren werden Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Risikomanage-
ment-Verfahrens identifiziert, deren Auswirkungen auf einzelne Investments ana-
lysiert und in das Gesamtrisikoprofil miteinbezogen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann sich fur den OGAW insbesondere folgender
derivativen Finanzinstrumente, Techniken und Instrumente bedienen:

Derivative Finanzinstrumente

Die Verwaltungsgesellschaft darf fur die OGAW Derivatgeschdfte zum Zwecke
der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung, die Erzielung von Zusatzer-
frdgen und als Teil der Anlagestrategie tatigen. Dadurch kann sich das Verlust-
risiko des OGAW zumindest zeitweise erhdhen.

Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100% des Netto-
fondsvermogens nicht Uberschreiten. Dabei darf das Gesamtrisiko 200% des je-
weiligen Nettofondsvermogens nicht Gberschreiten. Bei einer gemdass UCITSG
zulassigen Kreditaufnahme (Ziffer 6.4.2) darf das Gesamtrisiko insgesamt 210%
des jeweiligen Nettofondsvermdgens nicht Ubersteigen.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet den Commitment Ansafz als Risikoma-
nagementverfahren an.

Die Verwaltungsgesellschaft darf ausschliesslich die folgenden Grundformen
von Derivaten oder Kombinationen aus diesen Derivaten oder Kombinationen
aus anderen Yermogensgegenstdnden, die fir den OGAW erworben werden
durfen, mit diesen Derivaten in den jeweiligen OGAW einsetzen:

6.5.3.1 Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes
im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssatze,
Wechselkurse oder Wahrungen;

6.5.3.2 Optionen oder Optionsscheine auf Wertpapiere, Geldmarkfinstrumen-
te, Finanzindizes im Sinne des Arfikels 9 Absatz 1 der Richtlinie
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2007/16/EG, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen und auf Termin-

konfrakte nach Ziffer 6.5.2.1, wenn

¢+ eine Ausubung entweder wdhrend der gesamten Laufzeit oder
zum Ende der Laufzeit moglich ist und

¢+ der Optionswert ein Bruchteil oder ein Vielfaches der Differenz zwi-
schen Basispreis und Marktpreis des Basiswertes ist und null wird,
wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

6.5.3.3 Aktienswaps, Zinsswaps, Wdahrungsswaps, Zins-Wdahrungsswaps oder
Sonderformen;

6.5.3.4 Optionen auf Swaps nach Ziffer 6.5.2.3, sofern sie die unter Ziffer 6.5.2.2
beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

6.5.3.5 Credit Default Swaps, sofern sie ausschliesslich und nachvollziehbar der
Absicherung des Kreditrisikos von genau zuordenbaren Vermdgensge-
genstdnden des OGAW dienen.

Die vorstehenden Finanzinstrumente kdnnen selbstst&ndiger Vermdgensgegen-
stand sein, aber auch Bestandteil von Vermdgensgegenstdnden.

Terminkontrakte

Die Verwaltungsgesellschaft darf fUr Rechnung des OGAW im Rahmen der An-
lagegrundsatze Terminkontrakte auf fir den OGAW erwerbbare Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente sowie auf Finanzindizes im Sinne des Artikels ? Absatz
1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen abschlies-
sen. Terminkontrakte sind fUr beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende
Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fdalligkeitsdatum, oder in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine bestimmte Menge eines bestimmten
Basiswertes zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Optionsgeschdfte

Die Verwaltungsgesellschaft darf fir Rechnung des OGAW im Rahmen der An-
lagegrundsdtze Kaufoptionen und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente sowie auf Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Absatz 1
der Richtlinie 2007/16/EG, ZinssGtze, Wechselkurse oder Wahrungen kaufen und
verkaufen sowie mit Optionsscheinen handeln. Optionsgeschdfte beinhalten,
dass einem Dritten gegen Entgelt (Optionsprédmie) das Recht eingerdumt wird,
wdhrend einer bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu
einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder die Ab-
nahme von Vermogensgegenstdnden oder die Zahlung eines Differenzbetrags
zu verlangen oder auch entsprechende Optionsrechte zu erwerben. Die Optio-
nen oder Optionsscheine mussen eine AusUbung wdhrend der gesamten Lauf-
zeit oder zum Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss der Optionswert zum Aus-
Ubungszeitpunkt ein Bruchteil oder ein Vielfaches der Differenz zwischen Basis-
preis und Marktpreis des Basiswertes darstellen und null werden, wenn die Diffe-
renz das andere Vorzeichen hat.

Swaps

Die Verwaltungsgesellschaft darf fur Rechnung des OGAW im Rahmen der An-
lagegrundsdatze Zinsswaps, Wahrungsswaps und Zins-Wdahrungsswaps abschlies-
sen. Swaps sind Tauschvertrdge, bei denen die dem Geschaft zugrunde liegen-
den Zahlungsstrome oder Risiken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht
werden.

Swaptions
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Fur Rechnung des OGAW durfen nur solche
Swaptions erworben werden, die sich aus den oben beschriebenen Opfionen
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6.5.4

und Swaps zusammensetzen. Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Ver-
pflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist
in einen hinsichtlich der Konditionen genau spezifizierten Swap einzutreten. Im
Ubrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschdéften dargestellten
Grundsdatze.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermdglichen, ein potenzielles
Kreditausfallvolumen auf andere zu Ubertragen. Im Gegenzug zur Ubernahme
des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkaufer des Risikos eine Prémie an seinen Ver-
tragspartner. Die Verwaltungsgesellschaft darf fir den OGAW nur einfache,
standardisierte Credit Default Swaps erwerben, die zur Absicherung einzelner
Kreditrisiken im OGAW eingesetzt werden. Im Ubrigen gelten die Ausfihrungen
zU Swaps entsprechend.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente

Die Verwaltungsgesellschaft kann die vorstehend beschriebenen Finanzinstru-
mente auch erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei kdn-
nen die Geschdafte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, auch nur
teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu
Chancen und Risiken gelten fUr solche verbrieften Finanzinstrumente entspre-
chend, jedoch mit der Massgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Finanzin-
strumenten auf den Wert des Wertpapiers beschrankt ist.

OTC-Derivatgeschdfte

Die Verwaltungsgesellschaft darf sowohl Derivatgeschdafte tatigen, die an einer
Bdrse zum Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbe-
zogen sind, als auch sogenannte Over-the-counter-(OTC)-Geschdfte.

Derivatgeschdafte, die nicht zum Handel an einer Borse zugelassen oder in einen
anderen organisierten Markt einbezogen sind, darf die Verwaltungsgesellschaft
nur mit geeigneten Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der
Basis standardisierter Rahmenvertrage tatigen. Bei ausserborslich gehandelten
Derivaten wird das Konfrahentenrisiko beziglich eines Vertragspartners auf 5%
des Wertes des Vermogens des OGAW beschrdnkt. Ist der Vertragspartner ein
Kreditinstitut mit Sitz in der Europdischen Union, dem Europdischen Wirtschafts-
raum oder einem Dirittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das
Kontrahentenrisiko bis zu 10% des Wertes des Vermdgens des OGAW betragen.
Ausserborslich gehandelte Derivatgeschdéfte, die mit einer zentralen Clearing-
stelle einer Bérse oder eines anderen organisierten Marktes als Vertragspartner
abgeschlossen werden, werden auf die Kontrahentengrenzen nicht angerech-
net, wenn die Derivate einer taglichen Bewertung zu Marktkursen mit t&glichem
Margin-Ausgleich unterliegen.

Anspriche des OGAW gegen einen Zwischenhdndler sind jedoch auf die Gren-
zen anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Bdrse oder an einem ande-
ren organisierfen Markt gehandelt wird.

Sicherheitenpolitik und Anlage von Sicherheiten

Allgemeines

Im Zusammenhang mit Geschéften in OTC-Finanzderivaten und effizienten Port-
foliomanagement-Techniken kann die Verwaltungsgesellschaft im Namen und
fUr Rechnung des OGAW Sicherheiten entgegennehmen, um ihr Gegenpartei-
risiko zu reduzieren. In diesem Abschnitt wird die von der Verwaltungsgesell-
schaft in diesen Fallen angewendete Sicherheitenpolitik dargelegt. Alle von der
Verwaltungsgesellschaft im Rahmen effizienter Portfoliomanagement-Techni-
ken (Wertpapierleihe, Wertpapierpensionsgeschdafte, umgekehrte
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Pensionsgeschdafte) im Namen und fur Rechnung des OGAW entgegengenom-
menen Vermogenswerte werden im Sinne dieses Abschnitts als Sicherheiten be-
handelt.

Zulassige Sicherheiten sowie Strategien zu deren Diversifikation und Korrelation
Die Verwaltungsgesellschaft kann die von inr entgegengenommenen Sicher-
heiten zur Reduzierung des Gegenparteirisikos verwenden, falls sie die in den
jeweils anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und von der FMA herausgegebe-
nen Richtlinien dargelegten Kriterien einhdailt, vor allem hinsichtlich Liquiditat, Be-
wertung, Bonit&t des Emittenten, Korrelation, Risiken im Zusammenhang mit der
Verwaltung von Sicherheiten und Verwertbarkeit. Sicherheiten sollten vor allem
die folgenden Bedingungen erflllen:

Liquiditat

Jede nicht aus Barmitteln oder Sichteinlagen bestehende Sicherheit hat hoch
liguide zu einem transparenten Preis zu sein und hat auf einem geregelten Markt
oder innerhalb eines multilateralen Handelssystem gehandelt zu werden. Zusatz-
lich sind Sicherheiten mit mit einem kurzen Abrechnungszyklus gegentber Si-
cherheiten mit langem Abrechnungszyklus zu bevorzugen, da sie schneller in
Bargeld umgewandelt werden kénnen.

Sie sollten zumindest taglich bewertet werden, und Vermdgensgegenstdnde,
die eine hohe PreisvolatilitGt aufweisen, sollten nur als Sicherheiten akzeptiert
werden, wenn sie mit angemessen konservativen Abschldgen (Haircuts) verse-
hen wurden.

Sie sollten von einer Einheit ausgegelben worden sein, die von der Gegenpartei
unabhdngig ist und die den Erwartungen zufolge keine starke Korrelation mit der
Performance der Gegenpartei aufweisen dirfte.

Sie sollten ausreichend breit Uber Ldnder, Mdarkte und Emittenten hinweg diver-
sifiziert sein, mit einem maximalen Engagement von zusammengenommen 20%
des Nettovermdégenswerts (NAV) des OGAW in einzelnen Emittenten, unter Be-
ricksichtigung aller erhaltenen Sicherheiten. Ein OGAW kann davon im Einklang
mit den weiter oben unter 6.3.5 - 6.3.7 stehenden Vorschriften abweichen.

Sie sollten jederzeit ohne Ruckgriff auf oder Genehmigung durch die Gegen-
partei von der Verwaltungsgesellschaft verwertbar sein.

Bewertung

Der Wert der Sicherheiten muss zumindest bdrsentéglich berechnet werden und
hat immer aktuell zu sein. Die Unfdhigkeit der eigenstdndigen Bestimmung des
Werts gefdhrdet den OGAW. Dies gilt auch fur “mark to model*“-Bewertungen
und selten gehandelte Vermdgenswerte.

Bonitat

Der Emittent der Sicherheit weist eine hohe Bonitat auf. Liegt keine sehr hohe
Bonitat vor, sind Bewertungsabschlage (Haircuts) vorzunehmen. Im Falle starker
Volatilitat des Wertes der Sicherheit ist diese nur dann zuldssig, wenn geeignete
konservative Haircuts zur Anwendung kommen.

Korrelation

Die Sicherheit ist nicht von der Gegenpartei oder von einem zum Konzern der
Gegenpartei gehdrenden Unternehmen ausgestellt, emittiert oder garantiert
und weist keine hohe Korrelation mit der Entwicklung der Gegenpartei auf. Die
Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass in einem schwierigen Marki-
umfeld die Korrelation zwischen unterschiedlichen Emittenten unabhdngig von
der Art des Wertpapiers erfahrungsgemdass massiv zunimmt.
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Diversifikation der Sicherheiten

Die erhaltenen Sicherheiten sind in Bezug auf Staaten, Mdérkte sowie Emittenten
ausreichend diversifiziert. Das Kriterium ausreichender Diversifizierung im Hinblick
auf die Emittenten-Konzentration gilt als erfillt, wenn der OGAW Sicherheiten
erhdalt, bei denen das maximale Engagement gegenUiber einem einzelnen Emit-
tenten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW nicht Ubersteigt. Im Falle von Si-
cherheiten aus mehreren Wertpapierleihgeschaften, OTC-Derivatgeschaften
und Pensionsgeschdaften, welche demselben Emittenten, Aussteller oder Garan-
tiegeber zuzurechnen sind, ist das Gesamtrisiko gegenuber diesem Emittenten
fUr die Berechnung der Gesamtrisikogrenze zusammenzurechnen. Abweichend
von diesem Unterpunkt kénnen OGAW vollstandig durch verschiedene Wertpao-
piere und Geldmarktinstrumente besichert werden, die von einem EWR-Mit-
gliedstaat, einer oder mehrerer seiner Gebietskérperschaften, einem Drittstaat
oder einer internationalen Einrichtung &ffentlich-rechtlichen Charakters, der
mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehért, begeben oder garantiert werden.
Diese OGAW sollten Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs
verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus
einer einzigen Emission 30% des Nettoinventarwerts des OGAW nicht Uberschrei-
ten sollten.

Ein OGAW kann von diesen Regelungen im Einklang mit den weiter oben unter
6.3.5 - 6.3.7 stehenden Vorschriffen abweichen.

Verwahrung und Verwertung

Sofern das Eigentum an den Ubertiragenen Sicherheiten auf die Verwaltungsge-
sellschaft fur den OGAW Ubergegangen ist, sind die erhaltenen Sicherheiten
von der Verwahrstelle des OGAW zu verwahren. Andernfalls muss die Sicherheit
von einem Drittverwahrer gehalten werden, welcher der prudentiellen Aufsicht
untersteht und unabhdngig vom Dienstleister ist oder rechtlich gegen den Aus-
fall der verbundenen Partei abgesichert ist.

Es muss sichergestellt werden, dass der OGAW die Sicherheit jederzeit unverzig-
lich ohne Bezugnahme oder Zustimmung der Gegenpartei verwerten kann.

Anlage der Sicherheiten
Sicherheiten, mit Ausnahme von Sichteinlagen (flussigen Mitteln), dUrfen nicht
verkauft, reinvestiert oder verpfdndet werden.

Sicherheiten, welche aus flUssigen Mitteln (Sichteinlagen und kUndbare Einla-

gen) bestehen, sind ausschliesslich auf eine der folgenden Arten zu verwenden:

¢+ Anlage in Sichteinlagen gemdass Art. 51 Abs. 1 Bst. d UCITSG mit einer Laufzeit
von hdchstens zwolf Monaten bei Kreditinstituten, welche ihren Sitz in einem
EWR-Mitgliedstaat oder einem Dirittstaat haben, dessen Aufsichtsrecht dem
des EWR gleichwertig ist;

¢ von Staaten begebene Schuldverschreibungen mit hoher Bonitat;

¢+ Anlagen im Rahmen eines Pensionsgeschdaftes im Sinne von Art. 70 UCITSV,
sofern es sich bei der Gegenpartei des Pensionsgeschdafts um ein Kredifinstitut
handelt, welches seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder einem Drittstaat
hat, dessen Aufsichtsrecht dem des EWR gleichwertig ist;

¢+ Anlagen in Geldmarkifonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemdss ESMA/
2014/937 Ziff. 43 Bst. |.

Die Wiederanlage von Sichteinlagen und kindbaren Einlagen hat den Bestim-
mungen hinsichtlich der Risikostreuung von unbaren Sicherheiten zu entspre-
chen.

Zur Bewertung des Wertes von Sicherheiten, welche einem nicht vernachldssig-
baren Schwankungsrisiko ausgesetzt sind, muss der OGAW vorsichtige
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Kursabschlagssétze anwenden. Die Verwaltungsgesellschaft hat fir den OGAW
Uber eine Bewertungsabschlagspolitik (Haircut-Strategie) fUr jede als Sicherheit
erhaltene Vermogensart zu verfigen und die Eigenschaften der Vermdgens-
werte, wie insbesondere die Kreditwirdigkeit sowie die Preisvolatilitat der jewei-
ligen Vermodgensgegenstdnde, sowie die Ergebnisse der durchgefihrten Stress-
tests zu berlcksichtigen. Die Bewertungsabschlagspolitik ist zu dokumentieren
und hat hinsichtlich der jeweiligen Arten der Vermdgensgegenstinde jede Ent-
scheidung, einen Bewertungsabschlag anzuwenden oder davon Abstand zu
nehmen, nachvollziehbar zu machen.

Hohe der Sicherheiten

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die erforderliche Hohe der Sicherheiten
fUr Geschdafte mit OTC-Derivaten und fur effiziente Portfoliomanagement-Tech-
niken durch Bezugnahme auf die laut Prospekt geltenden Limits fur Gegenpar-
teirisiken und unter BerUcksichtigung der Art und der Merkmale der Transaktio-
nen, der KreditwUrdigkeit und der Identitdt der Gegenparteien sowie der vor-
herrschenden Marktbedingungen.

Regeln fur Haircuts

Sicherheiten werden taglich anhand der verfGgbaren Marktpreise und unter Be-
ricksichtigung angemessen konservativer Abschldge (Haircuts) bewertet, die
die Verwaltungsgesellschaft fUr jede Anlageklasse auf der Grundlage ihrer Re-
geln fUr Haircuts bestimmt. Je nach Art der entgegengenommenen Sicherhei-
ten tragen diese Regeln diversen Faktoren Rechnung, wie beispielsweise der
KreditwUrdigkeit des Emittenten, der Laufzeit, der Wahrung, der Preisvolatfilitat
der Vermdgenswerte und ggf. dem Ergebnis von Liquiditats-Stresstests, die die
Verwaltungsgesellschaft unter normalen und aussergewodhnlichen Liquiditats-
bedingungen durchgefthrt hat. In der untenstehenden Tabelle sind die Hair-
cuts, die die Verwaltungsgesellschaft zum Tag dieses Prospekts fir angemessen
halt, aufgefUhrt. Diese Werte kdnnen sich jeweils dndern.

Bewertungs-
Sicherungsinstrument multiplikator (%)
Kontoguthaben (in Referenzwdhrung des OGAW) 95
Kontoguthaben (nicht in Referenzwdhrung des OGAW) 85
Staatsanleihen [Schuldverschreibungen, die von den folgenden L&ndern
begeben oder ausdricklich garantiert wurden (beinhaltet beispielsweise
keine implizit garantierten Verbindlichkeiten): Osterreich, Belgien, Dane-
mark, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden, das Vereinigte
Kénigreich und die USA, sofern diese Lander jeweils ein Mindest-Rating von
AA-/Aa3 aufweisen und solche Schuldverschreibungen taglich zu Marktprei-
sen bewertet werden kénnen (mark fo market)]
Laufzeit <1 Jahr 90
Laufzeit > 1 Jahr und Restlaufzeit < 5 Jahre 85
Laufzeit > 5 Jahre und Restlaufzeit < 10 Jahre 80
Unternehmenstitel (Schuldverschreibungen, die von einem Unfernehmen
(mit Ausnahme von Finanzinstituten) begeben oder ausdricklich garantiert
wurden und (i) Uber ein Mindestrating von AA-/Aa3 verfigen, (i) mit einer
Restlaufzeit von maximal 10 Jahren ausgestattet sind und (i) auf eine
OECD-Wd&hrung lauten)
Laufzeit <1 Jahr 90
Laufzeit > 1 Jahr und Restlaufzeit < 5 Jahre 85
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6.5.5

6.5.6

Bewertungs-
Sicherungsinstrument multiplikator (%)

Laufzeit > 5 Jahre und Restlaufzeit < 10 Jahre 80

Anlagen in Anteile an anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW ver-
gleichbaren Organismen fir gemeinsame Anlagen

Der OGAW darf héchstens 10% seines Vermdgens in Anteilen an anderen
OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen fur ge-
meinsame Anlagen investieren. Diese anderen Organismen fUir gemeinsame
Anlagen duUrfen nach ihrem Prospekt bzw. ihren konstituierenden Dokumenten
hochstens bis zu 10% ihres Vermdgens in Anteilen eines anderen OGAW oder
eines anderen vergleichbaren Organismus fir gemeinsame Anlagen investie-
ren.

Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass auf Stufe der indirekten
Anlagen zusatzliche indirekte Kosten und GebUhren anfallen sowie Vergutun-
gen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen indirek-
ten Anlagen belastet werden.

Werden Anteile unmittelbar oder mitteloar von der Verwaltungsgesellschaft des
OGAW oder von einer Gesellschaft verwaltet, mit der die Verwaltungsgesell-
schaft des OGAW durch eine gemeinsame Verwaltung, Kontrolle oder qualifi-
zierte Beteiligung verbunden ist, dUrfen weder die Verwaltungsgesellschaft des
OGAW noch die andere Gesellschaft fUr die Anteilsausgabe oder -rGcknahme
an den oder von dem OGAW GebuUhren berechnen.

Verwendung von Referenzwerten (,,Benchmarks*)

Im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europ&-
ischen Parlaments und des Rates Uber Indizes, die bei Finanzinstrumenten und
Finanzkontrakten als Referenzwert (,,Benchmark") oder zur Messung der Wert-
entwicklung eines Organismus fir gemeinsame Anlagen verwendet werden,
kbnnen beaufsichtigte Unternehmen (wie OGAW-Verwaltungsgesellschaften
und AIFM) Benchmarks im Sinne der Referenzwerte-Verordnung (,,Benchmark-
Verordnung") in der EU verwenden, wenn der Benchmark von einem Administ-
rator bereitgestellt wird, der in dem Administratoren- und Referenzwert-Ver-
zeichnis eingetragen ist, das von der ESMA gemdass der Benchmark-Verordnung
gefUhrt wird (das ,,Verzeichnis").

Benchmarks k&dnnen vom OGAW in den Basisinformationsbl&ttern (PRIIP-KID)
und in allfalligen Marketingunterlagen als Referenz fUr Vergleichszwecke einge-
setzt werden, um an ihnen die Wertentwicklung des OGAW zu messen. Der
OGAW wird aktiv verwaltet und der Asset Manager kann somit frei entscheiden,
in welche Wertpapiere er investiert. Folglich kann die Wertentwicklung deutlich
von jener der Benchmark abweichen. Der Vergleichsindex wird, wenn er von
der Verwaltungsgesellschaft bzw. vom Asset Manager in inrem Auftrag verwen-
det wird, im Anhang A ,,OGAW im Uberblick" angegeben.

Der Vergleichsindex kann sich im Laufe der Zeit dndern. In diesem Fall wird der
Prospekt und der Anhang A ,,OGAW im Uberblick" der konstituierenden Doku-
mente bei der ndchsten Gelegenheit aktudlisiert und die Anleger werden per
Mitteilung im Publikationsorgan sowie in den im Prospekt genannten Medien
oder mittels dauverhaften Datentrégern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares)
informiert.

Zudem kann/kénnen der OGAW bei der Berechnung erfolgsabhdngiger Ge-
buhren Benchmarks verwenden. Detailierte Angaben zur allfdligen vom
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7.1

7.2

Anlageerfolg abhangigen GebUhr (Performance Fee) befinden sich in Ziffer 11.2
dieses Prospekts sowie im Anhang A ,,OGAW im Uberblick".

Die Verwaltungsgesellschaft Gbernimmt in Bezug auf einen Vergleichsindex
keine Haftung fUr die Qualitat, Richtigkeit oder VollstGndigkeit der Daten des
Vergleichsindex, noch dafir, dass der jeweilige Vergleichsindex in Ubereinstim-
mung mit den beschriebenen Indexmethoden verwaltet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen schriftfichen Plan mit Massnahmen er-
stellt, die sie hinsichtlich des OGAW ergreifen wird, falls sich der Index erheblich
andert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Informationen in Bezug auf diesen
Plan sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesell-
schaft erhdltlich.

Risikohinweise

OGAMW bzw. fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwick-
lung der einzelnen Anlagen des OGAW abhdngig und kann nicht im Voraus festgelegt
werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile
gegeniber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garan-
tiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurickerhait.

Die fondssperzifischen Risiken des OGAW befinden sich im Anhang A ,,OGAW im Uber-
blick".

Allgemeine Risiken

Zusatzlich zu den fondsspezifischen Risiken kdnnen die Anlagen des OGAW allgemeinen
Risiken unterliegen.

Alle Anlagen in einen OGAW sind mit Risiken verbunden. Jedes Risiko kann auch zusam-
men mit anderen Risiken auftreten. Auf einige dieser Risiken wird in diesem Abschnitt
kurz eingegangen. Es gilt jedoch zu beachten, dass dies keine abschliessende Auflis-
tung aller méglichen Risiken ist.

Potenzielle Anleger sollten sich Gber die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen
Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von
ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprifern oder sonstigen Experten
umfassend iber die Eignung einer Anlage in Anteile dieses OGAW unter Beriucksichti-
gung ihrer personlichen Finanz- und Steuversituation und sonstiger Umsténde, die im vor-
liegenden Prospekt und Treuhandverirag enthaltenen Informationen und die Anlage-
politik des OGAW haben beraten lassen.

Markirisiko

Dieses ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko, das darin besteht, dass
sich der Wert einer bestimmten Anlage moglicherweise nachteilig auf den Anteilswert
des OGAW verandert.

Kursrisiko

Es kbnnen Wertverluste der Anlagen, in die der OGAW investiert, auftreten. Hierbei ent-
wickelt sich der Marktwert der Anlagen nachteilig gegenUber dem Einstandspreis.
Ebenso sind Anlagen unterschiedlichen Kursschwankungen (Volatilitat) ausgesetzt. Im
Extremfall kann der vollstGndige Wertverlust der entsprechenden Anlagen drohen.
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Konjunkturrisiko

Es handelt sich dabei um die Gefahr von Kursverlusten, die dadurch entstehen, dass bei
der Anlageentscheidung die Konjunkturentwicklung nicht oder nicht zutreffend berbck-
sichtigt und dadurch Wertpapieranlagen zum falschen Zeitpunkt getatigt oder Wertpao-
piere in einer ungunstigen Konjunkturphase gehalten werden.

Konzentrationsrisiko

Die Anlagepolitik kann Schwerpunkte vorsehen, was zu einer Konzentration der Anla-
gen z.B. in bestimmte Vermdgensgegenstande, Lander, Markte, oder Branchen, fUhren
kann. Dann ist der OGAW von der Entwicklung dieser Vermdgensgegenstdnde Lander,
Mdarkte, oder Branchen besonders stark abhangig.

Zinsanderungsrisiko

Soweit der OGAW in verzinsliche Wertpapiere investiert, ist es einem ZinsGnderungsrisiko
ausgesetzt. Steigt das Markitzinsniveau, kann der Kurswert der zum Vermodgen gehoren-
den verzinslichen Wertpapiere erheblich sinken. Dies gilt in erhéhtem Masse, soweit das
Vermogen auch verzinsliche Wertpapiere mit Idngerer Restlaufzeit und niedrigerer No-
minalverzinsung halt.

Wadhrungsrisiko

Halt der OGAW Vermdgenswerte, die auf Fremdwdhrung(en) lauten, so ist es (soweit
Fremdwd&hrungspositionen nicht abgesichert werden) einem direkten Wahrungsrisiko
ausgesetzt. Sinkende Devisenkurse fuhren zu einer Wertminderung der Fremdwdhrungs-
anlagen. Neben den direkten bestehen auch indirekte Wahrungsrisiken. International
tatige Unternehmen sind mehr oder weniger stark von der Wechselkursentwicklung ab-
hangig, was sich indirekt auch auf die Kursentwicklung von Anlagen auswirken kann.

Geldwertrisiko
Die Inflation kann den Wert der Anlagen des Vermdgens mindern. Die Kaufkraft des
investierten Kapitals sinkt, wenn die Inflationsrate hdher ist als der Ertrag, den die Anla-
gen abwerfen.

Psychologisches Markirisiko

Stimmungen, Meinungen und GerUchte kénnen einen bedeutenden KursrGckgang ver-
ursachen, obwohl sich die Erfragslage und die Zukunftsaussichten der Unternehmen, in
welche investiert wird, nicht nachhaltig verdndert haben mussen. Das psychologische
Marktrisiko wirkt sich besonders auf Aktien aus.

Managementrisiko

Unter dem Managementrisiko versteht man die Gefahr von negativen Wertschwankun-
gen, gemessen in absoluten Zahlen oder relativ zu einem Vergleichsindex, aufgrund
von Anlageentscheidungen des Managers eines aktiv gemanagten Fonds.

Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten

Der OGAW darf derivative Finanzinstrumente einsetzen. Diese k&dnnen nicht nur zur Ab-
sicherung genufzt werden, sondern konnen einen Teil der Anlagestrategie darstellen.
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken kann durch
enfsprechend geringere Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil verandern.
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann sich durch zu-
s@tzliche Chancen und Risiken auf das allgemeine Risikoprofil auswirken.

Derivate Finanzinstrumente sind keine eigenstdndigen Anlageinstrumente, sondern es
handelt sich um Rechte, deren Bewertung vornehmlich aus dem Preis und den Preis-
schwankungen und -erwartungen eines zu Grunde liegenden Basiswertes abgeleitet ist.
Anlagen in Derivaten unterliegen dem allgemeinen Marktrisiko, dem Managementri-
siko, dem Kredit- und dem Liquiditatsrisiko.
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Bedingt durch sperzielle Ausstattungen der derivativen Finanzinstrumente (z.B. Hebelwir-
kung) kénnen die erwdhnten Risiken jedoch andersgeartet sein und teilweise héher aus-
fallen als Risiken bei einer Anlage in die Basisinsfrumente. Deshalb erfordert der Einsatz
von Derivaten nicht nur ein VerstGndnis des Basisinstruments, sondern auch fundierte
Kenntnisse der Derivate selbst.

Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem OGAW ein Verlust ent-
steht, weil eine andere an dem derivativen Finanzinstrument beteiligte Partei (in der
Regel eine ,,Gegenpartei*) ihre Verpflichtungen nicht einhdlt.

Das Kreditrisiko fur Derivate, die an einer Bérse gehandelt werden, ist im Allgemeinen
geringer als das Risiko bei ausserborslich gehandelten (OTC-)Derivaten, da die Cleo-
ringstelle, die als Emittent oder Gegenpartei jedes an der Bérse gehandelten Derivats
auftritt, eine Abwicklungsgarantie Ubernimmt. FUr ausserbdrslich gehandelte Derivate
gibt es keine vergleichbare Garantie der Clearingstelle. Ein OTC-Derivat kann daher
unter Umstdnden nicht geschlossen werden.

Es bestehen zudem Liquiditatsrisiken, da bestimmte Instrumente schwierig zu kaufen
oder zu verkaufen sein kdnnen. Wenn Derivattransaktionen besonders gross sind, oder
wenn der entsprechende Markt illiquid ist (wie es bei ausserbdrslich gehandelten Deri-
vaten der Fall sein kann), kdnnen Transaktionen unter Umstdnden nicht jederzeit voll-
standig durchgefUhrt oder eine Position nur mit erhdhten Kosten liquidiert werden.

Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten liegen in falscher Kurs-
bestimmung oder Bewertung von Derivaten. Viele Derivate sind komplex und oft sub-
jektiv bewertet. Unangemessene Bewertungen kénnen zu erhdhten Barzahlungsforde-
rungen von Gegenparteien oder zu einem Wertverlust fir den OGAW fGhren. Derivate
stehen nicht immer in einem direkten oder parallelen Verhdltnis zum Wert der Vermo-
genswerte, Zinssatze oder Indizes von denen sie abgeleitet sind. Daher stellt der Einsatz
von Derivaten durch den OGAW nicht immer ein wirksames Mittel zur Erreichung des
Anlagezieles des OGAW dar, sondern kann manchmal sogar gegenteilige Auswirkun-
gen hervorrufen.

Risiko aus dem Collateral Management im Zusammenhang mit OTC-Finanzderivaten
und effizienten Porifoliomanagement-Techniken

FUhrt der OGAW ausserbérsliche Transaktionen (OTC-Geschdafte/ effiziente Portfolioma-
nagement-Techniken) durch, so kann er dadurch Risiken im Zusammenhang mit der
KreditwUrdigkeit der OTC-Gegenparteien ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkon-
frakten, Optionen und Swap-Transaktionen, Wertpapierleine, Wertpapierpensionsge-
schaften, umgekehrten Pensionsgeschdften oder Verwendung sonstiger derivativer
Techniken unterliegt der OGAW dem Risiko, dass eine OTC-Gegenparteiihren Verpflich-
tungen aus einem bestimmten oder mehreren Vertrégen nicht nachkommt (bzw. nicht
nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicher-
heit verringert werden. Falls der OGAW eine Sicherheit gemdass geltenden Vereinbarun-
gen geschuldet wird, so wird diese von der oder fur die Verwahrstelle zugunsten des
OGAW verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfélle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei
der Verwabhrstelle oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen /Korrespondenzbanknetz-
werks kdnnen dazu fUhren, dass die Rechte des OGAW in Verbindung mit der Sicherheit
verschoben oder in anderer Weise eingeschrdankt werden. Falls der OGAW der OTC-
Gegenpartei gemdass geltenden Vereinbarungen eine Sicherheit schuldet, so ist eine
solche Sicherheit wie zwischen der dem OGAW und der OTC-Gegenpartei vereinbart,
auf die OTC-Gegenpartei zu Ubertragen. Konkurs- und Insolvenzfélle bzw. sonstige Kre-
ditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Verwahrstelle oder innerhalb ihres Un-
terverwahrstellen-/ Korrespondenzbanknetzwerks kbnnen dazu fGhren, dass die Rechte
oder die Anerkennung des OGAW in Bezug auf die Sicherheit verzdgert, eingeschrankt
oder sogar ausgeschlossen werden, wodurch der OGAW dazu gezwungen ware, sei-
nen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion ungeachtet etwaiger Sicherhei-
ten, die im Vorhinein zur Deckung einer solchen Verpflichtung gestellt wurden, nachzu-
kommen.
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Das mit der Verwaltung der Sicherheiten verbundene Risiko, wie insbesondere das ope-
rationelle oder rechtliche Risiko, wird durch das fir den OGAW angewendete Risikoma-
nagement ermittelt, gesteuert und gemindert.

Der OGAW kann das Gegenparteienrisiko ausser Acht lassen, sofern der Wert der Si-
cherheit, bewertet zum Marktpreis und unter Bezugnahme der geeigneten Abschldge,
den Betrag des Risikos zu jeder Zeit Ubersteigt.

Dem OGAW kdnnen bei der Anlage der von ihm entgegengenommenen Barsicherhei-
ten Verluste entstehen. Ein solcher Verlust kann durch einen Wertverlust der mit den
entgegengenommenen Barsicherheiten getdtigten Anlage entstehen. Sinkt der Wert
der angelegten Barsicherheiten, so reduziert dies den Betrag der Sicherheiten, die dem
OGAW bei Abschluss des Geschdafts fUr die RUckgabe an die Gegenpartei zur Verfu-
gung standen. Der OGAW musste den wertmdassigen Unterschiedsbetrag zwischen den
ursprunglich erhaltenen Sicherheiten und dem fUr die RGckgabe an den Konfrahenten
zur VerfUgung stehenden Betrag abdecken, wodurch dem OGAW in Verlust entstehen
wulrde.

Liquiditatsrisiko
Liquiditatsrisiken kdnnen bewirken, dass der OGAW Zahlungsverpflichtungen und/oder
Antréage fUr RUcknahme von Anteilen tempordr oder dauerhaft nicht erfillen kann.

FOr den OGAW durfen auch Vermdgensgegenstinde erworben werden, die nicht an
einer Borse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. So
kann das Risiko bestehen, dass diese Vermdgensgegenstdnde mit zeitlicher Verzdge-
rung, Preisabschldgen oder nicht weiterverdussert werden kénnen.

Auch bei Vermogensgegenstdnden, die an einem organisierten Markt gehandelt wer-
den, kann das Risiko bestehen, dass der Markt phasenweise nicht liquid ist. Dies kann
zur Folge haben, dass die Vermdgensgegenstdnde nicht zum gewlnschten Zeitpunkt
und/oder nicht in der gewUnschten Menge und/oder nicht zum erhofften Preis ver-
dusserbar sind.

Zudem fuhren RUcknahmen von Anteilen zu einem Abfluss von flUssigen Mitteln aus dem
OGAMW. Ubersteigt der Betrag der Ricknahmen die dem OGAW fir RUcknahmen zur
Verflgung stehenden flUssigen Mittel, muss der OGAW zur Schaffung der notwendigen
flussigen Mittel Vermdgensgegenstdnde verdussern. Dadurch entstehen Transaktions-
kosten, welche dem OGAW belastet werden. Ausserdem kann sich die Verdusserung
von Vermogensgegenstdnde negativ auf die vorgesehene Allokation der Vermogens-
gegenstdnde im Portfolio des OGAW auswirken.

Anleger tragen das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft bei grossen RUcknahmen
beschliesst, RUcknahmeantrédge nur anteilig, d.h. durch Aktivierung eines "Redemption
Gate", auszufUhren und die nicht ausgefuhrten RUcknahmeantrdge des Ricknahme-
tags auf den n&chsten Ricknahmetag zurickzustellen. Die Verwaltungsgesellschaft
kann bei grossen RUcknahmen unter Umstédnden ebenfalls die Auflosung des OGAW
beschliessen. Dadurch erhalten die zurickgebenden Anleger die Auszahlung der den
zurUckgegebenen Anteilen entsprechenden Betrdge spdter als moglicherweise ge-
wUlnscht.

Gegenparteienrisiko

Das Risiko besteht darin, dass Vertragspartner (Gegenparteien) ihre vertraglichen Pflich-
ten zur ErfUllung von Geschdaften nicht nachkommen. Dem OGAW kann hierdurch ei-
nen Verlust entstehen. Dieses kann auch als Emittentenrisiko oder Ausfallrisiko auftreten:

¢ Emittentenrisiko (Bonitatsrisiko)
Die Verschlechterung der Zahlungsfahigkeit oder gar der Konkurs eines Emittenten
kénnen einen mindestens teilweisen Verlust des Vermdgens bedeuten.

Der Prospekt: Risikohinweise

w
w




+ Ausfallrisiko
Gefahr eines Verlustes, weil Schuldner teilweise oder vollstandig ihren Zahlungen
nicht nachkommen oder weil Wertpapiere an Wert verlieren oder wertlos werden.

Emittentenrisiko (Bonitdatsrisiko)
Die Verschlechterung der Zahlungsfahigkeit oder gar der Konkurs eines Emittenten kén-
nen einen mindestens teilweisen Verlust des Vermogens bedeuten.

Lander- oder Transferrisiko

Vom Landerrisiko spricht man, wenn ein ausldndischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit
aufgrund fehlender Transferfahigkeit oder -bereitschaft seines SitzZlandes Leistungen
nicht fristgerecht oder Uberhaupt nicht erbringen kann (z.B. aufgrund von Devisenbe-
schrankungen, Transferrisiken, Moratorien oder Embargos). So kénnen z.B. Zahlungen,
auf die der OGAW Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Wahrung erfolgen, die auf-
grund von Devisenbeschrdnkungen nicht mehr konvertierbar ist.

Operationelles Risiko

Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko fir das Fondsvermdgen, das aus unzureichen-
den internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Verwal-
tungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert und Rechts-, Dokumentations-
und Reputationsrisiken sowie Risiken einschliesst, die aus den fUr ein Fondsvermdgen be-
friebenen Handels-, Abrechnungs- und Bewertungsverfahren resultieren.

Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere besteht das Risiko, dass
die Abwicklung durch ein Transfersystem aufgrund einer verzégerten oder nicht verein-
barungsgemdassen Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemdass ausgefuhrt wird.

SchliUsselpersonenrisiko

Der OGAW, dessen Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfaillt,
hat diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen
Entscheidungen ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zusammensetzung
des Fondsmanagements kann sich jedoch ver&ndern. Neue Entscheidungstrger kdn-
nen dann méglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Rechtliches und steuerliches Risiko

Das Kaufen, Halten oder Verkaufen von Anlagen des OGAW kann steuergesetzlichen
Vorschriften (z. B. Quellensteuerabzug) ausserhalb des Domizillandes des OGAW unter-
liegen. Ferner kann sich die rechtliche und steuerliche Behandlung von OGAW in unab-
sehbarer und nicht beeinflussbarer Weise andern. Eine Anderung fehlerhaft festgestell-
ter Besteuerungsgrundlagen des OGAW fUr vorangegangene Geschdaftsjahre (z.B. auf-
grund von steuerlichen Aussenprifungen) kann fir den Fall einer fir den Anleger steu-
erlich grundsatzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steu-
erlast aus der Korrektur fur vorangegangene Geschdaftsjahre zu tragen hat, obwohl er
unter Umstanden zu diesem Zeitpunkt nicht in dem OGAW investiert war. Umgekehrt
kann fUr den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsatzlich vorteil-
hafte Korrektur fur das aktuelle und fur vorangegangene Geschdaftsjahre, in denen er
an dem OGAW beteiligt war, durch die RUckgabe oder Verdusserung der Anteile vor
Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt. Zudem kann eine
Korrektur von Steuerdaten dazu fGhren, dass steuerpflichtige Ertrdge bzw. steuerliche
Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsdch-
lich steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt.

Steuerliches Risiko fiir Anleger in Deutschland

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 sind fUr in Deutschland steuerlich ansdssige Privat-
anleger nach den Regeln Uber die sog. Teilfreistellung 30% der Investmentertrdge aus
einer Anlage in einen sog. Aktienfonds (wie in § 2 Abs. 6 des deutschen Investmentsteu-
ergesetzes definiert) von der Einkommensteuer sowie dem Solidaritatszuschlag (und
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ggf. der Kirchensteuer) befreit. Ob diese Regelungen greifen, wird jeweils fUr ein Kalen-
derjahr beurteilt.

Ein Investmentfonds gilt als Aktienfonds, wenn

+ inseinen Anlagebedingungen bestimmt ist, dass er fortlaufend mindestens 51% sei-
nes Wertes in Kapitalbeteiligungen wie sie in § 2 Abs. 8 des deutschen Investment-
steuergesetzes definiert sind, anlegt; und

+ diese Vorgabe fortlaufend in dem entsprechenden Kalenderjahr eingehalten wird.

Ahnliche Regelungen (wenn auch mit anderen Prozentsatzen) gelten fUr Investmenter-
frige von beftrieblichen Anlegern und Kérperschaften, die in Deutschland steuerlich
ansdssig sind, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, wdhrend ein entsprechender Teil
der Betriebsausgaben und sonstiger Verluste, die mit einer Anlage in einen Aktienfonds
im Zusammenhang stehen, steuerlich nicht abzugsfahig ist.

Wie in den Anlagebedingungen ausgefUhrt wird, strebt der OGAW an, fortlaufend die
in Anhang A Bst. F ,,Anlagegrundsdtze des OGAW" genannte Mindestbeteiligung in Ka-
pitalbeteiligungen anzulegen.

Ob diese Vorgaben fortlaufend in jedem Kalenderjahr erflllt sein werden — und somit
die Regelungen zur Teilfreistellung zur Anwendung kommen werden —, hangt jedoch
von einer Reihe von Voraussetzungen ab, von denen einige nicht in der Kontrolle des
Verwalters des OGAW liegen, insbesondere davon, wie Steuerverwaltung und
-gerichte in Deutschland die steuerrechtlichen Bestimmungen, namentlich den Begriffs
der Kapitalbeteiligung, auslegen, wie die Vermdgensgegensténde, in die der OGAW
investiert, eingestuft werden (durch deren jeweilige Emittenten und/oder die entspre-
chenden Datenbankbetreiber) sowie von dem Wert (Marktpreis) der von dem OGAW
gehaltenen Vermogensgegenstdnde. Daher kann keine Gewdahrleistung ubernommen
werden, dass die Regeln Uber die Teilfreistellung zur Anwendung kommen werden. So-
mit kann es dazu kommen, dass in Deutschland steuerlich ansdssige Investoren mit
100% ihrer Investmenterirdge aus ihrer Anlage in den OGAW in Deutschland der Besteu-
erung unterliegen.

Verwabhrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermdgensgegenstdnden ist ein Verlustrisiko verbunden, das
aus Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. hdherer Gewalt re-
sultieren kann.

Risiko aus der Anderung der Anlagepolitik und Gebihren

Durch eine Anderung der Anlagepolitik innerhalb des gesetzlich und vertraglich zul&ssi-
gen Anlagespekirums kann sich das mit dem OGAW verbundene Risiko verdndern. Die
Verwaltungsgesellschaft kann die dem OGAW zu belastenden Gebuhren erhéhen
und/oder die Anlagepolitik des OGAW innerhalb des geltenden Treuhandvertrags
durch eine Anderung des Prospekts und des Treuhandvertrages inklusive Anhang A
+~OGAW im Uberblick" jederzeit und wesentlich dndern.

Risiko aus der Anderung des Treuhandvertrags oder Auflésung des OGAW

Die Verwaltungsgesellschaft behdlt sich in dem Treuhandvertrag das Recht vor, die
Treuhandbedingungen zu andern. Ferner ist es ihr gemdass Treuhandvertrag méglich,
den OGAW ganz aufzulésen, oder inn mit einem anderen OGAW bzw. einem Teilfonds
zu verschmelzen. FUr den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm ge-
plante Haltedauer nicht realisieren kann.

Risiko der RUcknahmeaussetzung
Die Anleger kénnen grundsétzlich von der Verwaltungsgesellschaft die RUcknahme ih-
rer Anteile gemdss Bewertungsintervall des OGAW verlangen. Die Verwaltungsge-
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sellschaft kann die RUcknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen aussergewohnlicher
Umsté&nde zeitweilig aussetzen (siehe hierzu im Einzelnen ,,Aussetzung der Berechnung
des Nettoinventarwertes und der Ausgabe, der RiUcknahme und des Umtausches von
Anteilen"). Einer RUcknahmeaussetzung von Anteilen kann direkt eine Aufldsung des
OGAMW folgen.

Hedgingrisiko

Anteilsklassen, deren Referenzwdhrung nicht der Portfoliowdhrung entspricht, kdnnen
gegen Wechselkursschwankungen abgesichert werden (Hedging). Dadurch sollen die
Anleger der jeweiligen Anteilsklasse weitestgehend gegen mdégliche Verluste aufgrund
von negativen Wechselkursentwicklungen abgesichert werden, sie kdnnen jedoch
gleichzeitig von positiven Wechselkursentwicklungen nicht in vollem Umfang profitieren.
Aufgrund von Schwankungen des im Portfolio abgesicherten Volumens sowie laufen-
den Zeichnungen und Rucknahmen ist es nicht immer méglich, Absicherungen im exakt
gleichen Umfang zu halten wie der Nettoinventarwert der abzusichernden Anteils-
klasse. Es besteht daher die Mdglichkeit, dass sich der Nettoinventarwert pro Anteil an
einer abgesicherten Anteilsklasse nicht identisch entwickelt wie der Nettoinventarwert
pro Anteil an einer nicht abgesicherten Anteilsklasse.

Risiken bei der Verwendung von Benchmarks

Kommen der EU- oder Drittstaat-Index-Administrator der Benchmark Verordnung nicht
nach, oder &ndert sich die Benchmark erheblich oder fallt sie weg, so muss fir den
OGAW, sofern ein Vergleichsindex verwendet wird, eine geeignete alternative Bench-
mark identifiziert werden. In bestimmten Fallen kann sich dies als schwierig oder unmég-
lich herausstellen. Kann eine geeignete Ersatz-Benchmark nicht identfifiziert werden, so
kann sich dies negativ auf den OGAW - unter bestimmten Umstdnden auch auf die
Fahigkeit des Asset Managers, die Anlagestrategie des OGAW umzusetzen — auswirken.
Durch die Befolgung der Benchmark-Verordnung kbnnen dem OGAW darUber hinaus
zus@izliche Kosten entstehen. Der Vergleichsindex kann sich im Laufe der Zeit &dndern.

Nachhaltigkeitsrisiken

Unter dem Begriff ,,Nachhaltigkeitsrisiken* wird das Risiko von einem tatsdchlichen oder
potentiellen Wertverlust einer Anlage aufgrund des Eintretens von ékologischen, sozio-
len oder unternehmensfUhrungsspezifischen Ereignissen (ESG = Environment/Social/Go-
vernance) verstanden. Nachhaltigkeitsrisiken treten in verschiedenen Arten auf. Bei-
spiele hierfur sind:

+ Physische Risiken: Diese Risiken ergeben sich aus den Folgen von Klimaverdnderun-
gen, wie unter anderem durch die globale Erderwdrmung, h&ufiger eintretende No-
turkatastrophen und Extremwetterereignisse wie Uberschwemmungen, Hitze-/Dirre-
perioden, Sturm oder Hagel;

+ Transitionsrisiken: Als Transitionsrisiken werden Risiken bezeichnet, die durch den
Ubergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft entstehen und so zu
einer Abwertung von Vermdgenswerten fUhren kénnen. Beispiele hierfUr sind die An-
derung von politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in der Realwirtschaft
oder technologische Entwicklungen.

Nachhaltigkeitsrisiken k&dnnen zu einer wesentlichen Verschlechterung der finanziellen
Lage. der Reputation sowie der Rentabilitdt von den der Anlage zugrunde liegenden
Unternehmen fUhren. Hierdurch kann der Marktpreis der Anlage erheblich beeinflusst
werden und folglich auch die Rentabilitdt des OGAW

Berucksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Investitionsentscheidungsprozess

Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Asset Manager integriert Nachhaltigkeitsrisiken
gesamtheitlich in seinen Investitionsentscheidungsprozess. Hierunter fallt insbesondere
die Identifikation und Bewertung potentieller Nachhaltigkeitsrisiken im Hinblick auf die
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8.2

Investments im Rahmen des Risiko Managements sowie die BerUcksichtigung dieser Ri-
sikoanalyse bei der Investitionsentscheidung.

Nachhaltigkeitsrisiken bilden neben den bereits beschriebenen, herkbmmlichen, Risiko-
arten einen wesentlichen Punkt des Risikomanagement-Prozesses, welcher fir den
OGAW auf Basis der spezifischen Anlagestrategie und daraus resultierenden Produktka-
tegorien erstellt wird. Nachhaltigkeitsrisiken werden als Teil des Marktrisikos betrachtet
und in dieses eingerechnet. Zur Beurteilung ob und in welcher Héhe solche vorliegen
beziehungsweise relevant sind, wird die Anlagepolitik unter Verwendung qualitativer
oder quantitativer Methoden analysiert und geplante oder bereits im Portfolio befindli-
che Anlagegegenstdnde geprUft. Vor allem kotierte Anlagen verfugen oftmals Uber
ESG-Ratings, die zur Analyse beigezogen werden kdnnen. Die entsprechenden Analy-
sen kdnnen jedoch auch selbst durchgefUhrt werden.

Beteiligung am OGAW

Verkaufsrestriktionen

Allgemein durfen Anteile des OGAW nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten
werden, in denen oder denen gegenuber dies nicht zul&ssig ist. Die Anteile des OGAW
sind nicht in allen Landern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei der Ausgabe, beim
Umtausch und Ricknahme von Anteilen im Ausland kommen die dort geltenden Best-
immungen zur Anwendung.

Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht
gemdss dem United States Securities Act von 1933 registriert und kénnen daher weder
in den USA, noch an US-BUrger angeboten oder verkauft werden.

Als US-BUrger werden z.B. diejenigen naturlichen Personen betrachtet, die (a) in den
USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, (b) eingebur-
gerte Staatsangehdrige sind (bzw. Green Card Holder), (c) im Ausland als Kind eines
Staatsangehdrigen der USA geboren wurden, (d) ohne Staatsangehdriger der USA zu
sein, sich Uberwiegend in den USA aufhalten, (e) mit einem Staatsangehdrigen der USA
verheiratet sind oder (f) in den USA steuerpflichtig sind.

Als US-BUrger werden ausserdem betrachtet: (a) Investmentgesellschaften und Kapital-
gesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des District
of Columbia gegrindet wurden, (b) eine Investmentgesellschaft oder Personengesell-
schaft, die unter einem ,,Act of Congress" gegrindet wurde, (c) ein Pensionsfund, der
als US-Trust gegrindet wurde, (d) eine Investmentgesellschaft, die in den USA steuer-
pflichtig ist oder (e) Investmentgesellschaften, die nach Regulation S des US Securities
Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act als solche gelten.

Allgemeine Informationen zu den Anteilen

Die Anteile werden nur buchmdassig gefthrt, d.h. es werden keine Zertifikate ausgege-
ben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermdchtigt, innerhalb des OGAW mehrere Anteilsklas-
sen zu bilden, aufzuheben oder zu vereinen, die sich hinsichtlich beispielsweise der Er-
folgsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Referenzwdhrung und des Einsatzes
von Wahrungssicherungsgeschdaften, der VerwaltungsgebUhr, der Mindestanlages-
umme oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilsklassen
unterscheiden ké&nnen. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteils-
klassen erworben haben, bleiben davon jedoch unberthrt.
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Zurzeit bestehen beim OGAW Anfteilsklassen mit den Bezeichnungen "EUR", "CHF" und
"USD". Anteile der Anteilsklassen "EUR" werden in der Rechnungswdhrung des OGAW,
dem Euro, Anteile der Anteilsklassen "CHF" in Schweizer Franken sowie Anteile der An-
teilsklasse "USD" in US Dollar ausgegeben und zurGckgenommen. Die Wahrungsrisiken
der in CHF und USD aufgelegten Wahrungsklassen kénnen ganz oder teilweise abgesi-
chert werden; dies kann negative Auswirkungen auf den NAV der in EUR aufgelegten
Wd&hrungsklasse haben. Die allfdlligen Kosten einer Wahrungsabsicherung der CHF- und
USD-Anteilsklassen werden der entsprechenden Anteilsklasse zugeordnet.

Die Anteilsklassen, die in Zusammenhang mit dem OGAW aufgelegt sind, sowie die in
Zusammenhang mit den Anteilen des OGAW entstehenden GebUhren und Vergitun-
gen sind in Anhang A "OGAW im Uberblick" genannt.

Zusatzlich werden bestimmte andere GebUhren, Vergutungen und Kosten aus den Ver-
mbdgenswerten des OGAW beglichen. Siehe dazu Ziffer 10 und 11 (Steuervorschriften
sowie Kosten und Gebuhren).

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil

Der Nettoinventarwert (der ,NAV", Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen Anteils-
klasse wird von der Verwaltungsgesellschaft am Ende des Rechnungsjahres sowie am
jeweiligen Bewertungstag auf Basis der letztbekannten Kurse unter BerUcksichtigung
des Bewertungsintervalls berechnet.

Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse des OGAW ist in der Rechnungswdhrung
des OGAW oder, falls abweichend, in der Referenzwdhrung der entsprechenden An-
teilsklasse ausgedrickt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukom-
menden Quote des Vermodgens des OGAW, vermindert um allfdllige Schuldverpflich-
tungen des OGAW, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse.

Das Nettofondsvermdgen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundséatzen bewer-
tet:

1. Wertpapiere, die an einer Bérse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfigbao-
ren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Bérsen amtlich notiert, ist der
zuletzt verfUgbare Kurs jener Bérse massgebend, die der Hauptmarkt fUr dieses Wert-
papier ist.

2. Wertpapiere, die nicht an einer Bérse amtlich notiert sind, die aber an einem dem
Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfGgbao-
ren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenste-
henden Mdarkten gehandelt, soll grundsatzlich der zuletzt verfiogbare Kurs jenes
Marktes bertUcksichtigt werden, der die hdchste Liquiditat aufweist.

3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397
Tagen kd&nnen mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und RUck-
zahlungspreis (Preis bei Endfdalligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine
Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der RUckzahlungs-
preis bekannt und fixiert ist. Allfallige Bonitdtsverdnderungen werden zusétzlich be-
racksichtigt.

4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermogenswerte, die
nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt,
der bei sorgfdltigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt
wUrde und der nach Treu und Glauben durch die Geschdéftsleitung der Verwal-
tungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte be-
stimmt wird.
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5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden
und Uberprufbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungs-
gesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirt-
schaftsprifern nachprifbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahr-
scheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. andere Organismen fUr gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum
letzten festgestellten und erhdltlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls fir Anteile
die RUcknahme ausgesetzt ist oder keine RUcknahmepreise festgelegt werden,
werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermdgenswerte zum jeweiligen
Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glau-
ben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprufern nachprufbaren, Bewer-
tungsmodellen festlegt.

7. Falls fUr die jeweiligen Vermodgensgegenstdnde kein handelboarer Kurs verfugbar ist,
werden diese Vermdgensgegenstdnde, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulds-
sigen Vermdgenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwal-
tungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprifern nachprifbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des
wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

8. Die flissigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzUglich aufgelaufener Zinsen be-
wertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Wah-
rung als die jeweilige Fondswdhrung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in
die entsprechende Fondswdhrung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adéquate Bewertungsprin-
zipien fUr das Vermdgen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwdhnten Kriterien
zur Bewertung auf Grund aussergewodhnlicher Ereignisse unmaglich oder unzweckmas-
sig erscheinen. Bei massiven RUcknahmeantrdgen kann die Verwaltungsgesellschaft
die Anteile des entsprechenden Vermdgens des OGAW auf der Basis der Kurse bewer-
ten, zu welchen die notwendigen Verkdufe von Wertpapieren voraussichtlich getatigt
werden. In diesem Fall wird fUr gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und RUcknahme-
antrége dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Ausgabe von Anteilen

Anteile des OGAW werden an jedem Bewertungstag (Ausgabetag) ausgegeben, und
zwar zum Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilsklasse des OGAW, zu-
zuglich des allféligen Ausgabeaufschlags und zuziglich etwaiger Steuern und Abgao-
ben.

Die Anteile sind nicht als Wertpapiere verbrieft.

Zeichnungsantrdge muUssen bei der Verwahrstelle bis spdtestens zum Annahmeschluss
eingehen. Falls ein Zeichnungsantrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er fir den
folgenden Ausgabetag vorgemerkt. FUr bei Vertriebsstellen im In- und Ausland plat-
zierte Antrége kénnen zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Verwahr-
stelle in Liechtenstein frGhere Schlusszeiten zur Abgabe der Antrége gelten. Diese kdn-
nen bei den jeweiligen Vertriebsstellen in Erfahrung gebracht werden.

Informationen zum Ausgabetag, zum Bewertungsintervall, zum Annahmeschluss sowie
zur Héhe des allfdlligen maximalen Ausgabeaufschlags sind dem Anhang A ,,OGAW im
Uberblick" zu entnehmen.
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Die Zahlung muss innerhalb der im Anhang A ,,OGAW im Uberblick" genannten Frist
nach dem massgeblichen Ausgabetag eingehen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grund-
lage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Antragstellung unbekannten Nettoinventar-
wertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).

Alle durch die Ausgabe von Anteilen anfallenden Steuern und Abgaben tragt der An-
leger. Werden Anteile Uber Dritte z. B. Banken erworben, kann nicht ausgeschlossen
werden, dass diese weitere Transaktionskosten in Rechnung stellen.

Falls die Zahlung in einer anderen Wdhrung als der Referenzwdhrung erfolgt, wird der
Gegenwert aus der Konvertierung der Zahlungswdhrung in die Referenzwdhrung, ab-
zuglich allfalliger GebuUhren, fUr den Erwerb von Anteilen verwendet.

Die Mindestanlage, die von einem Anleger in einer bestimmten Anteilsklasse gehalten
werden muss, ist dem Anhang A ,,OGAW im Uberblick* zu entnehmen. Auf die Mindest-
anlage kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verzichtet werden.

Sacheinlagen sind nicht zuldssig.

Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem auch den Beschluss zur vollstindigen oder
zeitweiligen Aussetzung der Ausgabe von Anteilen fassen, falls Neuanlagen das Errei-
chen des Anlageziels beeintrdchtigen kénnten.

Die Verwabhrstelle und/oder die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Vertriebsstelle
kann/kdnnen jederzeit einen Zeichnungsantrag zurickweisen oder die Ausgabe von
Anteilen zeitweilig beschrénken, aussetzen oder endgultig einstellen wenn dies im Inte-
resse der Anleger, im oOffentlichen Interesse oder zum Schutz der Verwaltungsgesell-
schaft bzw. des OGAW erforderlich erscheint. In diesem Fall wird die Verwahrstelle ein-
gehende Zahlungen auf nicht bereits ausgefihrte Zeichnungsantrége ohne Zinsen un-
verzUglich zurUckerstatten, gegebenenfalls erfolgt dies unter Zuhilfenahme der Zahlstel-
len.

Die Ausgabe von Anteilen wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil eingestellt wird. Bei Einstellung der Aus-
gabe von Anteilen werden die Anleger umgehend per Mitteilung im Publikationsorgan
sowie in den im Prospekt genannten Medien oder mittels dauerhaften Datentrdgern
(Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) Uber den Grund und den Zeitpunkt der Einstel-
lung informiert.

RUucknahme von Anteilen

Anteile des OGAW werden an jedem Bewerfungstag (RUcknahmetag) zurGckgenom-
men, und zwar zum Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilsklasse des
OGAW, abziglich allféliger RGcknahmeabschlége und etwaiger Steuern und Abgao-
ben. Unter gewissen Umstdnden kann es erforderlich werden, dass die Verwaltungsge-
sellschaft entsprechende LiquiditGtsmanagement-Instrumente ("LMT") einsetzen muss,
um die ordnungsgemdsse Abwicklung von RUcknahmen sicherzustellen (siehe hierzu
auch Ziffer 8.7 "Liquiditatsmanagement-Instrumente (LMT)".

RUcknahmeantrédge muUssen bei der Verwahrstelle bis sp&testens zum Annahmeschluss
eingehen. Falls ein RUcknahmeantrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er fUr den
folgenden Rucknahmetag vorgemerkt. FUr bei Vertriebsstellen im In- und Ausland plat-
zierte Antrage kdnnen zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Verwahr-
stelle in Liechtenstein frGhere Schiusszeiten zur Abgabe der Antrége gelten. Diese kon-
nen bei der jeweiligen Vertriebsstelle in Erfahrung gebracht werden.
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Informationen zum Ricknahmetag, zum Bewertungsintervall, zum Annahmeschluss so-
wie zur Héhe des allfdligen maximalen RUcknahmeabschlages sind dem Anhang A
+OGAW im Uberblick" zu entnehmen.

Da fUr einen angemessenen Anteil an liquiden Mittelnim Vermodgen des OGAW gesorgt
werden muss, wird die Auszahlung von Anteilen innerhalb von derim Anhang A ,,OGAW
im Uberblick" genannten Frist nach dem massgeblichen RUcknahmetag erfolgen. Dies
gilt nicht fUr den Fall, dass sich gemdss gesetzlichen Vorschriften wie etwa Devisen- und
Transferbeschrénkungen oder aufgrund anderweitiger Umsténde, die ausserhalb der
Kontrolle der Verwahrstelle liegen, die Uberweisung des Ricknahmebetrages als un-
moglich erweist.

Bei grossen RUcknahmeantrdgen kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, einen
RUcknahmeantrag erst dann abzurechnen, wenn ohne unndtige Verzogerung entspre-
chende Vermogenswerte des OGAW verkauft werden kdnnen. Ist eine solche Mass-
nahme notwendig, so werden alle am selben Tag eingegangenen RUcknahmeantrége
zum selben Preis abgerechnet. Insbesondere behdlt sich die Verwaltungsgesellschaft
das Recht vor, RUcknahmeantrdge an einem RUcknahmetag, an dem die Gesamtheit
der Ricknahmeantrége zu einem bestimmten Mittelabfluss des Gesamtnettovermo-
gens des OGAW am betreffenden RUcknahmetag fGhren wirde, nicht vollstandig aus-
zufUhren. Die entsprechende Hbhe des bestimmten Mittelabflusses ("Akfivierung Red-
emption Gate") ist in der Tabelle von Anhang A "OGAW im Uberblick" unter "Anlage-
grundsatze und Risikoregelungen des OGAW" ersichtlich. Unter diesen Umst&nden kann
die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, diese RUcknahmeantrdge nur anteilig, d.h.
durch Aktivierung eines "Redemption Gate" auszufUhren und die nicht ausgefUhrten
RUcknahmeantrdge des RUcknahmetags auf den ndchsten RGcknahmetag zurickzu-
stellen. Sollte diese Massnahme erforderlich sein, wird eine entsprechende Mitteilung an
die Anleger Uber die Aktivierung und die ModalitGten im Publikationsorgan des OGAW
entsprechend publiziert.

Falls die Zahlung auf Verlangen des Anlegers in einer anderen Wahrung erfolgen soll als
in der Wahrung, in der die betreffenden Anteile aufgelegt sind, berechnet sich der zu
zahlende Betrag aus dem Erlds des Umtauschs von der Referenzwdhrung in die Zah-
lungswdahrung, abziglich allfalliger GebUhren und Abgaben.

Mit Zahlung des Ricknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder Verwahrstelle kann/kénnen Anteile gegen den
Willen des Anlegers gegen Zahlung des RUcknahmepreises einziehen, soweit dies im
Interesse oder zum Schutz der Anleger, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle
oder des OGAW erforderlich erscheint, insbesondere wenn

1. ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anleger mit dem Erwerb der
Anteile ,Market Timing", ,Late-Trading" oder sonstige Markttechniken betrieben
werden, die der Gesamtheit der Anleger schaden kénnen,

2. der Anleger nicht die Bedingungen fUr einen Erwerb der Anteile erfillt oder

3. die Anteile in einem Staat vertrieben werden, in dem der OGAW zum Vertrieb nicht
zugelassen ist oder von einer Person erworben worden sind, fUr die der Erwerb der
Anteile nicht gestattet ist.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die RUcknahme von Anteilen auf der
Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags unbekannten
Nettoinventarwertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).

FUhrt die AusfUhrung eines RUcknahmeantrages dazu, dass der Bestand des betreffen-
den Anlegers unter die im Anhang A ,,OGAW im Uberblick* aufgefUhrte Mindestanlage
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der entsprechenden Anteilsklasse fallt, kann die Verwaltungsgesellschaft ohne weitere
Mitteilung an den Anleger diesen RUcknahmeantrag als einen Antrag auf RUcknahme
aller vom entsprechenden Anleger in dieser Anteilsklasse gehaltenen Anteile oder als
einen Anfrag auf Umtausch der verbleibenden Anteile in eine andere Anteilsklasse des
OGAW mit derselben Referenzwdhrung, deren Teilnahmevoraussetzungen der Anleger
erfUllf, behandeln.

Sachauslagen sind nicht zuldssig.

Umtausch von Anteilen

Ein Umtausch von Anteilen des OGAW in eine andere Anteilsklasse des OGAW ist ledig-
lich moglich, sofern der Anleger die Bedingungen fUr den Direkterwerb von Anteilen der
jeweiligen Anteilsklasse des OGAW erfUllt.

Sofern unterschiedliche Anteilsklassen angeboten werden, kann auch ein Umtausch
von Anteilen einer Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse innerhalb des
OGAW erfolgen. Falls ein Umtausch von Anteilen fur bestimmte Anteilsklassen nicht
moglich ist, wird dies fUr die betrofffene Anteilsklasse in Anhang A ,, OGAW im Uberblick*
erwdhnt.

Die Anzahl der Anteile, in die der Anleger seinen Bestand umtauschen moéchte, wird
nach folgender Formel berechnet:

_ (BxC)
A' (D x E)

= Anzahl der Anteile der allfdlligen Anteilsklasse, in welche(n) umgetauscht wer-

den soll

B= Anzahl der Anteile der allfdlligen Anteilsklasse, von wo aus der Umtausch vollzo-
gen werden soll

C= Nettoinventarwert oder RUucknahmepreis der zum Umtausch vorgelegten An-
teile

D= Devisenwechselkurs zwischen den betroffenen Anteilsklassen. Wenn beide An-
teilsklassen in der gleichen Rechnungswdhrung bewertet werden, betragt dieser
Koeffizient 1.

E= Neftoinventarwert der Anteile des OGAW der Anteilsklasse, in welche(n) der

Wechsel zu erfolgen hat, zuziglich Steuern, GebUhren oder sonstiger Abgaben

Fallweise kbnnen bei einem Anteilsklassenwechsel in einzelnen Ladndern Abgaben, Steu-
ern und StempelgebUihren anfallen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fUr eine Anteilsklasse jederzeit einen Umtauschantrag
zurUckweisen, wenn dies im Interesse des OGAW, der Verwaltungsgesellschaft oder im
Interesse der Anleger geboten erscheint, insbesondere wenn:

1. ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anleger mit dem Erwerb der
Anteile Market Timing, Late-Trading oder sonstige Markttechniken betrieben wer-
den, die der Gesamtheit der Anleger schaden kénnen;

2. der Anleger nicht die Bedingungen fur einen Erwerb der Anteile erfullt; oder
3. die Anteile in einem Staat vertrieben werden, in dem der OGAW bzw. die jeweilige

Anteilsklasse zum Vertrieb nicht zugelassen ist oder von einer Person erworben wor-
den sind, fUr die der Erwerb der Anteile nicht gestattet ist.
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Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass der Umtausch von Anteilen auf der
Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags unbekannten
Nettoinventarwertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).

Liquiditatsmanagement-Instrumente (LMT)

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Liquiditdtsmanagementpolitik eingefUhrt und um-
gesetzt, die konsequent angewendet wird, und sie hat ein umsichtiges und striktes Li-
quiditétsmanagementverfahren, das es ihr ermdglicht, die Liquiditatsrisiken des OGAW
zu Uberwachen und sicherzustellen, dass der OGAW normalerweise in der Lage ist, je-
derzeit seinen Verpflichtungen zur RGcknahme seiner Anteile auf Wunsch der Anteilin-
haber nachzukommen. Um sicherzustellen, dass das Vermdgen des OGAW angemes-
sen liquide ist und der OGAW die RUcknahmeantrége der Anteilinhaber erfillen kann,
werden qualitative und quantitative Kennzahlen verwendet. DarUber hinaus werden
die Anteilinhaberkonzentrationen im Risikommanagement regelmdassig Gberprift, um ihre
potenziellen Auswirkungen auf die Liquiditat des OGAW zu bewerten.

Der OGAW wird auf Liquiditatsrisiken GberprGft. Die LiquiditGtsmanagementpolitik der
Verwaltungsgesellschaft berlcksichtigt dabei die Anlagestrategie, das Intervall zur
RGcknahme von Anteilen die LiquiditGt der Vermdgensgegenstdnde (und deren Be-
wertung) sowie die Anteilinhaberbasis. Die Verwaltungsgesellschaft wird, sofern dies
zum Schutz der Anteilinhaber als notwendig und angemessen erachtet wird, u.a. auch
bestimmte Instrumente zur Steuerung des Liquiditatsrisikos (Liquidity Management Tools
/ "LMT") einsetzen, wie in den folgenden Abschnitten des Prospekts beschrieben ist. Da-
bei wird die Aktivierung bzw. die Deaktivierung der LiquiditGtsmanagement-Instru-
mente (LMT) jeweils mittels Anlegermitteilung im Publikationsorgan des OGAW ver6f-
fentlicht. Anleger k&nnen sich jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft Uber den aktu-
ellen Stand der LMTs kostenlos erkundigen.

Ricknahmeabschlag (siehe Ziffer 8.5 "Ricknahme von Anteilen")

Zur Wahrung der Interessen der verbleibenden Anleger kann die Verwaltungsgesell-
schaft im Rahmen der zul@ssigen LiquiditGtsmanagement-Instrumente (LMT) bei RUck-
nahmen von Anteilen einen RUcknahmeabschlag erheben. Diese GebUhr dient dem
Ausgleich der durch RUcknahmen entstehenden Transaktions- und Liquiditdtskosten
und fliesst vollstandig dem Vermdgen des OGAW zu.

Ein allfalliger RGcknahmeabschlag zugunsten des OGAW kann Anhang A ,,OGAW im
Uberblick* enthommen werden.

Redemption Gate (siehe Ziffer 8.5 "RUcknahme von Anteilen")

Wenn die Verwaltungsgesellschaft an einem Bewertungstag Antrédge auf NettorGck-
nahmen, d.h die RUcknahmeantrége Ubersteigen die Zeichnungen von Anteilen, des
OGAW von einem bestimmten Prozentsatz des Nettoinventarwerts des OGAW erhdlt
(Redemption Gate), kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen ent-
scheiden, jeden RUcknahmeantrag (bzw. Umtauschantrag) anteilig so weit zu begren-
zen, dass der GesamirGcknahmebetrag an diesem Bewertungstag nicht mehr als als
die in Anhang A "OGAW im Uberblick" unter "Anlagegrundsdtze und Risikoregelungen
des OGAW" in der Tabelle genannte Grenze des Nettoinventarwerts des OGAW be-
frégt.

Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe oder der
Ricknahme von Anteilen (Ziffer 8.8)

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die
Ausgabe oder die RGcknahme von Anteilen des OGAW unter besonderen Umstdnden
zeitweise aussetzen, sofern dies im besten Interesse der Anleger gerechtfertigt ist.

Der Prospekt: Beteiligung am OGAW
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8.8

Abspaltung von Vermogenswerten

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einklang mit den anwendbaren gesetzli-
chen Bestimmungen sowie nach vorheriger Zustimmung der Finanzmarktaufsicht (FMA)
Liechtenstein, "Side Pockets" zu bilden.

Side Pockets dienen der separaten Verwaltung von Vermdgenswerten, die aufgrund
aussergewodhnlicher Marktbedingungen oder besonderer Umstdnde lliquide oder
schwer bewertbar geworden sind. Durch die Abspaltung dieser Vermdgenswerte in ei-
nen neu zu grundenden Teilfonds soll sichergestellt werden, dass die ordentliche Liqui-
ditat und Bewertung der verbleibenden Fondsvermogenswerte nicht beeintrdchtigt
wird.

Die Bildung von Side Pockets darf ausschliesslich erfolgen, wenn dies im besten Interesse
der Anleger liegt und die Gleichbehandlung aller Anleger gewdhrleistet ist. Die Anleger
werden nach entsprechendem Vorliegen der Genehmigung durch die FMA Uber die
Einrichtung eines Side Pockets unverziglich informiert.

Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe
und der Rucknahme von Anteilen

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung des Netftoinventarwertes und/oder
die Ausgabe, die RUcknahme und den Umtausch von Anteilen des OGAW zeitweise
aussetzen, sofern dies im besten Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, insbesondere:

1. wenn ein Markt, welcher Grundlage fUr die Bewertung eines wesentlichen Teils des
Vermdgens des OGAW bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem sol-
chen Markt beschrdnkt oder ausgesetzt ist;

2. beipolitischen, wirtschaftlichen oder anderen Notfdllen; oder

3. wenn wegen Beschrénkungen der Ubertragung von Vermégenswerten Geschdfte
fur den OGAW undurchfUhrbar werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem auch den Beschluss zur vollstGndigen oder
zeitweiligen Aussetzung der Ausgabe von Anteilen fassen, falls Neuanlagen das Errei-
chen des Anlageziels beeintrdchtigen kénnten.

Die Ausgabe von Anteilen wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil eingestellt wird. Bei Einstellung der Aus-
gabe von Anteilen werden die Anleger umgehend per Mitteilung im Publikationsorgan
sowie in den im Prospekt und Treuhandvertrag genannten Medien oder mittels dauer-
haften Datentragern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) Uber den Grund und den
Leitpunkt der Einstellung informiert.

Daneben ist die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anleger be-
rechtigt, erhebliche RUcknahmen erst zu tatigen, d.h. die RUcknahme zeitweilig auszu-
setzen, nachdem entsprechende Vermdgenswerte des OGAW ohne Verzbgerung un-
ter Wahrung der Interessen der Anleger verkauft werden kénnen.

Solange die RUcknahme der Anteile ausgesetzt ist, werden keine neuen Anteile des
OGAW ausgegeben. Der Umtausch von Anteilen, deren Rickgabe vorUbergehend
eingeschrénkt ist, sind nicht moglich.

Die Verwaltungsgesellschaft achtet darauf, dass dem Vermdégen des OGAW ausrei-
chende flUssige Mittel zur VerfGgung stehen, damit eine RUcknahme bzw. der Umtausch
von Anteilen auf Antrag von Anlegern unter normalen Umsténden unverziglich erfol-
gen kann.

Der Prospekt: Beteiligung am OGAW
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Die Verwaltungsgesellschaft teilt die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventar-
werts sowie der AntfeilsrGcknahme und —auszahlung unverziglich der FMA und in geeig-
neter Weise den Anlegern mit. Zeichnungs-, RUcknahme bzw. Umtauschantrdge wer-
den nach Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes und des Anteils-
handels zum dann gUltigen Nettoinventarwert abgerechnet. Der Anleger kann seinen
Zeichnungs- oder RUcknahmeantrag bis zur Wiederaufnahme des Anteilshandels wider-
rufen.

Verwendung des Erfolgs

Der redalisierte Erfolg des OGAW seftzt sich aus dem Nettoertrag und den netto realisier-
ten Kapitalgewinnen zusammen. Der Nettoertrag setzt sich aus den Erfrdgen aus Zinsen
und/oder Dividenden sowie sonstigen oder Ubrigen vereinnahmten Ertrégen abziglich
der Aufwendungen zusammen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Nettoertrag und/oder die netto realisierten Ka-
pitalgewinne des OGAW bzw. einer Anteilsklasse an die Anleger des OGAW bzw. der
entsprechenden Anteilsklasse ausschiUtten oder diesen Nettoertrag und/oder diese
netto realisierten Kapitalgewinne im OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse wiederan-
legen (thesaurieren) bzw. auf neue Rechnung vortragen.

Der Nettoertrag und die netto realisierten Kapitalgewinne derjenigen Anteilsklassen,
welche eine AusschUttung gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick* aufweisen, kénnen
j@hrlich oder 6fter ganz oder teilweise ausgeschittet werden.

Zur Ausschittung kénnen der Nettoertrag und/oder die netto realisierten Kapitalge-
winne sowie die vorgetragenen Nettoertrdge und/oder die vorgetragenen netto reali-
sierten Kapitalgewinne des OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse kommen. Zwischen-
ausschuttungen von vorgetragenem Nettoertrag und/oder vorgetragenem redlisier-
tem Kapitalgewinn sind zul@ssig.

Ausschittungen werden auf die am Ausschittungstag ausgegebenen Anteile ausge-
zahlt. Auf erkldrte AusschUttungen werden vom Zeitpunkt ihrer Falligkeit an keine Zinsen
bezahlt.

Steuervorschriften

10.1 Fondsvermogen

Alle liechtensteinischen OGAW in der Rechtsform des (vertraglichen) Investment-
fonds bzw. der Kollektivireuhdnderschaft sind in Liechtenstein unbeschrankt steu-
erpflichtig und unterliegen der Ertragssteuer. Die Ertrdge aus dem verwalteten
Vermogen stellen steuerfreien Ertrag dar.

Emissions- und Umsatzabgaben!

Die Begrindung (Ausgabe) von Anteilen an einem solchen OGAW unterliegt
nicht der Emissions- und Umsatzabgabe. Die entgeltliche Ubertragung von Eigen-
fum an Anlegeranteilen unterliegt der Umsatzabgabe, sofern eine Partei oder ein
Vermittler inléindischer Effektenhéndler ist. Die RUcknahme von Anlegeranteilen
ist von der Umsatzabgabe ausgenommen. Der vertragliche Investmentfonds oder
die Kollektivireuhdnderschaft gilt als von der Umsatzabgabe befreiter Anleger.

1 Gemass Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein findet das schweizerische Stempelsteuerrecht auch in Liechtenstein Anwendung. Im
Sinne der schweizerischen Stempelsteuergesetzgebung gilt das Firstentum Liechtenstein daher als Inland.

Der Prospekt: Verwendung des Erfolgs
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10.2

10.3

Quellen- bzw. Zahistellensteuvern

Es kdbnnen sowohl Erfrage als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschuttet oder the-
sauriert, je nach Person, welche die Anteile des OGAW direkt oder indirekt halt,
teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlstellensteuer (bsp. abgeltende Quel-
lensteuer, Europdische Zinsbesteuerung, Foreign Account Tax Compliance Act)
unterliegen.

Der OGAW in der Rechtsform des vertraglichen Investmentfonds oder der Kol-
lektivireuh&nderschaft untersteht keiner Quellensteuerpflicht im FUrstentum Liech-
tenstein, insbesondere keiner Coupons- oder Verrechnungssteuerpflicht. Ausién-
dische Ertfrége und Kapitalgewinne, die vom OGAW in der Rechtsform des ver-
traglichen Investmentfonds oder der Kollektivireuhdnderschaft erzielt werden,
kénnen den jeweiligen Quellensteuerabzigen des Anlagelandes unterliegen. All-
falige Doppelbesteuerungsabkommen bleiben vorbehalten.

Der OGAW hat folgenden Steuerstatus:

Automatischer Informationsaustausch (AIA)

In Bezug auf den OGAW kann eine liechtensteinische Zahistelle verpflichtet sein,
unter Beachtung der AIA Abkommen, die Anteilsinhaber an die lokale Steuerbe-
hérde zu melden bzw. die entsprechenden gesetzlichen Meldungen durchzufUh-
ren.

FATCA

Der OGAW unterzieht sich den Bestimmungen des liechtensteinischen FATCA-Ab-
kommens sowie den entsprechenden Ausfuhrungsvorschriften im liechtensteini-
schen FATCA-Gesetz.

Natirliche Personen mit Steuerdomizil in Liechtenstein

Der im Furstentum Liechtenstein domizilierte private Anleger hat seine Anteile als
Vermodgen zu deklarieren und diese unterliegen der Vermdgenssteuer. Allfallige
ErtfragsausschUfttungen bzw. thesaurierte Ertrge des OGAW in der Rechtsform
des vertraglichen Investmentfonds oder der Kollektfivireuhdnderschaft sind er-
werbssteuerfrei. Die beim Verkauf der Anteile erzielten Kapitalgewinne sind er-
werbssteuerfrei. Kapitalverluste kdnnen vom steuerpflichtigen Erwerb nicht abge-
zogen werden.

Personen mit Steuerdomizil ausserhalb von Liechtenstein

FUr Anleger mit Domizilland ausserhalb des FUrstentums Liechtenstein richtet sich
die Besteuerung und die Ubrigen steuerlichen Auswirkungen beim Halten bzw.
Kaufen oder Verkaufen von Anlegeranteilen nach den steuergesetzlichen Vor-
schriffen des jeweiligen Domizillandes, sowie insbesondere in Bezug auf die ab-
geltende Quellensteuer, nach dem Domizilland der Zahlstelle.

Disclaimer

Die steuerlichen AusfUhrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis
aus. Anderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steu-
erbehdrden bleiben ausdricklich vorbehalten.

Anleger werden aufgefordert, beziglich der entsprechenden Steuerfolgen ihren eige-
nen professionellen Berater zu konsultieren. Weder die Verwaltungsgesellschaft, die
Verwabhrstelle noch deren Beaufiragte konnen eine Verantwortung fir die individuellen
Steuerfolgen beim Anleger aus dem Kauf oder Verkauf bzw. dem Halten von Anleger-
anteilen Gbernehmen.

Der Prospekt: Steuervorschriften
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11 Kosten und Gebuhren

11.1 Kosten und Gebuhren zu Lasten der Anleger

Ausgabe-, RUcknahme- und Umtauschgebuhren sowie allenfalls damit zusammenhdan-
gende Steuern und Abgaben sind vom Anleger zu tfragen.

11.1.1

11.1.2

11.1.3

Ausgabeaufschlag

Zur Deckung der Kosten, welche die Platzierung der Anteile verursacht, kann
die Verwaltungsgesellschaft auf den Nettoinventarwert der neu emittierten
Anteile zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und/oder
von Vertriebsstellen im In- oder Ausland einen Ausgabeaufschlag gemdss An-
hang A ,,OGAW im Uberblick* erheben.

Ein allfalliger Ausgabeaufschlag zugunsten des OGAW kann ebenso Anhang
A ,OGAW im Uberblick" enthommen werden.

Rucknahmeabschlag

FUr die Auszahlung zurdckgenommener Anteile erhnebt die Verwaltungsgesell-
schaft auf den Nettoinventarwert der zurGckgegebenen Anteile einen RUck-
nahmeabschlag gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick*.

Ein allféliger Rbcknahmeabschlag zugunsten des OGAW, der Verwaltungsge-
sellschaft, der Verwahrstelle und/oder von Vertriebstrdgern im In- oder Ausland
kann ebenso Anhang A ,,O0GAW im Uberblick* entnommen werden.

Zur Wahrung der Interessen der verbleibenden Anleger kann die Verwaltungs-
gesellschaft im Rahmen der zul@ssigen LiquiditGtsmanagement-Instrumente
(LMT) bei Ricknahmen von Anteilen einen RUcknahmeabschlag erheben.
Diese GebUhr dient dem Ausgleich der durch RUcknahmen entstehenden
Transaktions- und Liquiditétskosten und fliesst vollstGndig dem Vermdgen des
OGAW zu. Der Rucknahmeabschlag zugunsten des OGAW kann Anhang A
"OGAW im Uberblick* enthommen werden.

Umtauschgebihr

FOr den vom Anleger gewunschten Wechsel von einem OGAW in einen ande-
ren bzw. von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse erhebt die Verwal-
fungsgesellschaft auf den Netftoinventarwert des urspringlichen OGAW bzw.
der urspringlichen Anteilsklasse eine GebUhr gemdéss Anhang A ,,OGAW im
Uberblick".

11.2 Kosten und Gebuhren zu Lasten des OGAW

A. Vom Vermogen abhangiger Aufwand (Einzelaufwand)

11.21

Die Verwaltungsgesellschaft erhdlt fur die Administration des OGAW eine Ver-
gUtung gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick”. Daneben kann die Verwal-
tungsgesellschaft fUr den Anlageentscheid (Asset Management und Anlage-
beratung), das Risikommanagement sowie fUr den Vertrieb eine VergUtung ge-
mass Anhang A ,,OGAW im Uberblick* erhalten. Diese GebUhren werden auf
der Basis des durchschnittlichen Nettofondsvermdgens bzw. der entsprechen-
den Anteilsklasse bei jeder Bewertung berechnet und werden dem Fondsver-
mdgen nachtraglich quartalsweise entnommen. Die GebUhren des OGAW
bzw. der jeweiligen Anteilsklasse sind Anhang A ,,OGAW im Uberblick* zu ent-
nehmen. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, fur eine oder mehrere An-
teilsklassen unterschiedliche Verwaltungsvergutungen festzulegen. Die Hohe

Der Prospekt: Kosten und GebUlhren
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11.2.2

11.2.3

der Verwaltungsvergutung je Anteilsklasse wird im Halbjahres- und Jahresbe-
richt genannt.

Darin inbegriffen sind zudem Bestandespflegekommissionen, die Dritten fUr die
Vermittlung und Betreuung von Anlegern ausgerichtet werden kénnen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Teile der Verwaltungsvergitung an vermit-
telnde Stellen weitergeben. Dies erfolgt zur Abgeltung von Vertriebsleistungen.
Dabei kann es sich auch um wesentliche Teile handeln. Verwahrstelle und An-
lageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaften kbnnen aus ihren ver-
einnahmten VergUtungen Vertriebsmassnahmen der Vermittler unterstutzen,
deren Berechnung in der Regel auf der Grundlage vermittelter BestGnde er-
folgt. Die Gewdhrung von derartigen RUckvergUtungen fUhrt nicht zu einer
Mehrbelastung des OGAW mit zusatzlichen Kosten.

Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Anlageberatungs- oder Asset Ma-
nagement-Gesellschaft kbnnen nach freiem Ermessen mit einzelnen Anlegern
die teilweise RUckzahlung von vereinnahmten VergUtungen an diese Anleger
vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn institutionelle
Anleger direkt Grossbetrdge nachhaltig investieren.

Die Verwahrstelle erhdlt fur ihre Tatigkeit aus dem Vermdgen des OGAW eine
Vergitung gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick®. Die Verwahrstellenge-
bUhr wird auf der Basis des durchschnittichen Nettovermdgens des OGAW
bzw. der entsprechenden Anfteilsklasse bei jeder Bewertung berechnet und
dem Vermogen des Vermogens des OGAW nachtrdglich quartalsweise ent-
nommen. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, fir eine oder mehrere An-
teilsklassen unterschiedliche Verwahrstellenvergitungen festzulegen.

Vom Anlageerfolg abhdngige Gebihr (Perfformance-Fee)
Zusatzlich kann die Verwaltungsgesellschaft eine Performance Fee erheben.

Insoweit eine Performance Fee erhoben wird, ist diese in Anhang A ,,OGAW im
Uberblick" ausfUhrlich dargestellt.

B. Vom Vermogen unabhangiger Aufwand (Einzelaufwand)

Neben den VergUtungen aus den vorstehenden Absdtzen kdnnen die folgenden vom
Vermdgen unabhdngigen Aufwendungen (ggf. zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer)
dem Vermdgen des OGAW belastet werden:

11.24

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

Kosten fur die Prifung des OGAW durch den Wirtschaftsprifer sowie Honorare
von Steuerberatern, soweit diese Aufwendungen im Interesse der Anleger ge-
tatigt werden;

GebUhren und Kosten fur Bewilligungen und die Aufsicht Uber den OGAW in
Liechtenstein und im Ausland;

alle Steuern, die auf das Vermdgen des OGAW sowie dessen Ertfradge und Auf-
wendungen zu Lasten des Vermdgens des OGAW erhoben werden;

im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evil. ent-
stehende Steuern;

GebUhren, Kosten und Honorare im Zusammenhang mit der Ermittlung und
Veroffentlichung von Steuerfaktoren fUr die Ldnder der EU/EWR und/oder
sGmiliche Lander, wo Vertriebszulassungen bestehen und/oder Privatplatz-

Der Prospekt: Kosten und GebUlhren
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11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16

11.2.17

11.2.18

11.2.19

11.2.20

ierungen vorliegen, nach Massgabe der effektiven Aufwendungen zu marki-
massigen Ansdtzen.

Kosten fUr die Erstellung, den Druck und den Versand der Jahres- und Halbjah-
resberichte sowie weiterer gesetzlich vorgeschriebener Publikationen;

Kosten fUr die Verdffentlichung der an die Anleger in den Publikationsorganen
und evtl. zusatzlichen von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitungen
oder elekironischen Medien gerichteten Mitteilungen des OGAW einschliess-
lich Kurspublikationen;

Kosten, die im Zusammenhang mit der ErfUllung der Voraussetzungen und Fol-
gepflichten eines Vertriebs der Anteile im In- und Ausland (z.B. GebuUhren fur
Zahlstellen, Vertreter und andere Reprdsentanten mit vergleichbarer Funktion,
GebUlhren bei Fondsplattformen (z. B. Listing-GebuUhren, Setup-GebUhren,
etc.), Beratungs-, Rechts-, Ubersetzungskosten) anfallen;

Kosten und Aufwendungen fUr regelmdssige Berichte und Reportings u.a. an
Versicherungsunternehmen, Vorsorgewerke und andere Finanzdienstleistungs-
unternehmen (z.B. GroMiKV, Solvency Il, VAG, MIFID Il, ESG-/SRI-Reports bzw.
Nachhaltigkeitsratings, etc.);

Kosten fur Erstellung oder Anderung, Ubersetzung, Hinterlegung, Druck und
Versand vom Prospekt und den konstituierenden Dokumenten (Treuhandver-
trag, PRIIP-KID, Berechnung SRRI/SRI, efc.) in den L&ndern, in denen die Anteile
vertrieben werden;

Kosten, die im Zusammenhang mit der HerbeifUhrung, Aufrechterhaltung und
Beendigung von Borsennotierungen der Anteile anfallen;

Kosten fur die Erstellung, der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen
und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des
jeweiligen auslé@ndischen Steuerrechts ermittelt wurden;

Aufwendungen im Zusammenhang mit der AusUbung von Stimmrechten
oder Gl@ubigerrechten durch den OGAW, einschliesslich der Honorarkosten
fUr externe Berater;

VerwaltungsgebUhren und Kostenersatz staatlicher Stellen;

Kosten fUr Rechts- und Rechtswahrnehmung sowie fUr die Steuerberatung, die
der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle enstehen, wenn sie im In-
teresse der Anleger des OGAW handeln;

Inferne und externe Kosten fur die RUckforderung von ausldndischen Quellen-
steuern, soweit diese fUr Rechnung des OGAW vorgenommen werden kon-
nen. Bezuglich der RUckforderung von ausldndischen Quellensteuern sei fest-
gehalten, dass die Verwaltungsgesellschaft sich nicht zur RGckforderung ver-
pflichtet und eine solche nur vorgenommen wird, wenn sich das Verfahren
nach den Kriterien der Wesentlichkeit der Befrdge und der Verhdltnismdassigkeit
der Kosten im Verhdltnis zum moglichen RUckforderungsbetrag rechtfertigt. Mit
Bezug auf Anlagen, die Gegenstand von Securities Lending sind, wird die Ver-
waltungsgesellschaft keine Quellensteuerrickforderung vornehmen;

Kosten fUr die Bonitatsbeurteilung des Vermdgens des OGAWbzw. dessen Ziel-
anlagen durch national oder international anerkannte Ratingagenturen;

Der Prospekt: Kosten und GebUlhren
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11.2.21

11.2.22

11.2.23

11.2.24

11.2.25

11.2.26

11.2.27

11.2.28

11.2.29

11.2.30

11.2.31

11.2.32

ein angemessener Anteil an Kosten fUr Drucksachen und Werbung (inkl. digi-
tales Marketing), die unmitteloar im Zusammenhang mit dem Anbieten und
dem Verkauf von Anteilen anfallen;

GebuUhren und Kosten, die durch andere rechtliche oder aufsichtsrechtliche
Vorschriften entstehen, die von der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der
Umsetzung der Anlagestrategie zu erflllen sind (wie Reporting- und andere
Kosten, die im Rahmen der ErfUllung der European Market Infrastructure Regu-
lation (EMIR, EU-Verordnung 648/2012) entstehen);

Researchkosten;

Externe Kosten fUr die Beurteilung der Nachhaltigkeitsratings (ESG Research)
des Vermdgens des OGAW bzw. dessen Zielanlagen;

LizenzgebUhren fUr die Verwendung von allfélligen Referenzwerten (,,Bench-
marks");

Kosten fUr die Aufsetzung und den Unterhalt zus&tzlicher Gegenparteien, wenn
es im Interesse der Anleger ist;

weitere Kosten der Verwaltung einschliesslich Kosten fur Interessenverbdnde;

Transaktionskosten

Zusatzlich tfragt der OGAW séGmiliche aus der Verwaltung des Vermbgens er-
wachsenden Nebenkosten fur den An- und Verkauf der Anlagen (marktkon-
forme Courtagen, Kommissionen, Abgaben) sowie alle Steuern, die auf das
Vermogen des OGAW sowie dessen Ertriige und Aufwendungen erhoben
werden (z.B. Quellensteuern auf ausl@ndischen Ertrgen). Der OGAW tragt fer-
ner allfdlige externe Kosten, d.h. GebUhren von Dritten, die beim An-und Ver-
kauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw.
Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Zusatzlich kbnnen den je-
weiligen Anteilsklassen etwaige Wdahrungsabsicherungskosten belastet wer-
den.

Gegenleistungen, welche in einer fixen Pauschalgebuhr enthalten sind, dUrfen
nicht zusatzlich als Einzelaufwand belastet werden. Eine allféllige Entschadi-
gung fur beauftragte Dritte ist jedenfalls in den GebUhren nach Art. 41 des
Treuhandvertrags enthalten.

Allfallige Kosten fur Wahrungsabsicherungen von Anteilsklassen
Die allfalligen Kosten einer Wahrungsabsicherung von Anteilsklassen werden
der entsprechenden Anteilsklasse zugeordnet.

Service-Fee
Allféllige periodische Service-Fees fUr zusatzliche Dienstleistungen der Verwahr-
stelle kdnnen Anhang A ,,OGAW im Uberblick" enthommen werden.

Grindungskosten
Die Kosten fUr die Grundung des OGAW und die Erstausgabe von Anteilen
werden zu Lasten des Vermogens des OGAW Uber 3 Jahre abgeschrieben.

Liquidationsgebihren

Im Falle der Auflosung des OGAW kann die Verwaltungsgesellschaft eine Liqui-
dationsgebuhr in Hohe von max. CHF 10'000.-- zu ihren Gunsten erheben. Zu-
s@tzlich zu diesem Betrag sind durch den OGAW alle anfallenden Drittkosten
zu tfragen.

Der Prospekt: Kosten und GebUlhren
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11.2.33 Ausserordentliche Dispositionskosten

Zusatzlich darf die Verwaltungsgesellschaft dem Vermdgen des OGAW Kosten
fUr ausserordentliche Dispositionen belasten. Ausserordentliche Dispositions-
kosten sefzen sich aus dem Aufwand zusammen, der ausschliesslich der Wah-
rung des Anlegerinteresses dient, im Laufe der regelmdssigen Geschdaftstatig-
keit entsteht und bei Grindung des OGAW nicht vorhersehbar war. Ausseror-
dentliche Dispositionskosten sind insbesondere Kosten fUr die Rechtsbefolgung
im Interesse des OGAW oder der Anleger. DarGber hinaus sind alle Kosten all-
fallig ndtig werdender ausserordentlicher Dispositionen gemdass UCITSG und U-
CITSV (z.B. Anderung der Fondsdokumente, etc.) hierunter zu verstehen.

11.2.34 Rickvergitungen
Im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Ver&usserung von
Sachen und Rechten fUr den OGAW stellen die Verwaltungsgesellschaft, die
Verwahrstelle sowie allfdllige Beauftragte sicher, dass insbesondere Rickver-
gUftungen (z.B. Ausgabe-/RUcknahmegeblhren, Bestandeskommissionen,
etc.) direkt oder indirekt dem OGAW zugutekommen.

11.2.35 Laufende Gebihren (Total Expense-Ratio, TER)

Das Total der laufenden GebUhren vor einem allféligen erfolgsabh&ngigen
Aufwand (Total Expense-Ratio vor Performance Fee) wird nach allgemeinen,
in den Wohlverhaltensregeln der FMA niedergelegten Grundsatzen berechnet
und umfasst, mit Ausnahme der Transaktionskosten, sémtliche Kosten und Ge-
bUhren, die laufend dem Vermdgen des OGAW belastet werden. Die TER des
OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse ist im Halbjahres- und Jahresbericht
anzugeben sowie bei Publikation des nGchsten Halbjahres- oder Jahresberich-
tes auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband un-
ter www.lafv.li auszuweisen.

Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlage-
fondsverband www.lafv.li sowie sonstige im Prospekt genannte Medien.

S&mtliche Mitteilungen an die Anleger, auch Uber die Anderungen des Treuhandver-
trages und des Anhangs A ,,OGAW im Uberblick* werden im oben genannten Publika-
tionsorgan des OGAW sowie in sonstigen im Prospekt genannten Medien und Daten-
tradgern verdffentlicht.

Der Nefttoinventarwert sowie der Ausgabe- und RUcknahmepreis der Anteile des
OGAW bzw. einer Anteilsklasse werden im oben genannten Publikationsorgan des
OGAW sowie in sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datentra-
gern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprifer geprUfte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der

nicht gepruft sein muss, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle kostenlos zur Verfigung gestellt.

Daver, Auflosung, Verschmelzung und Strukturmassnahmen
des OGAW

Daver

Der OGAW ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Der Prospekt: Informationen an die Anleger
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13.2 Auflosung

Beschluss zur Auflosung
Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, den OGAW oder einzelne Anteil-
klassen des OGAW aufzuldsen.

Daruber hinaus erfolgt die Auflésung des OGAW zwingend in den gesetzlich vorgese-
henen Fallen.

Anleger, Erben und sonstige Berechtigte kdnnen die Aufteilung oder Auflésung des
OGAW bzw. einer einzelnen Anteilsklassee nicht verlangen.

Der Beschluss Uber die Auflosung des OGAW bzw. einer Anteilsklasse wird auf der Inter-
netseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes LAFV (www.lafv.li) als Publika-
fionsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaf-
ten Datentragern (Brief, Fax, E-Mail oder Vergleichbares) verdffentlicht. Vom Tage des
Auflésungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben, umgetauscht oder
zurickgenommen.

Bei Auflésung des OGAW darf die Verwaltungsgesellschaft die Aktiven des OGAW im
besten Interesse der Anleger unverziglich liquidieren. Im Ubrigen erfolgt die Liquidation
des OGAW gemadss den Bestimmungen des liechtensteinischen Personen- und Gesell-
schaftsrechts (PGR) sowie den einschldgigen Bestimmungen des UCITSG.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft eine Anteilsklasse auflést, onne den OGAW aufzulo-
sen, werden alle Anteile dieser Klasse zu inrem dann gUltigen Nettoinventarwert zurick-
genommen. Diese RGcknahme wird von der Verwaltungsgesellschaft veréffentlicht und
der RGcknahmepreis wird von der Verwahrstelle zu Gunsten der ehemaligen Anleger
ausbezahlt.

Grunde fir die Auflosung

Eine Verwaltungsgesellschaft hat einen OGAW aufzuldsen und zu liquidieren, wenn
beim Erldschen oder beim Enfzug der Zulassung einer Verwaltungsgesellschaft ein
OGAW nicht an eine andere Verwaltungsgesellschaft Ubertragen werden kann; der
Zeitablauf gemdss angegebener Laufzeitdauer in den konstituierenden Dokumenten
eintritt; ein entsprechender Beschluss der Verwaltungsgesellschaft gemdss den konsti-
tuierenden Dokumenten gefasst wird oder das Mindestvermdgen des OGAW nicht er-
reicht oder dauerhaft unterschritten wird. DarUber hinaus kdnnen sich im Einzelfall wei-
tere Liguidationsgrinde ergeben.

Soweit das Nettovermdgen des OGAW einen Wert unterschreitet, der fur eine wirt-
schaftlich effiziente Verwaltung erforderlich ist, sowie im Falle einer wesentlichen Ande-
rung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer
Rationalisierung kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, alle Anteile des OGAW
oder einer Anteilsklasse zum Nettoinventarwert (unter BerUcksichtigung der tatséchli-
chen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages, zu
welchem der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurOckzunehmen oder zu annul-
lieren.

Kosten der Auflosung
Die Kosten der Aufldsung gehen zu Lasten des Nettofondsvermdgens des OGAW.

Auflosung und Konkurs der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle

Das zum Zwecke der gemeinschaftlichen Kapitalanlage fur Rechnung der Anleger ver-
waltete Vermdgen fallt im Fall der Auflésung und des Konkurses der Verwaltungsgesell-
schaft nicht in deren Konkursmasse und wird nicht zusammen mit dem eigenen Vermo-
gen aufgeldst. Der OGAW bildet zugunsten seiner Anleger ein Sondervermédgen. Jedes

Der Prospekt: Dauer, Auflésung, Verschmelzung und Strukturmassnahmen des OGAW
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Sondervermdgen ist mit Zustimmung der FMA auf eine andere Verwaltungsgesellschaft
zu Ubertragen oder, wenn sich nicht binnen drei Monaten ab Eréffnung des Konkursver-
fahrens eine Verwaltungsgesellschaft zur Ubernahme bereit erklért, im Wege der abge-
sonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des OGAW zu liquidieren.

Im Fall des Konkurses der Verwahrstelle ist das verwaltete Vermdgen des OGAW gemdss
Art. 31 Abs. 2 UCITSG mit Zustimmung der FMA auf eine andere Verwahrstelle zu Gber-
fragen oder im Wege der abgesonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des
OGAW aufzuldsen.

Kindigung des Verwahrstellenvertrages

Im Falle der Kindigung des Verwahrstellenvertrages ist das Nettofondsvermdgen des
OGAW mit Zustimmung der FMA auf eine andere Verwahrstelle zu Ubertragen oder im
Wege der abgesonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des OGAW aufzuldsen.

Verschmelzung

Im Sinne von Art. 38 UCITSG kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit und nach freiem
Ermessen mit Genehmigung der entsprechenden Aufsichtsbehdrde die Verschmelzung
des OGAW mit einem oder mehreren anderen OGAW beschliessen und zwar unabhdn-
gig davon, welche Rechtsform der OGAW hat und ob der andere OGAW seinen Sitz in
Liechtenstein hat oder nicht. Anteilsklassen des OGAW ké&nnen ebenfalls untereinander,
aber auch mit einem oder mehreren anderen OGAW und Teilfonds verschmolzen wer-
den. Anteilsklassen kénnen zusammengelegt werden. In diesem Fall handelt es sich je-
doch nicht um eine Verschmelzung.

Anlegerinformation, Zustimmung und Anlegerrechte

Die Anleger werden Uber die geplante Verschmelzung informiert. Die Anlegerinforma-
tion muss den Anlegern ein fundiertes Urteil Uber die Auswirkungen des Vorhabens auf
ihre Anlage und die AusGbung ihrer Rechte nach Art. 44 und 45 UCITSG ermdglichen.

Die Anleger haben kein Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die Verschmelzung.

Kosten der Verschmelzung

Rechts-, Beratungs-, oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und DurchfGh-
rung der Verschmelzung verbunden sind, werden weder dem Vermdgen eines der an
der Verschmelzung beteiligten OGAW noch den Anlegern angelastet.

FOr Strukturmassnahmen nach Art. 49 lit. a bis ¢ UCITSG gilt dies sinngemdss.

Besteht ein OGAW als Master-OGAW, wird eine Verschmelzung nur dann wirksam wer-
den, wenn der betreffende OGAW seinen Anlegern und den zust@ndigen Behorden
des Herkunftsmitgliedstaates seines Feeder-OGAW bis 60 Tage vor dem vorgeschlage-
nen Datum des Wirksamwerdens die gesetzlich vorgesehenen Informationen bereit-
stellt. In diesem Fall gewdahrt der betreffende OGAW den Feeder-OGAW des Weiteren
die Méglichkeit, vor Wirksamwerden der Verschmelzung alle Anteile zurickzunehmen
respektfive auszuzahlen, es sei denn, die zustindige Behorde des Herkunftsmitgliedstaao-
tes des Feeder-OGAW genehmigt die Anlage in Anteilen des aus der Verschmelzung
hervorgehenden Master-OGAW.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Spra-
che

Der OGAW untersteht liechtensteinischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand fir
smtliche Streitigkeiten zwischen den Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle ist Vaduz.

Der Prospekt: Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache
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Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle kénnen sich jedoch im Hinblick
auf Anspriche von Anlegern aus diesen Landern dem Gerichtsstand der Ladnder unter-
werfen, in welchen Anteile angeboten und verkauft werden. Anderslautende gesetz-
lich zwingende Gerichtsstéinde bleiben vorbehalten.

Als rechtsverbindliche Sprache fUr den Prospekt, den Treuhandvertrag sowie fUr den
Anhang A ,OGAW im Uberblick* gilt die deutsche Sprache.

Dieser Treuhandvertrag fritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Spezifische Informationen fiur einzelne Vertriebslander

Nach geltendem Recht im Furstentum Liechtenstein werden die konstituierenden Do-
kumente durch die FMA genehmigt. Diese Genehmigung bezieht sich nur auf Ango-
ben, welche die Umsetzung der Bestimmungen des UCITSG betreffen. Aus diesem
Grund bildet der auf ausldndischem Recht basierende Anhang B ,,Sperzifische Informa-
tionen fUr einzelne Vertriebslnder" nicht Gegenstand der Prifung durch die FMA und
ist von der Genehmigung ausgeschlossen.

Der Prospekt: Spezifische Informationen fUr einzelne Vertriebsldnder
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TEIL Il: DER TREUHANDVERTRAG

Praambel

Der Treuhandvertrag sowie der Anhang A ,,0GAW im Uberblick* bilden eine wesentliche Ein-
heit.

Soweit ein Sachverhalt in diesem Treuhandvertrag nicht geregelt ist, richten sich die Rechtsver-
haltnisse zwischen den Anlegern und der Verwaltungsgesellschaft nach dem Gesetz vom 28.
Juni 2011 Uber bestimmte Organismen fur gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und
der Verordnung vom 5. Juli 2011 Uber bestimmte Organismen fir gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren (UCITSV) und, soweit dort keine Regelungen geftroffen sind, nach den Bestimmungen
des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) Uber die Treuhdnderschaft.

. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Der OGAW

Der Beagle Flagship Fund (im Folgenden: OGAW) wurde am 25. April 2012 als Organismus
fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des FUrstentums
Liechtenstein gegrindet.

Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,OGAW im Uberblick* wurden am 25. April 2012
von der FMA genehmigt und der OGAW wurde am 2. Mai 2012 ins liechtensteinische
Handelsregister eingetragen. Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,O0GAW im Uber-
blick" tfraten erstmalig am 25. April 2012 in Kraft.

Der Treuhandvertrag und der Anhang A ,,0GAW im Uberblick" wurden am 09. Dezember
2025 von der FMA genehmigt und am 01. Januar 2026 in Kraft gesetzt.

Der OGAW untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 Uber bestimmte Organismen fir
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG).

Der OGAW hat die Rechtsform einer Kollektivireuhdnderschaft. Eine Kollektivireuh&nder-
schaft ist das Eingehen einer inhalilich identischen Treuhdnderschaft mit einer unbe-
stfimmten Zahl von Anlegern zu Zwecken der Vermogensanlage und Verwaltung for
Rechnung der Anleger, wobei die einzelnen Anleger gemdass inrem Anteil an dieser Treu-
h&nderschaft beteiligt sind und nur bis zur Hohe des Anlagebetrags persdnlich haften.

Der OGAW ist keine Umbrella-Konstruktion und ist somit ein Einzelfonds.

Der OGAW investiert gemdss seiner Anlagepolitik in Wertpapiere und andere Vermo-
genswerte. Die Anlagepolitik des OGAW wird im Rahmen der Anlagerziele festgelegt. Das
Nettovermdgen des OGAW bzw. einer jeden Anteilsklasse und der Nettoinventarwert der
Anteile des OGAW bzw. seiner Anteilsklassen werden in der jeweiligen Referenzwdhrung
ausgedruckt,

Die jeweiligen Rechte und Pflichten der EigentUmer der Anteile (nachstehend als ,,Anle-
ger* bezeichnet) und der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind durch den
vorliegenden Treuhandvertrag geregelt.

Mit dem Erwerb von Anteilen (die ,,Anteile") des OGAW anerkennt jeder Anleger den
Treuhandvertrag, welcher die vertraglichen Beziehungen zwischen den Anlegern, der

Der Treuhandvertrag: Préambel
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Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle festsetzt sowie die ordnungsgemass
durchgefuhrten Anderungen dieses Dokuments.

Art. 2 Verwaltungsgesellschaft

Der OGAW wird von der IFM Independent Fund Management AG mit Sitz in Schaan,
FUrstentum Liechtenstein, die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft errichtet wurde,
entsprechend dem vorliegenden Treuhandvertrag verwaltet. Die Verwaltungsgesell-
schaft ist gemdass UCITSG von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) zugelassen
und auf der von der FMA offiziell publizierten Liste der in Liechtenstein zugelassenen Ver-
waltungsgesellschaften eingetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den OGAW fUr Rechnung und im ausschliesslichen
Interesse der Anleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung und gemass den Bestim-
mungen des Treuhandvertrags sowie des Anhangs A ,,OGAW im Uberblick".

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Namen Uber die zum OGAW ge-
hérenden Gegenstinde nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen und des Treu-
handvertrags zu verfugen und alle Rechte daraus auszutben.

Art. 3 Aufgabeniberiragung

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Einhaltung der Bestimmungen des UCITSG und
der UCITSV einen Teil ihrer Aufgaben zum Zweck einer effizienten GeschdaftsfGhrung auf
Dritte Ubertragen. Die genaue AusfUhrung des Auftrags wird jeweils in einem zwischen
der Verwaltungsgesellschaft und dem Beauftragten abgeschlossenen Vertrag geregelt.

Art. 4 Verwahrstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat fir den OGAW eine Bank oder Wertpapierfirma nach
Bankengesetz mit Sitz oder Niederlassung im FUrstentum Liechtenstein als Verwahrstelle
bestellt. Die Vermdgensgegenst&nde des Vermdgens des OGAW kdnnen bei unter-
schiedlichen Verwahrstellen verwahrt werden. Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich
nach dem UCITSG, dem Verwabhrstellenverirag, diesem Treuhandvertrag sowie dem Pros-
pekt.

Art. 5 Wirtschaftsprifer

Die Kontrolle der Jahresberichte des OGAW ist einem Wirtschaftsprifer zu Ubertragen,
der im FUrstentum Liechtenstein zugelassen ist.

Art. 6 Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil

Der Nettoinventarwert (der ,,NAV", Net Asset Value) pro Anteil wird von der Verwaltungs-
gesellschaft am Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungstag auf Basis
der letztbekannten Kurse unter Bericksichtigung des Bewertungsintervalls berechnet. Die
Verwaltungsgesellschaft kann fUr einzelne OGAW eine abweichende Regelung treffen,
wobei zu berUcksichtigen ist, dass der NAV pro Anteil mindestens zweimal im Monat zu
berechnen ist.

Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines OGAW ist in der Rechnungswdahrung
des OGAW oder, falls abweichend, in der Referenzwdhrung der entsprechenden Anteils-
klasse ausgedrickt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden
Quote des Vermdgens dieses OGAW, vermindert um allfdllige Schuldverpflichtungen
desselben OGAW, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die An-
zahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse.

Das Nettofondsvermdgen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsétzen bewer-
tet:

Der Treuhandvertrag: Art. 2 Verwaltungsgesellschaft
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1. Wertpapiere, die an einer Bérse amtlich nofiert sind, werden zum letzten verfugba-
ren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Bérsen amtlich notiert, ist der
zuletzt verfUgbare Kurs jener Boérse massgebend, die der Hauptmarkt fUr dieses
Wertpapier ist.

2. Wertpapiere, die nicht an einer Bérse amtlich notiert sind, die aber an einem dem
Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfiGgba-
ren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenste-
henden Mdarkten gehandelt, sollim Zweifel der zuletzt verfGgbare Kurs jenes Marktes
berucksichtigt werden, der die hochste Liquiditat aufweist.

3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397
Tagen kdnnen mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und RUck-
zahlungspreis (Preis bei Endfalligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine
Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der RUckzahlungs-
preis bekannt und fixiert ist. Allfallige Bonitdtsverdnderungen werden zusétzlich be-
rOcksichtigt.

4, Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermdgenswerte, die
nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt,
der bei sorgfdltigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt
wuUrde und der nach Treu und Glauben durch die Geschdaftsleitung der Verwal-
tungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte be-
stimmt wird.

5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden
und Uberprufbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungs-
gesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirt-
schaftsprifern nachprifbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahr-
scheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. Organismen fur gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten fest-
gestellten und erhdlilichen Nettoinventarwert bewertet. Falls fUr Anteile die RUck-
nahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein RUcknahmeanspruch be-
steht oder keine RUcknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile
ebenso wie alle anderen Vermodgenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet,
wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein aner-
kannten, von Wirtschaftsprifern nachprifoaren Bewertungsmodellen festlegt.

7. Falls fUr die jeweiligen Vermodgensgegenstdnde kein handelbarer Kurs verfUgbar ist,
werden diese Vermdgensgegenstdnde, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulds-
sigen Vermdgenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwal-
tungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprifern nachprifoaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des
wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

8. Die flussigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzUglich aufgelaufener Zinsen be-
wertet,

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Wah-
rung als die Fondswdahrung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entspre-
chende Fondsondswdhrung umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere addquate Bewertungsprin-

zipien fUr das Fondsvermdgen anzuwenden, falls die oben erwdhnten Kriterien zur Bewer-
tung auf Grund aussergewdhnlicher Ereignisse unmoglich oder unzweckmdssig
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erscheinen. Bei massiven RUcknahmeantrdgen kann die Verwaltungsgesellschaft die An-
teile des entsprechenden Fondsvermdgens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen
die notwendigen Verkdufe von Wertpapieren voraussichtlich getatigt werden. In diesem
Fall wird fur gleichzeitig eingereichte Emissions- und RUcknahmeantrége dieselbe Be-
rechnungsmethode angewandt.

Art. 7 Ausgabe von Anteilen

Anteile werden an jedem Bewertungstag (Ausgabetag) ausgegeben, und zwar zum Net-
toinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilklasse des OGAW, zuziglich des allfal-
ligen Ausgabeaufschlags, zuzGglich etwaiger Steuern und Abgaben.

Die Anteile sind nicht als Wertpapiere verbrieft.

Zeichnungsantrige mussen bei der Verwahrstelle bis spatestens zum Annahmeschluss
eingereicht werden. Falls ein Zeichnungsantrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird
er fUr den folgenden Ausgabetag vorgemerkt. FUr bei Vertriebsstellen im In- und Ausland
platzierte Antrége kénnen zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Ver-
wahrstelle in Liechtenstein frihere Schlusszeiten zur Abgabe der Anfrdge gelten. Diese
kdnnen bei den jeweiligen Vertriebsstellen in Erfahrung gebracht werden. Informationen
zum Ausgabetag, zum Annahmeschluss sowie zur Hohe des allfalligen moximalen Aus-
gabeaufschlags sind Anhang A ,,OGAW im Uberblick" zu entnehmen.

Die Zahlung muss innerhalb von der im Anhang A ,,OGAW im Uberblick genannten Frist
nach dem Bewertungstag (Ausgabetag) eingehen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grund-
lage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Antragstellung unbekannten Nettoinventar-
wertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).

Alle durch die Ausgabe von Anteilen anfallenden Steuern und Abgaben fragt der Anle-
ger. Werden Anteile Uber Dritte z.B. Banken erworben, kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass diese weitere Transaktionskosten in Rechnung stellen.

Falls die Zahlung in einer anderen Wahrung als der Referenzwdhrung erfolgt, wird der
Gegenwert aus der Konvertierung der Zahlungswdhrung in die Referenzwdhrung, abzU-
glich allfalliger GebUhren, fUr den Erwerb von Anteilen verwendet.

Die Mindestanlage, die von einem Anleger in einer bestimmten Anteilsklasse gehalten
werden muss, ist dem Anhang A ,,OGAW im Uberblick zu entnehmen. Auf die Mindest-
anlage kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verzichtet werden.

Sacheinlagen sind nicht zuldssig.

Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem auch den Beschluss zur vollstGndigen oder zeit-
weiligen Aussetzung der Ausgabe von Anteilen fassen, falls Neuanlagen das Erreichen
des Anlageziels beeintrchtigen kdnnten.

Die Verwahrstelle und/oder die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Vertriebsstelle
kann/kdénnen jederzeit einen Zeichnungsantrag zuriGckweisen oder die Ausgabe von An-
teilen zeitweilig beschrénken, aussetzen oder endgultig einstellen wenn dies im Interesse
der Anleger, im &ffentlichen Interesse, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft bzw. des
OGAW oder der Anleger erforderlich erscheint. In diesem Fall wird die Verwahrstelle ein-
gehende Zahlungen auf nicht bereits ausgefGhrte Zeichnungsanirége ohne Zinsen un-
verzUglich zurGckerstatten, gegebenenfalls erfolgt dies unter zu Hilfenahme der Zahlstel-
len.
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Die Ausgabe von Anteilen wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil eingestellt wird. Bei Einstellung der Ausgabe
von Anteilen werden die Anleger umgehend per Mitteilung im Publikationsorgan sowie
in den im Prospekt genannten Medien oder dauerhaften Datentrégern (Brief, Fax, Email
oder Vergleichbares) Gber den Grund und den Zeitpunkt der Einstellung informiert.

Art. 8 Rucknahme von Anteilen

Anteile werden an jedem Bewertungstag (RGcknahmetag) zurGckgenommen, und zwar
zum Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilklasse des OGAW, abziglich
allfélliger RUcknahmeabschldge und etwaiger Steuern und Abgaben. Unter gewissen
Umstdnden kann es erforderlich werden, dass die Verwaltungsgesellschaft entspre-
chende LiquiditGtsmanagement-Instrumente ("LMT") einsetzen muss, um die ordnungsge-
masse Abwicklung von RGcknahmen sicherzustellen (siehe hierzu auch Ziffer 8.7 des Pros-
pektes "Liquiditatsmanagement-Instrumente (LMT)".

RUcknahmeantrdge muUssen bei der Verwahrstelle bis spdtestens zum Annahmeschluss
eingehen. Falls ein RUcknahmeantrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er fir den
folgenden Rucknahmetag vorgemerkt. FUr bei Vertriebsstellen im In- und Ausland plat-
zierte Antrge kénnen zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Verwahr-
stelle in Liechtenstein frUhere Schlusszeiten zur Abgabe der Antrage gelten. Diese kbnnen
bei der jeweiligen Veririebsstelle in Erfahrung gebracht werden.

Informationen zum RUcknahmetag, zum Bewertungsintervall, zum Annahmeschluss sowie
zur Héhe des allfdlligen maximalen RUcknahmeabschlages sind Anhang A ,,OGAW im
Uberblick* zu entnehmen.

Da fUr einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln im Vermdgen des OGAW gesorgt
werden muss, wird die Auszahlung von Anteilen innerhalb von derim Anhang A ,,OGAW
im Uberblick" genannten Frist nach dem Bewertungstag (Ricknahmetag) erfolgen. Dies
gilt nicht fUr den Fall, dass sich gemdass gesetzlichen Vorschriften wie etwa Devisen- und
Transferbeschrnkungen oder aufgrund anderweitiger Umstdnde, die ausserhalb der
Kontrolle der Verwahrstelle liegen, die Uberweisung des RiUcknahmebetrages als unmdg-
lich erweist.

Bei grossen RUcknahmeantrdgen kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, einen
RUcknahmeantrag erst dann abzurechnen, wenn ohne unnodtige Verzégerung entspre-
chende Vermogenswerte des OGAW verkauft werden kénnen. Ist eine solche Mass-
nahme notwendig, so werden alle am selben Tag eingegangenen RUcknahmeantrdge
zum selben Preis abgerechnet. Insbesondere behdlt sich die Verwaltungsgesellschaft das
Recht vor, RUcknahmeantrdge an einem RUcknahmetag, an dem die Gesamtheit der
RUcknahmeantrage zu einem bestimmten Mittelabfluss des Gesamtnettovermdgens des
OGAW am betreffenden Ricknahmetag fUhren wirde, nicht vollst&éndig auszufUhren.
Die entsprechende Hbhe des bestimmien Mittelabflusses ("Akfivierung Redemption
Gate") ist in der Tabelle von Anhang A "OGAW im Uberblick" unter "Anlagegrundsétze
und Risikoregelungen des OGAW" ersichtlich. Unter diesen Umst&nden kann die Verwal-
tungsgesellschaft entscheiden, diese RUcknahmeantrdge nur anteilig, d.h. durch Aktivie-
rung eines "Redemption Gate" auszufUhren und die nicht ausgefUhrten RUcknahmean-
tréige des RUcknahmetags auf den néchsten RUcknahmetag zurickzustellen. Sollte diese
Massnahme erforderlich sein, wird eine entsprechende Mitteilung an die Anleger Uber
die Aktivierung und die Modalitadten im Publikationsorgan des OGAW entsprechend pu-
bliziert.

Falls die Zahlung auf Verlangen des Anlegers in einer anderen Wahrung erfolgen soll als
in der Wahrung, in der die betreffenden Anteile aufgelegt sind, berechnet sich der zu
zahlende Betrag aus dem Erlds des Umtauschs von der Referenzwdéhrung in die Zahlungs-
wdahrung, abzUglich allfalliger GebUGhren und Abgaben.
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Mit Zahlung des Ricknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.
Sachauslagen sind nicht zuldssig.

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder Verwahrstelle kann/kdnnen Anteile gegen den
Willen des Anlegers gegen Zahlung des RUcknahmepreises einziehen, soweit dies im In-
teresse oder zum Schutz der Anleger, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle
oder des OGAW erforderlich erscheint, insbesondere wenn

1. ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anleger mit dem Erwerb der An-
teile ,,Market Timing", ,Late-Trading" oder sonstige Markitechniken betrieben wer-
den, die der Gesamtheit der Anleger schaden kénnen,

2. der Anleger die Bedingungen fUr einen Erwerb der Anteile nicht erfUllt oder

3. die Anteile in einem Staat vertrieben werden, in dem der OGAW zum Vertrieb nicht
zugelassen ist oder von einer Person erworben worden sind, fUr die der Erwerb der
Anteile nicht gestattet ist.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die RUcknahme von Anteilen auf der
Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags unbekannten
Nettoinventarwertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).

FUhrt die AusfUhrung eines RUcknahmeantrages dazu, dass der Bestand des betreffen-
den Anlegers unter die im Anhang A ,,OGAW im Uberblick" aufgefUhrte Mindestanlage
der entsprechenden Anteilsklasse fallt, kann die Verwaltungsgesellschaft ohne weitere
Mitteilung an den Anleger diesen RGcknahmeantrag als einen Antrag auf RGcknahme
aller vom entsprechenden Anleger in dieser Anteilsklasse gehaltenen Anteile oder als ei-
nen Antrag auf Umtausch der verbleibenden Anteile in eine andere Anteilsklasse des
OGAW mit derselben Referenzwdhrung, deren Teilnahmevoraussetzungen der Anleger
erfollt, behandeln.

Die Rucknahme von Fondsanteilen kann in Asnwendungsfdllen von Art. 12 eingestellt wer-
den.

Art. 9 Umtausch von Anteilen

Ein Umtausch von Anteilen in eine andere Anteilsklasse des OGAW ist lediglich méglich,
sofern der Anleger die Bedingungen fur den Direkterwerb von Anteilen der jeweiligen
Anfteilsklasse erfUllt.

Sofern unterschiedliche Anteilsklassen angeboten werden, kann auch ein Umtausch von
Anteilen einer Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse des OGAW erfolgen. Fur
den Fall, dass ein Umtausch innerhalb des OGAW erfolgt, wird keine Umtauschprovision
erhoben. Falls ein Umtausch von Anteilen fUr bestimmte Anteilsklassen nicht méglich ist,
wird dies fur die Anteilsklasse des OGAW im Prospekt erwdhnt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann fir den OGAW bzw. eine Anteilsklasse jederzeit einen
Umtauschantrag zurGckweisen, wenn dies im Interesse der Verwaltungsgesellschaft bzw.
des OGAW oder im Interesse der Anleger geboten erscheint, insbesondere wenn:

1. ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anleger mit dem Erwerb der
Anteile Market Timing, Late-Trading oder sonstige Markttechniken betrieben werden,
die der Gesamtheit der Anleger schaden kdnnen;

2. der Anleger nicht die Bedingungen fUr einen Erwerb der Anteile erfUllt; oder
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3. die Anteile in einem Staat vertrieben, in dem der OGAW zum Vertrieb nicht zugelas-
sen ist oder von einer Person erworben worden sind, fUr die der Erwerb der Anteile
nicht gestattet ist.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass der Umtausch von Anteilen auf der Grund-
lage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags unbekannten Nefto-
inventarwertes pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing).

Der Umtausch von Fondsanteilen kann in Anwendungsféllen von Art. 13 eingestellt wer-
den.

Art. 10 Late Trading und Market Timing

Sollte der Verdacht bestehen, dass ein Anfragsteller Late Trading oder Market Timing be-
treibt, wird die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle die Annahme des
Zeichnungs-, Umtausch- oder RUcknahmeantrags solange verweigern, bis der Antragstel-
ler jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Antrag ausgerdumt hat.

Late Trading

Unter Late Trading ist die Annahme eines Zeichnungs-, Umtausch- oder RUcknahmeauf-
trags zu verstehen, der nach dem Annahmeschluss der Auftrage (cut-off fime) des be-
treffenden Tages erhalten wurde, und seine AusfGhrung zu dem Preis, der auf dem an
diesem Tag geltenden Nettoinventarwert basiert. Durch Late Trading kann ein Anleger
aus der Kenntnis von Ereignissen oder Informationen Gewinn ziehen, die nach dem An-
nahmeschluss der Auftrige veroffentlicht wurden, sich jedoch noch nicht in dem Preis
widerspiegeln, zu dem der Auftrag des Anlegers abgerechnet wird. Dieser Anleger ist
infolgedessen im Vorteil gegentber den Anlegern, die den offiziellen Annahmeschluss
eingehalten haben. Der Vorteil dieses Anlegers ist noch bedeutender, wenn er das Late
Trading mit dem Market Timing kombinieren kann.

Market Timing

Unter Market Timing ist das Arbitrageverfahren zu verstehen, mit dem ein Anleger kurzfris-
tig Anteile derselben Anteilsklasse systematisch zeichnet und zurGckverkauft oder um-
wandelt, indem er die Zeitunterschiede und/oder Fehler oder Schwdchen des Systems
zur Berechnung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse nutzt.

Art. 11 Verhinderung von Geldwdasche und Terrorismusfinanzierung

Die Verwaltungsgesellschaft tragt dafur Sorge, dass sich die inldndischen Vertriebsstellen
gegenUber der Verwaltungsgesellschaft verpflichten, die im FUrstentum Liechtenstein
geltenden Vorschriften des Sorgfaltspflichtgesetzes und der dazugehérenden Sorgfalts-
pflichtverordnung sowie die Richtlinien der FMA in der jeweils gUltigen Fassung zu beach-
ten.

Sofern die inldndischen Vertriebsstellen Gelder von Anlegern selbst entfgegennehmen,
sind sie in inrer Eigenschaft als Sorgfaltspflichtige verpflichtet, nach Massgabe des Sorg-
faltspflichtgesetzes und der Sorgfaltspflichtverordnung den Zeichner zu identifizieren, die
wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen, ein Profil der Geschaftsbeziehung zu erstel-
len und alle fUr sie geltenden lokalen Vorschriffen zur Verhinderung von Geldwdascherei
zu befolgen.

DarUber hinaus haben die Vertriebsstellen und ihre Verkaufsstellen auch alle Vorschriften
zur Verhinderung von Geldwdasche und Terrorismusfinanzierung zu beachten, die in den
jeweilligen Vertriebsldndern in Kraft sind.
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Art. 12 Datenschutz

Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie dem OGAW bzw. seinen Ver-
tretern und beauftragten Personen (insbesondere der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-
wahrstelle, der Administrationsstelle, dem Asset Manager und ggf. den Vertriebstragern)
durch Ubermitteln des Zeichnungsantrags Informationen zur Verfigung stellen, die im
Sinne der durch die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) einge-
fUhrten Datenschutzvorschriften in der EU personenbezogene Daten darstellen kénnen.
Diese Daten werden zur Kundenidentifizierung sowie fUr das Zeichnungsverfahren, die
Verwaltung, die ErfUllung der Rechtsvorschriften zur Bek&mpfung von Geldwdsche und
Terrorismus und die ErfUllung aller anderen anwendbaren Rechtsvorschriften oder Auf-
sichtsvorgaben verwendet und dem OGAW, seinen Veriretern und beauftragten Perso-
nen bekannt gegeben.

Personenbezogene Daten werden zu einzelnen oder allen in der Datenschutzmitteilung
genannten Zwecken und auf Basis der dort beschriebenen Rechtsgrundlagen erhoben,
verwaltet, verwendet, bekannt gegeben und verarbeitet.

Anleger haben das Recht auf Erhalt einer Kopie ihrer von der Verwaltungsgesellschaft
aufbewahrten personenbezogenen Daten sowie das Recht zur Berichtigung von Unrich-
tigkeiten in den Daten, welche die Verwaltungsgesellschaft besitzt. Anleger haben dar-
Uber hinaus das Recht auf Vergessen und ein Recht auf Beschrénkung der Verarbeitung
oder auf Widerspruch gegen die Verarbeitung unter bestimmten Voraussetzungen. Unter
bestimmten begrenzten Umstdnden kann auch ein Recht auf DatenUbertragbarkeit be-
stehen. Willigen Anleger in die Verarbeitung personenbezogener Daten ein, kann diese
Einwilligung jederzeit widerrufen werden.

Die Datenschutzerkl@rung befindet sich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft
unter www.ifm.li.

Art. 13 Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes und der Aus-
gabe, der Rucknahme und des Umtausches von Anteilen

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes und/oder
die Ausgabe, die RUcknahme und den Umtausch von Anteilen des OGAW zeitweise aus-
setzen, sofern dies im besten Interesse der Anleger gerechftfertigt ist, insbesondere:

1. wenn ein Markt, welcher Grundlage fUr die Bewertung eines wesentlichen Teils des
Vermogens des OGAW bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem sol-
chen Markt beschrdnkt oder ausgesetzt ist;

2. bei politischen, wirtschaftlichen oder anderen Notfdllen; oder

3. wenn wegen Beschrénkungen der Ubertragung von Vermdgenswerten Geschéfte
fir den OGAW undurchfUhrbar werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem auch den Beschluss zur vollstGndigen oder zeit-
weiligen Aussetzung der Ausgabe von Anteilen fassen, falls Neuanlagen das Erreichen
des Anlagerziels beeintrchtigen kdnnten.

Die Ausgabe von Anteilen wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Be-
rechnung des Netftoinventarwertes pro Anteil eingestellt wird. Bei Einstellung der Ausgabe
von Anteilen werden die Anleger umgehend per Mitteilung im Publikationsorgan sowie
in den im Prospekt und Treuhandvertrag genannten Medien oder mittels dauerhaften
Datentragern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) Uber den Grund und den Zeitpunkt
der Einstellung informiert.

Der Treuhandvertrag: Art. 12 Datenschutz

62


http://www.ifm.li/

Daneben ist die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anleger be-
rechtigt, erhebliche RUcknahmen erst zu tatigen, d.h. die RGcknahme zeitweilig auszu-
sefzen, nachdem entsprechende Vermogenswerte des OGAW ohne Verzdgerung unter
Wahrung der Interessen der Anleger verkauft werden kénnen.

Solange die Rucknahme der Anteile ausgesetzt ist, werden keine neuen Anteile des
OGAW ausgegeben. Umtdusche von Anteilen, deren RUckgabe voribergehend einge-
schrankt ist, sind nicht méglich.

Die Verwaltungsgesellschaft achtet darauf, dass dem Vermdgen des OGAW ausrei-
chende flussige Mittel zur VerfUgung stehen, damit eine RUcknahme bzw. der Umtausch
von Anteilen auf Antrag von Anlegern unter normalen Umstédnden unverziglich erfolgen
kann.

Die Verwaltungsgesellschaft teilt die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts
sowie der Anteilsricknahme und -auszahlung unverziglich der FMA und in geeigneter
Weise den Anlegern mit. Zeichnungs-, RUcknahme bzw. Umtauschantrége werden nach
Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes und des Anteilshandels zum
dann gultigen Nettoinventarwert abgerechnet. Der Anleger kann seinen Zeichnungs-,
RUcknahme- bzw. Umtauschantrag bis zur Wiederaufnahme des Anteilshandels widerru-
fen.

Art. 14 Verkaufsrestriktionen

Die Anteile des OGAW sind nicht in allen L&dndern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei
der Ausgabe, der RUcknahme und beim Umtausch von Anteilen im Ausland kommen die
dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Details sind dem Prospekt zu entnehmen.

Strukturmassnahmen

Art. 15 Verschmelzung

Im Sinne von Art. 38 UCITSG kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit und nach freiem
Ermessen mit Genehmigung der entsprechenden Aufsichtsbehdrde die Verschmelzung
des OGAW mit einem oder mehreren anderen OGAW beschliessen und zwar unabhdén-
gig davon, welche Rechtsform der OGAW hat und ob der andere OGAW seinen Sitz in
Liechtenstein hat oder nicht. Der OGAW kann auch mit einem oder mehreren anderen
OGAW oder deren Teilfonds verschmolzen werden. Anteilsklassen kbnnen zusammenge-
legt werden. In diesem Fall handelt es sich jedoch nicht um eine Verschmelzung.

Alle Vermbégensgegenstinde des OGAW durfen mit Genehmigung der entsprechenden
Aufsichtsbehérde zum Geschdftsjahresende (Ubertragungsstichtag) auf einen anderen
bestehenden, oder ein durch die Verschmelzung neu gegrindeten OGAW Uberfragen
werden. Der OGAW darf auch mit einem OGAW verschmolzen werden, der in einem
anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde und ebenfalls den Vorgaben der Richtlinie
2009/65/EG entspricht. Mit Zustimmung der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein kann
ein anderer Ubertragungsstichtag bestimmt werden. Es kénnen auch zum Geschéftsjah-
resende oder einem anderen Ubertragungsstichtag alle Vermdgensgegensténde eines
anderen OGAW oder eines ausldndischen richtlinienkonformen OGAW auf einen OGAW
Ubertragen werden. Schliesslich besteht auch die Méglichkeit, dass nur die Vermogens-
werte eines ausl@ndischen richtlinienkonformen OGAW ohne dessen Verbindlichkeiten
auf den OGAW Ubertragen werden.

Die Anleger haben bis fUnf Arbeitstage vor dem geplanten Ubertragungsstichtag entwe-
der die Méglichkeit, inre Anteile ohne RUckgabeabschlag zurickzugeben, oder ihre An-
teile gegen Anteile eines anderen OGAWs umzutauschen, der ebenfalls von der
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Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird und Uber eine &hnliche Anlagepolitik wie der zu
verschmelzende OGAW verfugt.

Am Ubertragungsstichtag werden die Werte des Ubernehmenden und des Ubertragen-
den Sondervermégens oder OGAW berechnet, das Umtauschverhdlinis wird festgelegt
und der gesamte Vorgang wird vom Wirtschaftsprifer gepriuft. Das Umtauschverhdlinis
ermittelt sich nach dem Verhdlinis der Nettoinventarwerte des Ubernommenen und des
aufnehmenden Sondervermdgens zum Zeitpunkt der Ubernahme. Der Anleger erhdlt die
Anzahl von Anteilen an dem neuen Sondervermdgen, die dem Wert seiner Anteile an
dem Ubertragenden Sondervermogen entspricht. Es besteht auch die Mdglichkeit, dass
den Anlegern des Ubertragenden Sondervermdgens bis zu 10 Prozent des Wertes ihrer
Anteile in bar ausgezahlt werden. Findet die Verschmelzung wé&hrend des laufenden Ge-
schaftsjahres des Ubertragenden Sondervermdgens statt, muss dessen verwaltende Ver-
waltungsgesellschaft auf den Ubertragungsstichtag einen Bericht erstellen, der den An-
forderungen an einen Jahresbericht entspricht.

Die Verwaltungsgesellschaft macht im Publikationsorgan des OGAW, der Internetseite
des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li bekannt, wenn der
OGAW einen anderen OGAW aufgenommen hat und die Verschmelzung wirksam ge-
worden ist. Sollte der OGAW durch eine Verschmelzung untergehen, Gbernimmt die Ver-
walfungsgesellschaft die Bekanntmachung, die den aufnehmenden oder neu gegrin-
deten OGAW verwaltet.

Die Ubertragung aller Vermdgensgegenstéinde dieses OGAW auf einen anderen inlén-
dischen OGAW oder einen anderen ausldndischen OGAW findet nur mit Genehmigung
der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein statt.

Art. 16 Anlegerinformation, Zustimmung und Anlegerrechte

Die Anleger werden Uber die geplante Verschmelzung informiert. Die Anlegerinformation
muss den Anlegern ein fundiertes Urteil Gber die Auswirkungen des Vorhabens auf ihre
Anlage und die AusUbung ihrer Rechte nach Art. 44 und 45 UCITSG erméglichen.

Die Anleger haben kein Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die Verschmelzung.

Art. 17 Kosten der Verschmelzung

Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und DurchfGhrung
der Verschmelzung verbunden sind, werden weder einem der an der Verschmelzung
beteiligten OGAW noch den Anlegern angelastet.

FUr Strukturmassnahmen nach Art. 49 lit. a bis d UCITSG gilt dies sinngemdss.

Besteht ein OGAW als Master-OGAW, wird eine Verschmelzung nur dann wirksam wer-
den, wenn der betreffende OGAW seinen Anlegern und den zustdndigen Behdrden des
Herkunftsmitgliedstaates seines Feeder-OGAW bis 60 Tage vor dem vorgeschlagenen
Datum des Wirksamwerdens die gesetzlich vorgesehenen Informationen bereitstellt. In
diesem Fall gewdhrt der betreffende OGAW den Feeder-OGAW des weiteren die M6g-
lichkeit, vor Wirksamwerden der Verschmelzung alle Anteile zurOckzunehmen respektive
auszuzahlen, es sei denn, die zustdndige Behdérde des Herkunftsmitgliedstaates des Fee-
der-OGAW genehmigt die Anlage in Antfeile des aus der Verschmelzung hervorgehen-
den Master-OGAW nicht.
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lll. Auflosung des OGAW und seiner Anteilsklassen

Art. 18 Im Allgemeinen

Die Bestimmungen zur Auflésung des OGAW gelten ebenfalls fur dessen Anteilsklassen.

Art. 19 Beschluss zur Auflosung

Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, den OGAW bzw. eine einzelne An-
teilsklasse aufzuldsen.

Daruber hinaus erfolgt die Auflésung des OGAW zwingend in den gesetzlich vorgesehe-
nen Fallen.

Anleger, Erben und sonstige Personen kdnnen die Aufteilung oder Aufldsung des OGAW
bzw. einer einzelnen Anteilsklasse nicht verlangen.

Der Beschluss Uber die Auflésung des OGAW bzw. einer Anteilsklasse wird auf der Inter-
netseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) als Publikati-
onsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften
Datentrégern (Brief, Fax, E-Mail oder Vergleichbares) verdffentlicht. Vom Tage des Auflo-
sungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben, umgetauscht oder zurck-
genommen.

Die FMA wird von der Verwaltungsgesellschaft Uber den Aufldsungsbeschluss in Kenntnis
gesetzt und verodffentlicht die Auflosung im Register der aufgeldsten Fonds auf inrer Web-
seite (www.fma-li.li).

Bei Auflosung des OGAW darf die Verwaltungsgesellschaft die Aktiven des OGAW im
besten Interesse der Anleger unverziglich liquidieren. Im Ubrigen erfolgt die Liquidation
des OGAW gemdss den Bestimmungen des liechtensteinischen Personen- und Gesell-
schaftsrechts (PGR).

Wenn die Verwaltungsgesellschaft eine Anteilsklasse aufldst, ohne den OGAW aufzuld-
sen, werden alle Anteile dieser Klasse zu ihrem dann gultigen Nettoinventarwert zurick-
genommen. Diese RUcknahme wird von der Verwaltungsgesellschaft veroffentlicht und
der RGcknahmepreis wird von der Verwahrstelle zugunsten der enemaligen Anleger aus-
bezahlt.

Art. 20 Grunde fir die Auflosung

Eine Verwaltungsgesellschaft hat einen OGAW aufzulbsen und zu liquidieren, insbeson-
dere wenn beim Erléschen oder beim Entzug der Zulassung einer Verwaltungsgesellschaft
ein OGAW nicht an eine andere Verwaltungsgesellschaft Ubertragen werden kann; der
Zeitablauf gemdass angegebener Laufzeitdauer in den konstituierenden Dokumenten ein-
tritt; ein enfsprechender Beschluss der Verwaltungsgesellschaft gemdss den konstituie-
renden Dokumenten gefasst wird oder das Mindestvermdgen des OGAW nicht erreicht
oder dauerhaft unterschritten wird. DarUber hinaus kénnen sich im Einzelfall weitere Liqui-
dationsgrinde ergeben.

Soweit das Nettovermdgen des OGAW einen Wert unterschreitet, der fUr eine wirtschaft-
lich effiziente Verwaltung erforderlich ist sowie im Falle einer wesentlichen Anderung im
politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationa-
lisierung kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, alle Anteile des OGAW-oder ei-
ner Anteilsklasse zum Nettoinventarwert (unter BerGcksichtigung der tatsdchlichen Reali-
sierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages, zu welchem
der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurickzunehmen oder zu annullieren.
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Art. 21 Kosten der Auflosung

Die Kosten der Aufldsung gehen zu Lasten des Nettovermdgens des OGAW.

Art. 22 Auflosung und Konkurs der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Ver-
wabhrstelle

Das zum Zwecke der gemeinschaftlichen Kapitalanlage fir Rechnung der Anleger ver-
waltete Vermdgen fallt im Fall der Auflésung und des Konkurses der Verwaltungsgesell-
schaft nicht in deren Konkursmasse und wird nicht zusammen mit dem eigenen Verméo-
gen aufgeldst. Der OGAW bildet zugunsten seiner Anleger ein Sondervermdgen. Das Son-
dervermdgen ist mit Zustimmung der FMA auf eine andere Verwaltungsgesellschaft zu
Ubertragen oder, wenn sich nicht binnen drei Monaten ab Eréffnung des Konkursverfah-
rens eine Verwaltungsgesellschaft zur Ubernahme bereit erkl@rt, im Wege der abgeson-
derten Befriedigung zugunsten der Anleger des OGAW zu liquidieren.

Im Fall des Konkurses der Verwabhrstelle ist das verwaltete Vermdgen des OGAW mit Zu-
stimmung der FMA auf eine andere Verwahrstelle zu Ubertragen oder im Wege der ab-
gesonderten Befriedigung zu Gunsten der Anleger des OGAW aufzuldsen.

Art. 23 Kindigung des Verwahrstellenvertrages

Im Falle der Kindigung des Verwahrstellenvertrages ist das Nettovermoégen des OGAW
mit Zustimmung der FMA auf eine andere Verwahrstelle zu Gbertfragen oderim Wege der
abgesonderten Befriedigung zu Gunsten der Anleger des OGAW aufzuldsen.

Bildung von Anteilsklassen und Teilfonds

Art. 24 Bildung von Anteilsklassen

Die Verwaltungsgesellschaft kann fir den OGAW mehrere Anteilsklassen bilden. Die Bil-
dung von Anteilsklassen ist jederzeit zuldssig und liegt im Ermessen der Verwaltungsgesell-
schaft. Der Prospekt sowie der Treuhandvertrag inklusive fondspezifischem Anhang A
+OGAW im Uberblick" ist entsprechend anzupassen.

Art. 25 Merkmale der Anteilsklassen

FOr den OGAW kdénnen Anteilsklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertrags-
verwendung, des Ausgabeaufschlags, der Referenzwdhrung und des Einsatzes von Wah-
rungssicherungsgeschdaften, der Verwaltungsvergutung, der Mindestanlagesumme bzw.
einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilsklassen unterscheiden.
Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilsklassen erworben haben,
bleiben davon jedoch unberihrt.

Die Anteilsklassen, die in Zusammenhang mit dem OGAW aufgelegt sind, sowie die in
Zusammenhang mit den Anteilen des OGAW entstehenden GebUhren und Vergitungen
sind in Anhang A "OGAW im Uberblick" genannt.

Art. 26 Bildung von Teilfonds

Der OGAW ist keine Umbrella-Konstruktion und somit bestehen keine Teilfonds. Die Ver-
waltungsgesellschaft kann jederzeit beschliessen den OGAW in eine Umbrella-Konstruk-
tion umzuwandeln und somit Teilfonds aufzulegen. Der Prospekt sowie der Treuhandver-
trag inklusive fondsperzifischem Anhang A ,,OGAW im Uberblick* ist entsprechend anzu-
passen.
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Art. 27 Strukturmassnahmen bei Anteilsklassen

Die Verwaltungsgesellschaft kann sémtliche Strukturmassnahmen, die im Art. 14 ff. dieses
Treuhandvertrags vorgesehen sind, durchfUhren.

Allgemeine Anlagegrundsadtze und -beschrankungen

Art. 28 Anlagepolitik
Die fondssperzifische Anlagepolitik wird in Anhang A ,,OGAW im Uberblick" beschrieben.

Die folgenden allgemeinen Anlagegrundsdtze und -beschrdnkungen gelten fUr den
OGAW, sofern keine Abweichungen oder Ergdnzungen fur den OGAW in Anhang A
+OGAW im Uberblick" enthalten sind.

Es handelt sich um einen akfiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Bench-
mark.

Art. 29 Allgemeine Anlagegrundsatze und -beschrankungen

Das Vermdgen des OGAW wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im
Sinne der Regeln des UCITSG und nach den im Folgenden beschriebenen anlagepoliti-
schen Grundsatzen und innerhalb der Anlagebeschrénkungen angelegt.

Art. 30 Zugelassene Anlagen

Das Vermogen des OGAW darf die Vermdgensgegenstdnde fur Rechnung seiner Anle-
ger ausschliesslich in einen oder mehrere der folgenden Vermdgensgegenstdnde anle-
gen:

1.  Wertpapiere und Geldmarktinstrumente:

a) die an einem geregelten Markt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 21 der Richtlinie
2014/65/EU notiert oder gehandelt werden;

b) die an einem anderen geregelten Markt eines EWR-Mitgliedstaats, der aner-
kannt, fr das Publikum offen und dessen Funkfionsweise ordnungsgemdass ist,
gehandelt werden;

c) die an einer Wertpapierbdrse eines Drittstaates amtlich nofiert oder an einem
anderen Markt weltweit gehandelt werden, der anerkannt, fur das Publikum of-
fen und dessen Funkfionsweise ordnungsgemass ist.

2. Wertpapiere aus Neuemissionen, sofern:

a) die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur
amtlichen Notierung bzw. zum Handel an einer der unter Ziff. 1 a) bis c) erwdhn-
ten Wertpapierbdrsen bzw. an einem dort geregelten Markt beantragt wurde
und

b) diese Zulassung spdtestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt
wird.

3. Anteile von OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen for
gemeinsame Anlagen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziffer 17 UCITSG, sofern diese nach
inren konstituierenden Dokumenten hdchstens 10% inres Vermégens in Anteilen eines
anderen OGAW oder vergleichbarer Organismen fur gemeinsame Anlagen anlegen
durfen;
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7.

Sichteinlagen oder kindbare Einlagen mit einer Laufzeit von héchstens zwdlf Mona-
ten bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder einem Dritt-
staat haben, dessen Aufsichtsrecht dem des EWR-Rechts gleichwertig ist;

Derivate, deren Basiswert Anlagegegenstdnde im Sinne dieses Artikels oder Finanz-
indizes, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen sind. Im Fall von Geschaften mit
OTC-Derivaten muUssen die Gegenparteien beaufsichtigte Institute einer von der

FMA zugelassenen Kategorie sein und die OTC-Derivate einer zuverldssigen und

Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des

OGAW zum angemessenen Zeitwert verdussert, liquidiert oder durch ein Gegenge-

schaft glattgestellt werden kénnen;

Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden, so-

fern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente Vorschriften Uber den Einla-

gen- und den Anlegerschutz unterliegt, vorausgesetzt, sie werden:

a) von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kérperschaft oder der
Zentralbank eines EWR-Mitgliedstaats, der Europdischen Zentralbank, der Ge-
meinschaft oder der Europdischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Féderation oder von einer
internationalen Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens
ein EWR-Mitgliedstaat angehdrt, ausgegeben oder garantiert;

b) von einem Unternehmen ausgegeben, dessen Wertpapiere auf den unter Bst. a
bezeichneten geregelten Mdarkten gehandelt werden;

c) von einem Institut, das gemadss den im EWR-Recht festgelegten Kriterien einer
Aufsicht unterstellt ist oder einem Institut ausgegeben oder garantiert, dessen
Aufsichtsrecht dem EWR-Recht gleichwertig ist und das dieses Recht einhdlt;
oder

d) von einem Emittenten ausgegeben, der einer von der FMA zugelassenen Kate-
gorie angehort, sofern fir Anlagen in diesen Instrumenten den Bst. a bis ¢ gleich-
wertige Anlegerschutzvorschriften gelten und der Emittent entweder ein Unter-
nehmen mit einem Eigenkapital in Héhe von mindestens 10 Millionen Euro ist und
seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660/EWG, in
Liechtenstein umgesetzt durch PGR erstellt und verdffentlicht, oder ein gruppen-
zugehdriger Rechtstrager ist, der fUr die Finanzierung der Unternehmensgruppe
mit zumindest einer bdrsennotierten Gesellschaft zusténdig ist oder ein Rechfts-
frager ist, der die wertpapiermdassige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch
Nutzung einer von einer Bank eingerdumten Kreditlinie finanzieren soll.

Die Verwaltungsgesellschaft darf daneben flussige Mittel halten.

Art. 31 Nicht zugelassene Anlagen

Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht:

1.

2.

3.

mehr als 10% des Vermogens des OGAW in andere als die in Art. 30 genannten Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente anlegen;

Edelmetalle oder Zertifikate Uber Edeimetalle erwerben;

ungedeckte Leerverkdufe tatigen.

Art. 32 Derivateinsatz, Techniken und Instrumente

Das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf den Gesamtnettowert des Vermdgens
des OGAW nicht Uberschreiten. Der OGAW darf als Teil der Anlagepolitik innerhalo der
in Art. 53 UCITSG festgelegten Grenzen Anlagen in Derivaten tatigen. Bei der Berechnung
dieses Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, kinftige Marktfluktu-
ationen und die Liquidationsfrist der Positionen berlcksichtigt. Der OGAW darf als Teil
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seiner Anlagepolitik und im Rahmen der Grenzen von Art. 53 UCITSG Anlagen in Derivate
tatigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen des Art. 54 UCITSG
nicht Gberschreitet.

Sofern der Schutz der Anleger und das 6ffentliche Interesse nicht entgegen stehen, sind
Anlagen des OGAW in indexbasierten Derivaten in Bezug auf die Obergrenzen des Art.
54 UCITSG nicht zu berUcksichtigen.

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss
es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften von Art. 54 UCITSG mit berUcksichtigt wer-
den.

Die Verwaltungsgesellschaft darf mit Genehmigung der FMA zur effizienten Verwaltung
der Portfolios unter Einhaltung der Bestimmungen des UCITSG Techniken und Instrumente
einsetzen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben.

Kreditaufnahmen, Wertpapierleihe und Pensionsgeschdfte sind im Rahmen der im UCI-
TSG und der entsprechenden Verordnung vorgesehenen Grenzen zuldssig.

Art. 33 Anlagegrenzen
A. Fir den OGAW sind folgende Anlagegrenzen einzuhalten:

1. Das Vermoégen des OGAW darf hdchstens 5% seines Vermdgens in Wertpapie-
ren oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten und hochstens 20% sei-
nes Vermdgens in Einlagen desselben Emittenten anlegen.

2.  Das Ausfallrisiko aus Geschdaften des OGAW mit OTC-Derivaten mit einem Kre-
ditinstitut als Gegenpartei, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder ei-
nem Drittstaat hat, dessen Aufsichtsrecht dem des EWR-Rechts gleichwertig ist,
darf 10% des Vermdgens des OGAW nicht Uberschreiten; bei anderen Gegen-
parteien betragt das maximale Ausfallrisiko 5% des Vermdbgens.

3. Sofern der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emit-
tenten, bei denen der OGAW jeweils mehr als 5% seines Vermdgens anlegt, 40%
seines Vermogens nicht Uberschreitet, ist die in Ziff. 1 genannte Emittenten-
grenze von 5% auf 10% angehoben. Die Begrenzung auf 40% findet keine An-
wendung fur Einlagen oder auf Geschafte mit OTC-Derivaten mit beaufsichtig-
ten Finanzinstituten. Bei Inanspruchnahme der Anhebung werden die Wertpao-
piere und Geldmarktinstrumente nach Ziff. 5 und die Schuldverschreibungen
nach Ziff. 6 nicht berlcksichtigt.

4. Ungeachtet der Einzelobergrenzen nach Ziff. 1 und 2 darf ein OGAW folgendes
nicht kombinieren, wenn dies zu einer Anlage von mehr als 20% seines Vermo-
gens bei ein und derselben Einrichtung fUhren wirde:

a) von dieser Einrichtung ausgegebene Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente;

b) Einlagen bei dieser Einrichtung;

c) von dieser Einrichtung erworbene OTC-Derivate.

5. Sofern die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem EWR-Mitglied-
staat oder seinen Gebietskdrperschaften, von einem Drittstaat oder von einer
internationalen Einrichtung &ffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens
ein EWR-Mitgliedstaat angehdrt, ausgegelben oder garantiert werden, ist die in
Ziff. 1 genannte Obergrenze von 5% auf hdchstens 35% angehoben.

6. Sofern Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem EWR-Mit-
gliedstaat ausgegeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum
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7.Q.

10.

1.

12.

13.

Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen o6ffentli-
chen Aufsicht unterliegt und insbesondere die Ertr&ige aus der Emission dieser
Schuldverschreibungen in Vermdgenswerte anzulegen hat, die wahrend der
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden
Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig fur die beim Ausfall des
Emittenten fallig werdende Rickzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt
sind, ist fUr solche Schuldverschreibungen die in Ziff. 1 genannte Obergrenze von
5% auf hdchstens 25% angehoben. In diesem Fall darf der Gesamtwert der An-
lagen 80% des Vermdgens des OGAW nicht Uberschreiten.

Die in Ziff. 1 bis 6 genannten Grenzen dUrfen nicht kumuliert werden. Die maxi-
male Ausstellergrenze betragt 35% des Vermdgens des OGAW.

Im Falle der Ausnahmegenehmigung der FMA kann diese Grenze auch mehr als
35% betragen. Diese muss im Prospekt sowie in der Werbung deutlich erw&hnt
werden.

Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe gelten fUr die Berechnung der
in diesem Artikel vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent. FOr An-
lagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten derselben Unternehmens-
gruppe ist die Ausstellergrenze auf zusammen 20% des Vermogens des OGAW
angehoben.

Der OGAW darf héchstens 10% seines Vermdgens in Anteilen an anderen
OGAWSs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen fir ge-
meinsame Anlagen anlegen.

Machen die Anlagen nach Ziff. 9 einen wesentlichen Teil des Vermdgens des
OGAW aus, muss der Prospekt Uber die maximale Hohe und der Jahresbericht
Uber den maximalen Anteil der VerwaltungsgebiUhren informieren, die vom
OGAW oder den mit einem OGAW vergleichbaren Organismen fir gemein-
same Anlagen nach Ziff. 9, deren Anteile erworben wurden, zu tragen sind.

Werden Anteile unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft
oder von einer Gesellschaft verwaltet, mit der die Verwaltungsgesellschaft
durch eine gemeinsame Verwaltung, Kontrolle oder qualifizierte Beteiligung ver-
bunden ist, dUrfen weder die Verwaltungsgesellschaft noch die andere Gesell-
schaft fur die Anteilsausgabe oder -ricknahme an den oder vom Vermdgen
des OGAW GebuUhren berechnen.

Eine Verwaltungsgesellschaft erwirbt fir keine von inr verwalteten OGAW-Stim-
mrechtsaktien desselben Emittenten, mit denen sie einen nennenswerten Ein-
fluss auf die GeschaftsfUhrung des Emittenten ausUben kann. Ein nennenswerter
Einfluss wird ab 10% der Stimmrechte des Emittenten vermutet. Gilt in einem an-
deren EWR-Mitgliedstaat eine niedrigere Grenze fUr den Erwerb von Stimm-
rechtsaktien desselben Emittenten, ist diese Grenze fUr die Verwaltungsgesell-
schaft massgebend, wenn sie fUr einen OGAW Akfien eines Emittenten mit Sitz
in diesem EWR-Mitgliedstaat erwirbt.

Der OGAW darf Finanzinstrumente desselben Emittenten in einem Umfang von

hoéchstens:

a) 10% des Grundkapitals des Emittenten erworben werden, soweit stimm-
rechtslose Aktien betroffen sind;

b) 10% des Gesaminennbetrags der in Umlauf befindlichen Schuldverschrei-
bungen oder Geldmarktinstrumente des Emittenten erworben werden, so-
weit Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente betroffen sind.
Diese Grenze braucht nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Gesamt-
nennbetrag zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht ermitteln |&sst;
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c) 25% der Anteile desselben Organismus erworben werden, soweit Anteile
von anderen OGAW oder von mit einem OGAW vergleichbaren Organis-
mus fUr gemeinsame Anlagen betroffen sind. Diese bestimmte Grenze
braucht nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Nettobetrag zum Zeit-
punkt des Erwerbs nicht ermitteln I&sst.

14. Ziffer 12 und 13 sind nicht anzuwenden:

a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem staatlichen
Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;

b) auf Aktien, die der OGAW an dem Kapital einer Gesellschaft eines Drittstaa-
tes besitzt, die inr Vermdgen im Wesentlichen in Wertpapieren von Emitten-
ten anlegt, die in diesem Drittstaat ansdssig sind, wenn eine derartige Betei-
ligung fur den OGAW aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Drittstaates
die einzige Moglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten
dieses Landes zu tatigen. Dabei sind die Voraussetzungen des UCITSG zu
beachten;

c) aufvon Verwaltungsgesellschaften gehaltene Aktien am Kapital inrer Toch-
tergesellschaften, die im Niederlassungsstaat ausschliesslich fir die Verwal-
tungsgesellschaft den RGckkauf von Aktien auf Wunsch der Anleger orga-

nisieren.
Zusatzlich zu den aufgefUhrten Beschrankungen gemdass Art. 33, Bst. A, Ziffer 1 — 14
sind allféllige weitere Beschrankungen in Anhang A ,, OGAW im Uberblick* zu beach-

ten.
B. Von den Anlagegrenzen darf in den folgenden Fdllen abgewichen werden:

1. Der OGAW muss die Anlagegrenzen bei der AusGbung von zu seinem Vermo-
gen z&hlenden Bezugsrechten aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten
nicht einhalten, jedoch innerhallb angemessener Frist korrigieren.

2. Bei Verletzung der genannten Grenzen hat die Verwaltungsgesellschaft als vor-
rangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter BerUcksichtigung des besten
Interesses der Anleger herbeizufUhren.

3. Der OGAW darf binnen der ersten sechs Monate nach seiner Liberierung von den
Anlagegrenzen dieses Kapitels ,,Bestimmungen zur Anlagepolitik” abweichen. Die Ar-
tikel 30 und 31 bleiben von dieser Ausnahme unberUhrt und sind jederzeit einzuhalten.
Dem Gebot der Risikostreuung ist weiterhin Folge zu leisten.

C. Aktive Anlagegrenzverstosse:

Ein eingetretener Schaden, welcher aufgrund einer aktfiven Verletzung der Anlage-
grenzen/Anlagevorschriffen entstanden ist, muss gemass den jeweils gultigen Wohl-
verhaltensregeln dem OGAW umgehend ersetzt werden. Die FMA ist, unabh&ngig
davon ob aus der Korrektur des akfiven Anlagegrenzverstosses ein Verlust oder ein
Gewinn entstanden ist, umgehend nach Wiederherstellung des rechtmdassigen Zu-
standes Uber den aktiven Anlagegrenzverstoss zu informieren.

D. Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
zum Gegenstand haben

Wie unter Art. 30 Ziff. 5 dieses Treuhandvertrages festgelegt, darf die Verwaltungsge-
sellschaft unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen und innerhalb der gesetz-
lich festgelegten Grenzen als zentrales Element zum Erreichen der Anlagepolitik fir
den OGAW besondere Techniken und Finanzinstfrumente nutzen, deren Basiswerte
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und andere Finanzinstrumente sind.
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Die Verwaltungsgesellschaft muss ein Risikomanagement-Verfahren verwenden,
welches es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren
jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu UGberwa-
chen und zu messen; sie muss ferner ein Verfahren verwenden, das eine prdzise und
unabhdngige Bewertung des Wertes der OTC-Derivate erlaubt. Die Verwaltungsge-
sellschaft hat der FMA zumindest einmal jahrlich Berichte mit Informationen zu Uber-
mitteln, die ein den tatsdchlichen Verhdlinissen entsprechendes Bild der fUr jeden
verwalteten OGAW genutzten Derivate, der zugrunde liegenden Risiken, der Anla-
gegrenzen und der Methoden vermitteln, die zur Schatzung der mit den Derivatge-
schaften verbundenen Risiken angewandt werden.

Der Verwaltungsgesellschaft ist es darUber hinaus gestattet, sich unter Einhaltung der
von der FMA festgelegten Bedingungen und Grenzen, der Techniken und Instru-
mente zu bedienen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand
haben, sofern die Verwendung dieser Techniken und Instrumente im Hinblick auf die
effiziente Verwaltung des Portfolios geschieht. Beziehen sich diese Transaktionen auf
die Verwendung von Derivaten, so mUssen die Bedingungen und Grenzen mit den
Bestimmungen des UCITSG im Einklang stehen.

Unter keinen Umsténden darf der OGAW bei diesen Transaktionen von inren Anlo-
gezielen abweichen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesam-
frisiko den Gesaminettowert des OGAW nicht Gberschreitet. Bei der Berechnung der
Risiken werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, kUnftige vorherseh-
bare Marktentwicklungen und die Liquidationsfrist der Positionen bertUcksichtigt.

Die Verwaltungsgesellschaft darf als Teil inrer Anlagestrategie gemdass Art. 30 Ziff. 5
Anlagen in Derivaten tatigen, sofern das Gesamirisiko der Basiswerte die Anlage-
grenzen in Art. 33 ,,Anlagegrenzen* nicht Uberschreitet. Anlagen des OGAW in in-
dexbasierten Derivaten mussen bei den Anlagegrenzen des Art. 33 ,,Anlagegren-
zen" nicht berGcksichtigt werden.

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarkfinsfrument eingebettet ist,
muss es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften des Art. 33 ,,Anlagegrenzen” mit
berucksichtigt werden.

Sofern im Prospekt sowie im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angegeben,
ist der OGAW berechtigt, gemdss der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFTR) Wertpapier-
finanzierungsgeschafte, einschliesslich Wertpapierpensionsgeschéaften, umgekehr-
ten Pensionsgeschdften (Repurchase und Reverse Repurchase Agreements), Wert-
papierleihgeschaften und/oder Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps), unter
Beachtung der dort festgelegten Bedingungen und Beschrdnkungen, einzugehen.

Wenn der OGAW Wertpapierfinanzierungsgeschdafte tatigen darf, kénnen alle Arten
von Vermogenswerten, die der OGAW gemass seinem Anlageziel und seinen Anla-
gevorschriffen halten darf, Gegenstand eines Wertpapierfinanzierungsgeschdfts
sein.

Die Vertragspartner fir Wertpapierfinanzierungsgeschafte werden nach folgenden
Kriterien ausgewdnhilt:

Preis des Finanzinstruments,

Kosten der AuftragsausfGhrung,

Geschwindigkeit der AusfGhrung,

Wahrscheinlichkeit der AusfUhrung bzw. Abwicklung,
Umfang und Art der Order,

Zeitpunkt der Order,

* & & 6 O o
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+ Sonstige, die AusfUhrung der Order beeinflussende Faktoren (u.a. Bonitét des Kon-
frahenten)

Die Kriterien kbnnen in Abhdngigkeit von der Art des Handelsauftrags unterschiedlich
gewichtet werden.

Wertpapierleihe (Securities Lending)

Sofern im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angegeben, ist die Verwal-
tungsgesellschaft berechtigt Teile des Wertpapierbestandes des OGAW an Dritte zu
verleinen ("Wertpapierleihe", ,Securities Lending"). Im Allgemeinen dUrfen Wertpa-
pierleihgeschdafte nur Uber anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream In-
ternational oder Euroclear, sowie Uber erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Fi-
nanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wert-
papierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen er-
folgen. Bei einem Wertpapierleihgeschdft muss die Verwaltungsgesellschaft bzw. die
Verwahrstelle des OGAW grundsdatzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindes-
tens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufge-
laufenen Zinsen entspricht. Diese Sicherheiten mUssen in einer zul&ssigen Form von
finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige Sicherheiten sind nicht erfor-
derlich, falls die Wertpapierverleihung Uber Clearstream International oder Euroclear
oder eine andere gleichwertige Organisatfion erfolgt, wodurch dem OGAW die Er-
stattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zugesichert ist.

Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der Anlagevorschriffen weiterhin
ZU berUcksichtigen.

Bei Abschluss eines Wertpapierleihvertrags stellt die Verwaltungsgesellschaft im Na-
men des OGAW sicher, dass alle verliehenen Wertpapiere jederzeit zurickgefordert
und der Vertrag jederzeit gekindigt werden kénnen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwahrstelle als Wertpapierleihstelle ernannt.
Die Verwabhrstelle darf bis maximal 50% der Ertrdge aus der Wertpapierleihe zur De-
ckung ihrer direkten und indirekten Kosten einbehalten. Die Verwaltungsgesellschaft
und die Verwahrstelle sind keine verbundenen Unternehmen.

Die Wertpapierleihe ist mit Risiken verbunden, insbesondere das Risiko aus dem Col-
lateral Management im Zusammenhang mit OTC-Finanzderivaten und effizienten
Portfoliomanagement-Techniken. FUr weitere AusfGhrungen zu diesen Risiken wird
auf Ziffer 8. Risikohinweise verwiesen.

Der Jahresbericht gibt Auskunft Gber den Anteil des Fondsvermdgens, welcher zum
Abschlussstichtag Gegenstand von Wertpapierleingeschdaften war.

Pensionsgeschdfte

Sofern im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angegeben, darf sich die Ver-
waltungsgesellschaft fur den OGAW akzessorisch an Pensionsgeschdften ("Repurch-
ase Agreements” bzw. "Reverse Repurchase Agreements”) beteiligen, die aus Kau-
fen und Verk&ufen von Wertpapieren bestehen, bei denen die Vereinbarungen
dem Verkdufer das Recht oder die Pflicht einrGumen, die verkauften Wertpapiere
vom Erwerber zu einem Preis und innerhalb einer Frist zurickzukaufen, die zwischen
den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden.

Sie kann bei Pensionsgeschdaften entweder als Kaufer oder als Verkaufer auftreten.
Eine Beteiligung an solchen Geschdaften unterliegt jedoch folgenden Richtlinien:

¢+ Wertpapiere durfen nur Uber ein Pensionsgeschaft gekauft oder verkauft werden,
wenn es sich bei der Gegenpartei um ein Finanzinstitut erstklassiger Bonitat han-
delt, das sich auf diese Art von Geschdaften spezialisiert hat. Die Auswahl der
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Vertragspartner erfolgt mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissen-
haftigkeit.

+ Wahrend der Laufzeit eines Pensionsgeschdftes diurfen die gekauften Wertpao-
piere vor AusUbung des Rechts auf den RUckkauf dieser Wertpapiere oder vor
Ablauf der RUckkauffrist nicht ver&ussert werden.

¢ Es muss zusatzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Verpflichtungen bei
Pensionsgeschdaften so gestaltet ist, dass der OGAW seinen Verpflichtungen zur
RGcknahme von Anteilen jederzeit nachkommen kann.

¢+ Wertpapiere, welche als Basiswerte im Zusammenhang mit derivativen Finanzin-
sfrumenten gebunden, ausgeliehen oder im Rahmen von, Reverse Repurchase
Agreements’ Ubernommen worden sind, durfen nicht im Rahmen von, Repurch-
ase Agreements’ verkauft werden.

¢+ Wenn ein OGAW ein Reverse-Repo-Geschdaft vereinbart, sollte er dafir sorgen,
dass er jederzeit den vollen Geldbetfrag zurGckfordern oder das Reverse-Repo-
Geschdaft entweder in aufgelaufener Gesamthdhe oder zu einem Mark-to-Mar-
ket-Wert beenden kann. Kann der Geldbetrag jederzeit zu einem Mark-to-Mar-
ket-Wert zurUckgefordert werden, sollte der Mark-to-Market-Wert des Reverse
Repo-Geschd&fts zur Berechnung des Nettoinventarwerts des OGAW herangezo-
gen werden.

¢ Wenn ein OGAW ein Reverse-Repo-Geschdéft vereinbart, sollte er daflr sorgen,
dass er jederzeit die dem Repo-Geschaft unterliegenden Wertpapiere zurickfor-
dern oder das vereinbarte Repo-Geschdaft beenden kann.

¢+ Termin-Repo-Geschdafte und Reverse-Repo-Geschdafte bis maximal sieben Tage
sollifen als Vereinbarungen betrachtet werden, bei denen der OGAW die Vermo-
genswerte jederzeit zurickfordern kann.

Pensionsgeschdfte sind mit Risiken verbunden, insbesondere das Risiko aus dem Col-
lateral Management im Zusammenhang mit OTC-Finanzderivaten und effizienten
Portfoliomanagement-Techniken. FUr weitere AusfUhrungen zu diesen Risiken wird
auf Ziffer 8. Risikohinweise verwiesen.

Der Jahresbericht gibt Auskunft Uber den Anteil des Fondsvermdgens, welcher zum
Abschlussstichtag Gegenstand von Pensionsgeschdaften war.

Total Return Swaps
Soweit im jeweiligen Anhang A "OGAW im Uberblick" angegeben ist, ist der OGAW
berechtigt Gesamirendite-Swaps (Total Return Swaps) einzugehen.

Total Return Swaps sind Derivate, bei denen samtliche Ertréige und Wertschwankun-
gen eines Basiswerts gegen eine vereinbarte feste Zinszahlung getauscht werden.
Ein Vertragspartner, der Sicherungsnehmer, transferiert damit das gesamte Kredit-
und Marktrisiko aus dem Basiswert auf den anderen Vertragspartner, den Sicherungs-
geber. Im Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer eine Prdmie an den Sicherungsge-
ber. Die Verwaltungsgesellschaft darf fur den OGAW Total Return Swaps zu Absiche-
rungszwecken und als Teil der Anlagestrategie tatigen. Grundsatzlich kénnen alle fur
den OGAW erwerbbaren Vermdgensgegenst@nde Gegenstand von Total Refurn
Swaps sein. Es dUrfen bis zu 100 Prozent des Vermogens des OGAW Gegenstand
solcher Geschdafte sein. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Einzelfall nicht
mehr als 50 Prozent des Vermogens des OGAW Gegenstand von Total Return Swaps
sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Uberschritten wer-
den kann. Die Erfrdge aus Total Return Swaps fliessen — nach Abzug der Transaktions-
kosten — vollstdndig dem OGAW zu.

Sofern im jeweiligen Anhang A "Teilfonds im Uberblick" angegeben, darf sich die Ver-
waltungsgesellschaft fir einen Teilfonds akzessorisch an Pensionsgeschaften ('Re-
purchase Agreements" bzw. "Reverse Repurchase Agreements') beteiligen, die aus
Kdaufen und Verkaufen von Wertpapieren bestehen, bei denen die Vereinbarungen
dem Verkdufer das Recht oder die Pflicht einrGumen, die verkauften Wertpapiere
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VI.

vom Erwerber zu einem Preis und innerhalb einer Frist zurGckzukaufen, die zwischen
den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden.

Art. 34 Gemeinsame Verwaltung

Um die Betriebs- und Verwaltungskosten zu senken und gleichzeitig eine breitere Diversi-
fizierung der Anlagen zu ermdéglichen, kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen,
einen Teil oder die Gesamtheit der Vermoégenswerte des OGAW gemeinsam mit Vermo-
genswerten zu verwalten, die zu anderen Organismen fUr gemeinsame Anlagen gehd-
ren.

Die Vermogenswerte dieses OGAW werden derzeit individuell und somit nicht gemein-
sam mit Vermogenswerten, die zu anderen Organismen fir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren gehdren, verwaltet.

Kosten und Gebuhren

Art. 35 Laufende Gebuhren

A. Vom Vermogen abhdngiger Aufwand (Einzelaufwand)

Die Verwaltungsgesellschaft erhdalt fir die Administration des OGAW eine VergUtung ge-
mdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick”. Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft fir
den Anlageentscheid (Asset Management und Anlageberatung), das Risikomanage-
ment sowie fUr den Vertrieb eine Vergitung gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick"
erhalten. Diese GebuUhren werden auf der Basis des durchschnittlichen Nettofondsver-
mbgens des OGAW bzw. der enfsprechenden Anteilsklasse bei jeder Bewertung berech-
net und werden dem Vermdgen des OGAW nachirdglich quartalsweise entnommen.
Die GebUhren des OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse sind Anhang A ,,OGAW im
Uberblick* zu entnehmen. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, fir eine oder mehrere
Anfteilsklassen unterschiedliche Verwaltungsvergutungen festzulegen.

Darin inbegriffen sind zudem Bestandespflegekommissionen, die Dritten fUr die Vermitt-
lung und Betreuung von Anlegern ausgerichtet werden kénnen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Teile der Verwaltungsvergutung an vermittelnde Stel-
len weitergeben. Dies erfolgt zur Abgeltung von Vertriebsleistungen. Dabei kann es sich
auch um wesentliche Teile handeln. Verwahrstelle und Anlageberatungs- oder Asset Ma-
nagement-Gesellschaft kdnnen aus ihren vereinnahmten Vergitungen Vertriebsmass-
nahmen der Vermittler unterstitzen, deren Berechnung in der Regel auf der Grundlage
vermittelter Besténde erfolgt. Die Gewdhrung von derartigen RUckvergutungen fuhrt
nicht zu einer Mehrbelastung des Fonds mit zusatzlichen Kosten.

Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Anlageberatungs- oder Asset Management-
Gesellschaft kénnen nach freiem Ermessen mit einzelnen Anlegern die teilweise RUckzah-
lung von vereinnahmten VergUtungen an diese Anleger vereinbaren. Dies kommt insbe-
sondere dann in Betracht, wenn institutionelle Anleger direkt Grossbetrdge nachhaltig
investieren.

Die Verwahrstelle erhdlt fur inre T&tigkeit aus dem Vermdgen des OGAW eine Vergutung
gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick”. Die Verwahrstellengebihr wird auf der Basis
des durchschnittlichen Nettovermdgens des OGAW bzw. der entsprechenden Anteils-
klasse bei jeder Bewertung berechnet und dem Vermdgen des OGAW nachirdglich
quartalsweise entnommen. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, fir eine oder meh-
rere Anteilsklassen unterschiedliche Verwahrstellenvergitungen festzulegen.
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Eine allfallige Entschadigung fur beauftragte Dritte ist in den GebUhren nach Art. 41 die-
ses Treuhandvertrages enthalten.

B. Vom Vermogen unabhdngiger Aufwand (Einzelaufwand)

Neben den Vergitungen aus den vorstehenden Absdtzen kénnen die folgenden vom
Vermdgen unabhdngigen Aufwendungen (ggf. zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer)
dem Vermdgen des OGAW belastet werden:

¢+

Kosten fUr die Prufung des OGAW durch den Wirtschaftsprifer sowie Honorare von
Steverberatern, soweit diese Aufwendungen im Interesse der Anleger getatigt wer-
den;

GebUhren und Kosten fUr Bewiligungen und die Aufsicht Uber den OGAW in Liech-
tenstein und im Ausland;

alle Steuern, die auf das Vermdgen des OGAW sowie dessen Ertrége und Aufwen-
dungen zu Lasten des Vermdgens des OGAW erhoben werden;

im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evil. entste-
hende Steuern;

GebuUhren, Kosten und Honorare im Zusammenhang mit der Ermittlung und Verdf-
fentlichung von Steuerfaktoren fUr die Lander der EU/EWR und/oder sémtliche Lan-
der, wo Vertriebszulassungen bestehen und/oder Privatplatzierungen vorliegen,
nach Massgabe der effektfiven Aufwendungen zu marktmdssigen Ansatzen.

Kosten fUr die Erstellung, den Druck und den Versand der Jahres- und Halbjahresbe-
richte sowie weiterer gesetzlich vorgeschriebener Publikationen;

Kosten fUr die Verdffentlichung der an die Anleger in den Publikationsorganen und
evil. zusatzlichen von der Investmentgesellschaft bestimmten Zeitungen oder eleki-
ronischen Medien gerichteten Mitteilungen des OGAW einschliesslich Kurspublikati-
onen;

Kosten, die im Zusammenhang mit der ErfUllung der Voraussetzungen und Folge-
pflichten eines Vertriebs der Anteile im In- und Ausland (z.B. GebUGhren fUr Zahlstellen,
Vertreter und andere Reprdsentanten mit vergleichbarer Funktion, GebUhren bei
Fondsplattformen (z. B. Listing-GebUhren, Setup-GebUhren, etc.), Beratungs-, Rechts-
, Ubersetzungskosten) anfallen;

Kosten und Aufwendungen fir regelmdssige Berichte und Reportings u.a. an Versi-
cherungsunternehmen, Vorsorgewerke und andere Finanzdienstleistungsunterneh-
men (z.B. GroMiKV, Solvency Il, VAG, MIFID Il, ESG-/SRI-Reports bzw. Nachhaltigkeits-
ratings, etc.);

Kosten fur Erstellung oder Anderung, Ubersetzung, Hinterlegung, Druck und Versand
vom Prospekt und den konstituierenden Dokumenten (Treuhandvertrag, PRIIP-KID,
Berechnung SRI, etc.) in den LAndern, in denen die Anteile vertrieben werden;

Kosten, die im Zusammenhang mit der HerbeifGhrung, Aufrechterhaltung und Been-
digung von Bérsennotierungen der Anteile anfallen;

Kosten fUr die Ermittlung, der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und
der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des jeweiligen
auslé@ndischen Steuerrechts ermittelt wurden;
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+ Aufwendungenim Zusammenhang mit der Ausibung von Stimmrechten oder Gl&u-
bigerrechten durch den OGAW, einschliesslich der Honorarkosten fur externe Bero-
ter;

+ Verwaltungsgebuhren und Kostenersatz staatlicher Stellen;

+ Kosten fUr Rechts- und und Rechtswahrnehmung sowie fUr die Steuerberatung, die
der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle enstehen, wenn sie im Interesse
der Anleger des OGAW handeln;;

+ Inferne und externe Kosten fur die RUckforderung von ausldndischen Quellensteuern,
soweit diese fur Rechnung des OGAW vorgenommen werden kdnnen. Bezuglich der
RUckforderung von ausldndischen Quellensteuern sei festgehalten, dass die Verwal-
tungsgesellschaft sich nicht zur RUckforderung verpflichtet und eine solche nur vor-
genommen wird, wenn sich das Verfahren nach den Kriterien der Wesentlichkeit der
BetrGge und der Verhdltnismdassigkeit der Kosten im Verhdltnis zum moglichen RUck-
forderungsbetrag rechtfertigt. Mit Bezug auf Anlagen, die Gegenstand von Securi-
ties Lending sind, wird die Verwaltungsgesellschaft keine QuellensteuerrGckforde-
rung vornehmen;

+ Kosten fur die Bonitatsbeurteilung des Vermdgens des OGAW bzw. dessen Zielanlo-
gen durch national oder international anerkannte Ratingagenturen;

+ ein angemessener Anteil an Kosten fUr Drucksachen und Werbung (inkl. digitales
Marketing), die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf
von Anteilen anfallen.

+ GebUhren und Kosten, die durch andere rechtliche oder aufsichtsrechtliche Vor-
schriften entstehen, die von der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der Umsetzung
der Anlagestrategie zu erfUllen sind (wie Reporting- und andere Kosten, die im Rah-
men der ErfGllung der European Market Infrastructure Regulation (EMIR, EU-Verord-
nung 648/2012) entstehen);

+ Researchkosten;

+ Externe Kosten fUr die Beurteilung der Nachhaltigkeitsratings (ESG Research) des Ver-
mogens des OGAW bzw. dessen Zielanlagen;
+ lizenzgebuUhren fUr die Verwendung von allféligen Referenzwerten (,,Benchmarks");

+ Kosten fUr die Aufsetzung und den Unterhalt zusatzlicher Gegenparteien, wenn esim
Interesse der Anleger ist.

Transaktionskosten

Zusatzlich tfragt der OGAW sémtliche aus der Verwaltung des Vermdgens erwachsenden
Nebenkosten fur den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommis-
sionen, Abgaben) sowie alle Steuern, die auf das Vermdgen des OGAW sowie dessen
Ertfrége und Aufwendungen erhoben werden (z.B. Quellensteuern auf ausléndischen Er-
tragen). Der OGAW fragt ferner allfdllige externe Kosten, d.h. GebUhren von Dritten, die
beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Diese Kosten werden direkt mit dem Ein-
stands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Zusétzlich kénnen den
jeweiligen Anteilsklassen etwaige Wahrungsabsicherungskosten belastet werden.

Gegenleistungen, welche in einer fixen PauschalgebUhr enthalten sind, dirfen nicht zu-
sétzlich als Einzelaufwand belastet werden. Eine allfdllige Entschédigung fUr beauftragte
Dritte ist jedenfalls in den GebUhren nach Art. 41des Treuhandvertrages enthalten.

Allfallige Kosten fur Wahrungsabsicherungen von Anteilsklassen
Die allfdlligen Kosten einer Wahrungsabsicherung von Anteilsklassen werden der entspre-
chenden Anteilsklasse zugeordnet.
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Service-Fee
Allféllige periodische Service Fees fUr zusatzliche Dienstleistungen der Verwahrstelle kén-
nen Anhang A ,,OGAW im Uberblick" enthommen werden.

Liquidationsgebihren

Im Falle der Aufldsung des OGAW kann die Verwaltungsgesellschaft eine Liquidationsge-
bUhrin Hohe von max. CHF 10°000.-- zu ihren Gunsten erheben. Zusatzlich zu diesem Be-
trag sind durch den OGAW alle anfallenden Drittkosten zu fragen.

Ausserordentliche Dispositionskosten

Zusatzlich darf die Verwaltungsgesellschaft dem Vermdgen des OGAW Kosten fur aus-
serordentliche Dispositionen belasten. Ausserordentliche Dispositionskosten setzen sich
aus dem Aufwand zusammen, der ausschliesslich der Wahrung des Anlegerinteresses
dient, im Laufe der regelmdssigen Geschdftstatigkeit entsteht und bei Grindung des
OGAW nicht vorhersehbar war. Ausserordentliche Dispositionskosten sind insbesondere
Kosten fUr die Rechtsbefolgung im Interesse des OGAW oder der Anleger. DarUber hinaus
sind alle Kosten allféllig ndtig werdender ausserordentlicher Dispositionen geméss UCITSG
und UCITSV (z.B. Anderung der Fondsdokumente, etc.) hierunter zu verstehen.

Rickvergitungen

Im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Verdusserung von Sachen und
Rechten fur den OGAW stellen die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle sowie all-
félige Beauftragte sicher, dass insbesondere RuckvergUtunen direkt oder indirekt ohne
Abzug (ausgenommen eine angemessene Bearbeitungsgebuhr) dem OGAW zugute-
kommen.

Laufende Gebihren (Total Expense-Ratio, TER)

Das Total derlaufenden GebuUhren vor einem allfélligen erfolgsabhdngigen Aufwand (To-
tal Expense-Ratio vor Performance Fee; TER) wird nach allgemeinen, in den Wohlverhal-
tensregeln niedergelegten Grundsatzen berechnet und umfasst, mit Ausnahme der
Transaktionskosten, sémtliche Kosten und GebuUhren, die laufend dem jeweiligen vermo-
gen des OGAW belastet werden. Die TER des OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse ist
im Halbjahres- und Jahresbericht anzugeben sowie bei Publikation des nGchsten Halb-
jahres- oder Jahresberichtes auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlage-
fondsverband unter www.lafv.li auszuweisen.

Art. 36 Kosten zu Lasten der Anleger

Ausgabe-, RUcknahme- und UmtauschgebUhren sowie allenfalls damit zusammenhdén-
gende Steuern und Abgaben sind vom Anleger zu tfragen.

Art. 37 Vom Anlageerfolg abhdangige Gebuhr (Performance Fee)

Zusatzlich kann die Verwaltungsgesellschaft eine Performance Fee erheben. Insoweit
eine Performance Fee erhoben wird ist diese in Anhang A ,,OGAW im Uberblick" ausfUhr-
lich dargestellt.

Art. 38 Grundungskosten

Die Kosten fUr die Grindung des OGAW und die Erstausgabe von Anteilen werden zu
Lasten des Vermogens des OGAW Uber drei Jahre abgeschrieben.
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VIl. Schlussbestimmungen

Art. 39 Verwendung des Erfolgs

Der redalisierte Erfolg des OGAW setzt sich aus dem Nettoertrag und den netto realisierten
Kapitalgewinnen zusammen. Der Nettoertrag setzt sich aus den Ertrégen aus Zinsen
und/oder Dividenden sowie sonstigen oder Ubrigen vereinnahmten Ertradgen abziglich
der Aufwendungen zusammen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Nettoertrag und/oder die netto realisierten Kapi-
talgewinne des OGAW bzw. einer Anteilsklasse an die Anleger des OGAW bzw. der ent-
sprechenden Anteilsklasse ausschUtten oder diesen Nettoertrag und/oder diese netto
realisierten Kapitalgewinne im OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse wiederanlegen
(thesaurieren) bzw. auf neue Rechnung vortragen.

Der Nettoertrag und die netto realisierten Kapitalgewinne derjenigen Anteilsklassen, wel-
che eine Ausschittung geméss Anhang A ,,OGAW im Uberblick" aufweisen, kdnnen jéhr-
lich oder &fter ganz oder teilweise ausgeschuttet werden.

Zur Ausschittung kdnnen der Nettoertrag und/oder die netto realisierten Kapitalgewinne
sowie die vorgetragenen Nettoertrdge und/oder die vorgetragenen netto realisierten
Kapitalgewinne des OGAW bzw. der jeweiligen Anteilsklasse kommen. Zwischenaus-
schittungen von vorgetragenem Nettoertrag und/oder vorgetragenem realisiertem Ka-
pitalgewinn sind zul@ssig.

Ausschuttungen werden auf die am AusschUftungstag ausgegebenen Anteile ausge-
zahlt. Auf erkl@rte Ausschittungen werden vom Zeitpunkt ihrer Falligkeit an keine Zinsen
bezahlt.

Art. 40 Verwendung von Referenzwerten (,,Benchmarks*)

Im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europdischen
Parlaments und des Rates Uber Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten
als Referenzwert (,,Benchmark*) oder zur Messung der Wertentwicklung eines Organismus
fir gemeinsame Anlagen verwendet werden, kdnnen beaufsichtigte Unternehmen (wie
OGAW-Verwaltungsgesellschaften und AIFM) Benchmarks im Sinne der Referenzwerte-
Verordnung (,,Benchmark-Verordnung") in der EU verwenden, wenn der Benchmark von
einem Administrator bereitgestellt wird, der in dem Administratoren- und Referenzwert-
Verzeichnis eingetragen ist, das von der ESMA gemdss der Benchmark-Verordnung ge-
fOhrt wird (das ,,Verzeichnis").

Benchmarks kbnnen vom OGAW in den Basisinformationsbldttern (PRIIP-KID) und in all-
faligen Marketingunterlagen als Referenz fUr Vergleichszwecke eingesetzt werden, um
an ihnen die Wertentwicklung des OGAW zu messen. Der OGAW wird aktiv verwaltet und
der Asset Manager kann somit frei entscheiden, in welche Wertpapiere er investiert. Folg-
lich kann die Wertentwicklung deutlich von jener der Benchmark abweichen. Der Ver-
gleichsindex wird, wenn er von der Verwaltungsgesellschaft bzw. vom Asset Manager in
ihrem Auftrag verwendet wird, im Anhang A ,,OGAW im Uberblick® angegeben.

Der Vergleichsindex kann sich im Laufe der Zeit &ndern. In diesem Fall wird der Prospekt
und der Anhang A ,,OGAW im Uberblick” der konstituierenden Dokumente bei der
ndchsten Gelegenheit aktualisiert und die Anleger werden per Mitteilung im Publikations-
organ sowie in den im Prospekt genannten Medien oder mittels dauerhaften Datentrd-
gern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) informiert.

Zudem kann der OGAW bei der Berechnung erfolgsabhdngiger GebUhren Benchmarks
verwenden. Detaillierte Angaben zur allfaligen vom Anlageerfolg abhdngigen Gebuhr
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(Performance Fee) befinden sich in Ziffer 11.2 des Prospekts bzw. Art. 37 des Treuhand-
vertrages sowie im Anhang A ,,OGAW im Uberblick".

Die Verwaltungsgesellschaft Ubernimmt in Bezug auf einen Vergleichsindex keine Haf-
tung fUr die Qualitat, Richtigkeit oder Vollsténdigkeit der Daten des Vergleichsindex,
noch dafur, dass der jeweilige Vergleichsindex in Ubereinstimmung mit den beschriebe-
nen Indexmethoden verwaltet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen schriftichen Plan mit Massnahmen erstellt, die sie
hinsichtlich des OGAW ergreifen wird, falls sich der Index erheblich dndert oder nicht
mehr bereitgestellt wird. Informationen in Bezug auf diesen Plan sind auf Anfrage kosten-
los am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhdaltlich.

Art. 41 Zuwendungen

Die Verwaltungsgesellschaft behdilt sich vor, Dritten Zuwendungen zu gewdhren. Die an
einen Dritten gewdhrten oder von einem Dritten erhaltenen Zuwendungen kdénnen in
Form einer Gebuhr, einer Provision oder in einem anderen nicht in Geldform existierenden
Vorteil erfolgen. Bemessungsgrundlage fur solche Zuwendungen bilden in der Regel die
belasteten Kommissionen, GebUhren usw. und/oder beim OGAW platzierte Vermdgens-
werte/Vermobgensbestandteile. lhre Hohe entspricht einem prozentualen Anteil der je-
weiligen Bemessungsgrundlage.

Eine Zuwendung ist darauf ausgelegt, die Qualitat der betreffenden Dienstleistung zu ver-
bessern und die Verwaltungsgesellschaft nicht daran zu hindern pflichtgemdss im besten
Interesse des von ihm verwalteten OGAW oder deren Anleger zu handeln. Auf Verlangen
legt die Verwaltungsgesellschaft gegentber dem Anleger jederzeit weitere Einzelheiten
Uber die mit Dritten getroffenen Vereinbarungen offen.

Schliesslich sind Zuwendungen zuldssig, welche die Erbringung einer Dienstleistung erst
ermdglichen oder dafir notwendig sind. Nach inrem Wesenszweck dirfen diese nicht in
Konflikt mit der Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft stehen, im besten Interesse des
von diesem verwalteten Fonds ehrlich, redlich und professionell zu handeln.

Art. 42 Informationen fir die Anleger

Publikationsorgan des OGAW sind die Internetseite des LAFV Liechtensteiner Anlage-
fondsverband (www.lafv.li) sowie sonstige im Prospekt genannte Medien.

Samtliche Mitteilungen an die Anleger, auch Uber die Anderungen des Treuhandvertra-
ges und des Anhangs A ,,OGAW im Uberblick" werden auf der Interetseite des LAFV
Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW so-
wie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datentragern veroffentlicht.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und RUcknahmepreis der Anteile des OGAW
bzw. seiner Anteilsklassen werden an jedem Bewertungstag im oben genannten Publika-
tionsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften
Datentragern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprifer geprufte Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der
nicht gepruft sein muss, werden den Anlegern auf der Internetseite des LAFV Liechten-
steinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
und Verwabhrstelle kostenlos zur VerfGgung gestellt.
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Art. 43 Berichte

Die Verwaltungsgesellschaft erstellt fur jeden OGAW einen gepriften Jahresbericht so-
wie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im FUrsten-
tum Liechtenstein.

Spatestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschdftsjahres veroffentlicht die Ver-
waltungsgesellschaft einen gepriften Jahresbericht entsprechend den Bestimmungen
des Furstentum Liechtensteins.

Zwei Monate nach Ende der ersten sechs Monate des Geschdaftsjahres verdffentlicht die
Verwaltungsgesellschaft einen ungepriften Halbjahresbericht.

Es kdnnen zusatzlich geprifte und ungeprifte Zwischenberichte erstellt werden.

Art. 44 Geschaftsjahr

Das Geschdaftsjahr des OGAW beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am
31. Dezember desselben Jahres. In Anhang A ,,OGAW im Uberblick" ist ersichtlich, ob es
sich beim ersten Geschdaftsjahr um ein verldngertes oder um ein verkurztes Geschaftsjahr
handelt.

Art. 45 Anderungen am Treuhandvertrag

Dieser Treuhandvertrag kann von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit ganz oder teil-
weise gedndert oder ergénzt werden.

Anderungen des Treuhandvertrages bedirfen der vorherigen Genehmigung durch die
FMA.

Anleger, die mit Anderungen des Treuhandvertrages nicht einverstanden sind, haben ab
Verdffentlichung der jeweiligen Anderung auf der Webseite des Liechtensteinischen An-
lagefondsverbandes bis 30 Tage nach Verdffentlichung die Moglichkeit zur RUckgabe
inrer Anteile. In diesem Fall wird auf die RUcknahmegebUhr zugunsten des Vertriebs ver-
zichtet. LiquiditGtsmanagement-instrumente (LMT) des OGAW bleiben davon unberGhrt
und kommen weiterhin zur Anwendung.

Art. 46 Verjahrung

Die AnsprGche von Anlegern gegen die Verwaltungsgesellschaft, den Liquidator, Sach-
walter oder die Verwahrstelle verjghren mit dem Ablauf von funf Jahren nach Eintritt des
Schadens, spatestens aber ein Jahr nach der Rickzahlung des Anteils oder nach Kennt-
nis des Schadens.

Art. 47 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Der OGAW untersteht liechtensteinischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand fir
s@mtliche Streitigkeiten zwischen den Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle ist Vaduz.

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle kdnnen sich und den OGAW je-
doch im Hinblick auf Anspriche von Anlegern aus diesen Ladndern dem Gerichtsstand
der L&nder unterwerfen, in welchen Anteile angeboten und verkauft werden.

Als rechtsverbindliche Sprache fUr diesen Treuhandvertrag gilt die deutsche Sprache.

Im Ubrigen wird auf die Bestimmungen des UCITSG, die Bestimmungen des ABGB, die
Bestimmungen des Personen- und Gesellschaftsrecht  (PGR)  Uber die
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Kollektivireuhdnderschaft sowie die allgemeinen Bestimmungen des PGR in der jeweils
akfuellen Fassung verwiesen.

Art. 48 Inkrafttreten
Dieser Treuhandvertrag fritt am 01. Januar 2026 in Kraft.
Schaan/Vaduz, 09. Dezember 2025

Die Verwaltungsgesellschaft:
IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft, Schaan

Die Verwahrstelle:
VP Bank AG, Vaduz

Der Treuhandvertrag: Art. 48 Inkrafttreten

82



Anhang A: OGAW im Uberblick

Der Treuhandvertrag und dieser Anhang A ,,OGAW im Uberblick" bilden eine wesentliche Ein-
heit und ergdnzen sich deshalb.

Beagle Flagship Fund
A. Der OGAW im Uberblick

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen
Anteilsklassen des OGAW

[ sIN-Nummer | LI0183680391 LI1246258399 LI1246258407
18.368.039 124.625.839 124.625.840
o 8

Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) US Dollar (USD)
1 Antei 1 Antei 1 Antei
EUR 100.- CHF 100.— USD 100.-
24.05.2012 offen offen
29.05.2012 offen offen
Montag bis Freitag

In der Regel 1 tag nach dem Bewertungstag

jeder Bewertungstag

Valuta Ausgabe- und Ricknah-
metag (T+2)4

Platzierung Anteilsgeschaft

Annahmeschluss Anteilsge-
schaft (T-1

Stickelung

Verbriefung

Abschluss Rechnun

«Q
=

Ende des ersten Gescha
res

Erfolgsverwendung

zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des

Nettoinventarwertes (NAV)

Anteile oder Betrag

Vortag des Bewertungstages um 16.00 Unr MEZ

EUR 0.01

drei Dezimalstellen
CHF 0.01

USD 0.01

buchmassig / keine Ausgabe von Zertifikaten

jeweils zum 31. Dezember

31. Dezember 2018

thesaurierend

Die W&hrungsrisiken der in CHF und USD aufgelegten Wahrungsklassen kdnnen ganz oder teilweise abgesichert werden.

2 Falls der Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein fallt, wird der Bewertungstag auf den ndchstfolgenden Bankge-
schaftstag in Liechtenstein verlegt.

3 Am 31. Dezember entfdllt jeweils der Ausgabe- und Ricknahmetag. Dieser Bewertungstag ist massgebend fir den Jahresbericht
des OGAW.

4 Fallt der Valutatag gemdss SIX Settlement Kalender auf einen oder mehrere Feiertage (Ausfallperiode), so verschiebt sich der
Valutatag um die Dauer der Ausfallsperiode.

5 Rundung des NAV pro Anfeil bei der Ausgabe und bei der Ricknahme von Anteilen

Anhang A: Beagle Flagship Fund
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Kosten zu Lasten der Anleger
Anteilsklassen des OGAW
Anteilsklassen EUR CHF usbD

Max. Ausgabeaufschlagé 1.5% 1.5% 1.5%

hmeabschlag zu Gunsten

des Fondsvermégens? keiner keiner keiner

Umtauschgebihr beim Wechsel
von einer Anteilsklasse in eine an- keine keine keine
dere Anteilsklasse

Kosten zu Lasten des Vermogens des OGAW?.9.10

Anteilsklassen des OGAW

Anteilsklassen EUR CHF usb
Max. Gebuhr fir Anlageentscheid,
Risikomanagement und Veririeb5 1 Gl e
10% der Outperformance 10% der Outperformance o7 @ter Outpe{for—
Performance-Fee gegenUber dem Morni- gegeniber dem Morni- %Zﬁ%%?ﬁﬁn;?r
. ngstar Developed Mar- ngstar Developed Mar- Developed M%rke‘rs
kets TME EUR kets TME USD in CHF TME USD
High-on-High (HoH)- High-on-High (HoH)- High-on-High
Berechnungsm ]
LCUNT N O Model Model (HoH)-Model

0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a.
zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse

Max. Verwahrstellengebiihrs 0.07% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.

Max. Gebuihr fir Administrations

Verwendung von Benchmarks

Anteilsklassen des OGAW
EUR CHF usb

Der OGAW verwendet keinen Benchmark.

Anteilsklassen

Benchmark

Aufgabenubertragung

a) Asset Manager
Als Asset Manager fir den OGAW fungiert die Principal Vermdgensverwaltung AG,
Landstrasse 30, FL-9494 Schaan.

b) Vertriebsstelle
Als Vertriebstelle fir den OGAW fungiert die Principal Vermdgensverwaltung AG,
Landstrasse 30, FL-9494 Schaan.

Die effektiv belastete Kommission bzw. GebUhr wird im Halbjahres- und Jahresbericht ausgewiesen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann, sofern dies zum Schutze der Anteilinhaber als notwendig und angemessen erachtet wird, als
LiquiditGtsmanagement-Infrument (LMT) zur Steuerung des Liquidit&tsrisikos bei ROcknahmen ein "RUcknahmeabschlag” zugunsten
des OGAW gemdass Ziffer 8.7 des Prospektes bzw. Bst. F dieses Anhangs einsetzen.

ZuzUglich Steuern sowie sonstige Kosten und GebUhren: Transaktionskosten sowie Auslagen, die der Verwaltungsgesellschaft und
der Verwahrstelle in AusUbung ihrer Funktionen entstanden sind. Die Details finden sich im Prospekt in den Ziffern 10 (Steuervorschrif-
ten) und 11.2 (Kosten und GebUhren zu Lasten des OGAW) des Prospektes.

Im Falle der Aufldsung des OGAW bzw. eines OGAW kann die Verwaltungsgesellschaft eine LiquidationsgebUhr in Hohe von max.
CHF 10'000.-- zu ihren Gunsten erheben.

Im Sinne des Art. 41 des Treuhandvertrags wird hiermit in Umsetzung des Art. 24 Abs. 2 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013
offengelegt, dass im Zusammenhang mit diesem OGAW Dritten Zuwendungen gewdhrt werden kdnnten. Diese fUhren zu keiner
Mehrbelastung des OGAW mit zusatzlichen Kosten, sondern berechnen sich in einem Prozentsatz der oben angefGhrten GebUh
rensdtze.

1zgl. allifalliger MWST.

Anhang A: AufgabenUbertragung
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C. Anlageberater
Es wurde kein Anlageberater bestellt.

D. Verwahrstelle
Die Verwahrstellenfunktion fir den OGAW Ubt die VP Bank AG, Aeulestrasse 6, FL-9490
Vaduz, aus.

E. Wirtschaftsprufer
Als Wirtschaftsprifer fur den OGAW ist die Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a,
CH-3008 Bern, beauftragt.

F. Anlagegrundsatze und Risikoregelungen des OGAW

Die nachstehenden Bestimmungen regeln die fondsspezifischen Anlagegrundséatze und
Risikoregelungen des Beagle Flagship Fund.

Anlagegrundsdtze und Risikoregelungen des OGAW in Kirze
Nicht zugelassene Anlagen Siehe Ziffer 6.2 des Prospekts

Der OGAW darf hdchstens 10% seines Vermdgens in Anteilen an
anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichba-
ren Organismen fUr gemeinsame Anlagen investieren. Diese ande-
ren Organismen fir gemeinsame Anlagen dirfen nach ihrem Pros-
pekt bzw. inren konstituierenden Dokumenten héchstens bis zu 10%
ihres Vermdgens in Anteilen eines anderen OGAW oder eines an-
deren vergleichbaren Organismus fUr gemeinsame Anlagen inves-
tieren.
in Wertpapiere staatlicher Emittenten

Wertpapierleihe (Securities Lending) Der OGAW darf keine Wertpapierleihgeschdafte tatigen.

Anlagen in andere UCITS

Wertpapierpensionsgeschdaften (Re-
purchase und Reverse Repurchase Der OGAW darf keine Wertpapierpensionsgeschdfte eingehen.
Agreements

Total Return Swaps Der OGAW darf keine Total Return Swaps eingehen.

Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der
Absicherung dienen, kann es zu erhdhten Risiken kommmen. Das mit
derivativen Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100% des
Derivaterisiko (Leverage) Nettofondsvermdgens nicht Uberschreiten. Dabei darf das Gesam-
trisiko 200% des Nettofondsvermdgens nicht Uberschreiten. Bei einer
gemass UCITSG zuldssigen Kreditaufnahme darf das Gesamtrisiko
insgesamt 210% des Nettofondsvermdgens nicht Gbersteigen.

Kreditaufnahme Ja, héchstens 10% (vgl.Ziffer 6.4.2))

Bei einer gemass UCITSG zuldssigen Kreditaufnahme darf das Ge-
Gesamitrisiko samtrisiko insgesamt 210% des Nettofondsvermdgens nicht Uber-
steigen.

Zur effizienten Verwaltung kann der OGAW zu Absicherungs- und
Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Ak-
tien- und Rentenindizes, Wé&hrungen, Volatilitéten und Exchange
Traded Funds sowie Devisentermingeschdfte und Swaps einsetzen.

Ungedeckte Leerverkdufe sind unzuldssig (vgl. Ziffer 6.2.3)
Risikomanagementverfahren Commitment Ansatz

Die Verwaltungsgesellschaft wird, sofern dies zum Schutze der An-
teilinhaber als notwendig und angemessen erachtet wird, folgende
Liquiditatsmanagement-Instrumente zur Steuerung des Liquiditatsri-
sikos bei RUcknahmen einsetzen:

Derivative Finanzinstrumente

Ricknahmeabschlag

Die Verwaltungsgesellschaft kann, sofern dies zum Schutze der An-
teilinhaber als notwendig und angemessen erachtet wird, als Liqui-
ditdtsmanagement-Instrument (LMT) zur Steuerung des Liquiditatsri-
sikos bei RUcknahmen ein "RUcknahmeabschlag" zugunsten des
OGAW in einer Spannbreite von 0% bis 1% einsetzen.

Liquiditatsmanagement-Instrumente
(LMT)

Anhang A: Anlageberater
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Redemption Gate

Falls RUcknahmeantrdge zu einem Mittelabfluss von mehr als 10%
des Gesamtnettovermoégens des OGAW am betreffenden RUck-
nahmetag fuhren wirden, kann die Akfivierung des Redemption
Gates erfolgen; in solch einem Fall werden alle vorliegenden RUck-
nahmeantrdge nicht vollstdndig ausgefihrt. Unter diesen Umstdn-
den wird die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, diese RGcknah-
meantrdge nur anteilig auszufihren und die nicht ausgefUhrten
RUcknahmeantrdge des Ricknahmetags auf den néchsten RUck-
nahmetag zurlckzustellen. Sollte diese Massnahme erforderlich
sein, wird eine entsprechende Mitteilung an die Anleger Uber die
Aktivierung (und entsprechender spaterer Deakfivierung) sowie die
Modalitaten im Publikationsorgan des OGAW entsprechend publi-
ziert.

Ausseizung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der
Ausgabe, der RUicknahme und des Umtausches von Anteilen

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung des Nettoinven-
tarwertes und/oder die Ausgabe, die RUcknahme und den Um-
tausch von Anteilen des OGAW unter besonderen Umstanden zeit-
weise aussefzen, sofern dies im besten Interesse der Anleger ge-
rechftfertigt ist.

Abspaltung von Vermégenswerten (“Side Pockets™)

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einklang mit den an-
wendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie nach vorheriger Zu-
stimmung der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, "Side Po-
ckets" zu bilden. Side Pockets dienen der separaten Verwaltung
von Vermdgenswerten, die aufgrund aussergewohnlicher Marktbe-
dingungen oder besonderer Umstdnde illiquide oder schwer be-
wertbar geworden sind. Durch die Abspaltung dieser Vermdgens-
werte in einen neu zu grindenden Teilfonds soll sichergestellt wer-
den, dass die ordentliche Liquiditat und Bewertung der verbleiben-
den Fondsvermdgenswerte nicht beeinfréchtigt wird. Die Bildung
von Side Pockets darf ausschliesslich erfolgen, wenn dies im besten
Interesse der Anleger liegt und die Gleichbehandlung aller Anleger
gewdhrleistet ist. Die Anleger werden nach entsprechendem Vor-
liegen der Genehmigung durch die FMA Uber die Einrichtung eines
Side Pockets unverztglich informiert.

Beim OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten, im Finanzdienstleistungssektor auch 'light green"
Produkte genannt. Informationen Uber die dkologischen oder sozi-
alen Merkmale sind im Anhang D enthalten, welcher den Best-im-
mungen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 sowie deren
relevanten An-hdngen entspricht.

Dieser OGAW bezieht nachteilige Auswirkungen von Investitions-
entscheidungen auf Nachhalfigkeitsfaktoren nicht in den Investiti-
Beriicksichtigung von Principle onsentscheidungsprozess mit ein. Im Rahmen des Grundsatzes "Ver-
Adverse Impacts (PAI) meidung erheblicher Beeintréchtigung" kdnnen PAls jedoch ge-
nutzt werden, um sicherzustellen, dass keine Nachhaltigkeitsziele er-
heblich beeintrachtigt werden.

Der Grundsatz ,,Vermeidung erheblicher Beeintr&chtigungen* fin-
det nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden In-
vestitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitaten bertUcksichtigen. Die dem verbleibenden
Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fUr &kologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitaten.

Einhaltung des Anlageziels Spatestens 6 Monate nach Liberierung des OGAW

a) Anlageziel und Anlagepolitik
Das Anlagerziel des Beagle Flagship Fund besteht hauptséchlich im Erzielen eines
langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der
Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben,
getdtigt werden. Dabei werden bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und
Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitions-
prozess integriert. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezug-
nahme auf eine Benchmark. Soweit fir den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine
abweichenden Anlagegrundsatize festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandver-

Nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegung (Art.8 Fonds)

Offenlegung gemadss Art. é der
Taxonomie Verordnung
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trages , Allgemeine Anlagegrundsdtze und -beschrankungen”. Es kann keine Zusi-
cherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Der Asset Manager bericksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. 6kologische
(E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Gover-
nance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tatigt keine dkologisch nachhaltigen
Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in 6kologisch nachhaltige Wirt-
schaftstatigkeiten.

Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU)
2019/2088 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019
Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek-
tor.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW dauernd sein Vermogen vor-
wiegend (mindestens 51%) unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungs-
werfrechte’? (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanlei-
hen von Gesellschaften weltweit, welche aufgrund einer grindlichen, disziplinier-
ten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewdhlt werden und die
an einer Bérse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden
Markt gehandelt werden. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermo-
gens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen 6kologischen und sozia-
len Merkmale angepasst sind.

Informationen in Bezug auf die 6kologischen und sozialen Merkmale des OGAW
sind dem Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung” zu entnehmen.

Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Asset Manager einen Vo-
lue-Ansatz, d.h. er versucht, den ,fairen" oder ,,angemessenen* Preis eines Wert-
papiers (,inneren Wert") anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem &ko-
nomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei beruft sich der Asset
Manager insbesondere auf die klassische Methode der Bilanz-, Erfolgsrechnung-
und Cash-Flow-analyse sowie auf einer Reihe von aktienkursbezogenen Verhdalinis-
zahlen. Zudem mussen die mit den Anlageentscheiden betrauten Personen sich
ausreichend Uber diese Firmen informieren kénnen. Im Endeffekt wird ausschliess-
lich ein unternehmerischer Investmentansatz verfolgt. Als Ergebnis dieser an-
spruchsvollen Auswahlkriterien erhdlt der Asset Manager aus der Fundamentalanao-
lyse Hinweise auf unter- und Gberbewertete Aktien bzw. Unternehmen.

Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhdngig von ihrer
Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid, Large Caps) sowie ihrer Ldnder- und Bran-
chenzugehdrigkeit erfolgt und die durch die Fundamentalanalyse ausgewdhlten
Akfien Uber IGngere Zeitperioden im Portfolio des OGAW gehalten werden kénnen,

12

Beteiligungspapiere und -werirechte sind v.a. Kapitalbeteiligungen i.S.v. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (In-
vStG), welche wie folgt im InvStG aufgefihrt sind:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Bérse zugelassen oder an einem anderen organisierten

Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;

- Anteile an Kapitalgesellschaften mit Ausnahme von Immobilien-Gesellschaften im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 22 des deutschen

Kapitalanlagegesetzbuchs:

o die in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europdi-
schen Wirtschaftsraum ansdssig sind und dort der Ertragsbesteuerung fUr Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr
befreit sind;

¢ die in einem Drittstaat ansdssig sind und dort einer Erfragsbesteuerung fir Kapitalgesellschaften in Hohe von mindestens 15 %
unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an Aktienfonds im Sinne des § 2 Abs. 6 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der ab dem 1. Januar 2018 anwend-
baren Fassung in Hohe von 51 % des Werts des Anteils; und

- Anteile an Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der ab dem 1. Januar 2018 anwend-
baren Fassung in Hohe von 25 % des Werts des Anteils.

In Ausnahmefdllen und in begrenztem Rahmen kann die Kapitalbeteiligungsquote unter die Mindestquote fir den OGAW fallen.

Gemadass Schreiben des Bundesministerium der Finanzen vom 21. Mai 2019 ist grundsétzlich nicht von einem wesentlichen Verstoss

auszugehen, wenn ein Aktien- oder Mischfonds in einem Geschdaftsjahr an insgesamt bis zu 20 einzelnen oder zusammenhdngen-

den Geschdaftstagen die Vermdgensgrenzen des § 2 Abs. 6 oder 7 InvStG in Bezug auf Kapitalbeteiligungen unterschreitet (,,20-

Geschdftstage-Grenze").

Anhang A: Anlageziel und Anlagepolitik
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b)

da die Bewertungsunterschiede vielfach erst Gber einen Idngeren Zeitverlauf korri-
giert werden.

Der OGAW darf bis zu 49% seines Nettovermdgens in Sichteinlagen oder in kUnd-
baren Einlagen mit einer Laufzeit von hdchstens zwolf Monaten halten. In beson-
deren Ausnahmefdllen kbnnen diese voribergehend auch einen Anteil von mehr
als 49% einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilinhaber fUr gebo-
ten erscheint.

Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermogenswerte die auf Euro (EUR), Schwei-
zer Franken (CHF), US Dollar (USD), Britische Pfund (GBP) und/oder Japanische Yen
(JPY) lauten. Daneben ké&nnen auch Vermdgenswerte, welche auf eine andere
Wdahrung lauten, gehalten werden. Um das Wdhrungsrisiko zu minimieren, kdnnen
Vermdgenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen den Euro abgesichert werden.
Die Wdahrungsrisiken der in "CHF" und "USD" aufgelegten Wdahrungsklassen kdnnen
ganz oder teilweise abgesichert werden; dies kann negative Auswirkungen auf den
NAV der in EUR aufgelegten Wdahrungsklasse haben. Die allfdligen Kosten einer
Wahrungsabsicherung der CHF- und USD-Anteilsklassen werden der entsprechen-
den Anteilsklasse zugeordnet.

Derivate, sonstige Ubertragbare Wertpapiere, Barmittel und geldnahe Instrumente
unterliegen eventuell nicht denselben ESG-Beschrdnkungen wie andere im Finanz-
produkt gehaltene Wertpapiere.

Der OGAW ist ferner erméchtigt, im Rahmen der in Ziffer V des Treuhandvertrages
»Allgemeine Anlagegrundsétze und -beschrénkungen* festgesetzten Anlagegren-
zen in sonstige zugelassene Anlagen zu investieren.

Weitere Ausfihrungen zur nachhaltigen Ausrichtung des Anlagefonds sowie zu den
Angaben gemdss Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europdischen Parla-
ments und des Rates Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Fi-
nanzdienstleistungssektor ("Offenlegungsverordnung”) sind dem Anhang D "Nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegung” zu entnehmen.

Es gilt zu beachten, dass Anlagen neben den Chancen auf Kursgewinne und Ertrag
auch Risiken enthalten, da die Kurse unter die Einstandspreise fallen konnen. Auch
bei sorgfdltiger Auswahl der zu erwerbenden Anlagen kann das Verlustrisiko durch
Vermogensverfall nicht ausgeschlossen werden.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Erfrag sowohl zu- als auch
abnehmen.

Weitere produktspezifische Informationen sind unter www.ifm.li abrufbar.

Zudem sind weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegun-
gen in Anhang D zu finden.

Es gilt die fondsspezifischen Risiken in lit. G dieses Anhangs sowie die allgemeinen
Risiken in Ziffer 7.2 des Prospekis zu beachten. Informationen zum Risiko von ESG-
Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken befinden sich ebenfalls in den allgemei-
nen Risiken in Ziffer 7.2 des Prospekis.

Rechnungs- und Referenzwahrung
Die Rechnungswdhrung wird in lit. A dieses Anhangs ,OGAW im Uberblick" ge-
nannt.

Anhang A: Rechnungs- und Referenzwdéhrung
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Bei der Rechnungswdhrung handelt es sich um die Wahrung, in der die BuchfUh-
rung des OGAW erfolgt sowie um die Wdhrung in der die Performance und der
Nettoinventarwert des OGAW berechnet werden. Die Anlagen erfolgen in den
Wdhrungen, welche sich fUr die Wertentwicklung des OGAW optimal eignen.

Profil des typischen Anlegers

Der Beagle Flagship Fund eignet sich fir Anleger mit einem langfristigen Anlageho-
rizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Beteiligungspapieren und -rechten
investieren wollen und die ein Engagement in Unternehmen suchen, die auf der
Basis ihrer Fundamentaldaten als gunstig bewertete Unternehmen gelten.

Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Risiken und Risikoprofile des OGAW

)

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Markt-ent-
wicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhdngig und kann nicht im Voraus
festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert
der Anteile gegeniber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es
kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurick er-
halt.

Der Beagle Flagship Fund investiert sein Vermogen Uberwiegend in Beteiligungs-
papiere und Beteiligungswertrechte sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Un-
ternehmen, die aufgrund ihrer Fundamentaldaten als ginstig bewertet gelten. Da-
bei erfolgt die Auswahl der Unternehmen unabhdngig von ihrer Marktkapitalisie-
rung (Micro, Small, Mid, Large Caps) sowie ihrer Lénder- und Branchenzugehorig-
keit. Dies kann zu einer Iander- und branchenspezifischen Konzentration des Ver-
mogens des OGAW fihren. Zudem kann die Handelbarkeit bei Kauf und Verkauf
einzelner Wertpapiere aufgrund voribergehend aufiretender mangelnder Liquidi-
tat beeintrachtigt sein.

Aufgrund der Uberwiegenden Investition des Vermogens des Beagle Flagship Fund
in Beteiligungspapiere und —wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt-
und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermdgen auswirken kann.
Daneben kd&nnen andere Risiken wie etwa das Wahrungsrisiko und das Zinsrisiko in
Erscheinung treten.

Der OGAW wendet in seiner Anlagestrategie ESG-Kriterien von einem oder mehre-
ren externen ESG-Datenanbietern an, welche unvollstGndig, unrichtig, unterschied-
lich oder nicht verfugbar sein kédnnen. Daher besteht ein Risiko, dass die Verwal-
tungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein
Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des OGAW aufgenommen oder daraus aus-
geschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann die Wertentwicklung des
OGAW beeinflussen, weshalb der OGAW sich im Vergleich zu &dhnlichen Fonds, bei
denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders entwickeln kdnnen.
Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds Ausschlusskriterien auf ESG-Basis festge-
legt wurden, kann dies dazu fUhren, dass dieser OGAW darauf verzichtet, be-
stimmte Wertpapiere zu kaufen, auch wenn ein Kauf vorteilhaft ware, bzw. Wert-
papiere aufgrund ihrer ESG Eigenschaften verkauft, auch wenn dies nachteilig sein
kénnte. Zur Bewertung eines Wertpapiers oder eines Emittenten auf Grundlage von
ESG-Kriterien ist die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten dritter
ESG-Anbieter angewiesen, die méglicherweise unvollstandig, fehlerhaft oder nicht
verfugbar sind. Deshalb besteht die Gefahr, dass die Verwaltungsgesellschaft ein
Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht zudem das Risiko,
dass die Verwaltungsgesellschaft die jeweiligen ESG-Kriterien nicht korrekt

Anhang A: Profil des typischen Anlegers
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anwendet oder dass der OGAW ein indirektes Engagement bei Emittenten haben
kénnte, die die vom OGAW verwendeten ESG-Kriterien nicht erflllen. Weder der
OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft noch der Asset Manager geben aus-
drGcklich oder stillschweigend Zusicherungen oder Gewdhrleistungen hinsichtlich
der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Billigkeit oder Vollstandigkeit einer
solchen ESG-Bewertung ab.

Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung
dienen, kann es zu erhdhten Risiken kommen. Das mit derivativen Finanzinstrumen-
ten verbundene Risiko darf 100% des Nettofondsvermdgens nicht Uberschreiten.
Dabei darf das Gesamtrisiko 200% des Nettofondsvermdgens nicht Gberschreiten.
Bei einer gemdass UCITSG zuldssigen Kreditaufnahme darf das Gesamtrisiko insge-
samt 210% des Nettofondsvermogens nicht Gbersteigen.

Ergebnisse der Bewertung von potenziellen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisi-
ken auf die Rendite:

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken wird gesamthaft als moderat einge-
schatzt, da aufgrund der BerUcksichtigung spezifischer Nachhaltigkeitsfaktoren bei
der Auswahl der Investments der Einfluss von Nachhaltigkeitsrisiken im Vergleich zu
nicht nachhaltigen Finanzprodukten reduziert wird.

b) Allgemeine Risiken
Zusatzlich zu den fondsspezifischen Risiken kbnnen die Anlagen des OGAW allge-
meinen Risiken unterliegen. Eine beispielhafte, jedoch nicht abschliessende Auf-
zA&hlung befindet sich unter Ziffer 7.2 des Prospekts.

Kosten, die aus dem OGAW erstattet werden

Eine Ubersicht Uber die Kosten, die aus dem OGAW erstattet werden, ist der Tabelle
»Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen' aus lit. A dieses
Anhangs A ,,0GAW im Uberblick* zu entnehmen.

Performance-Fee

Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, eine erfolgsabhdngige Vergitung
(,Performance-Fee") gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick" des Wertzuwachses des
um allfallige Ausschuttungen oder Kapitalmassnahmen bereinigten Anteilwertes der je-
weiligen Anteilsklasse zu erhalten, sofern die Wertentwicklung des Nettofondsvermdgens
der jeweiligen Anfteilsklasse eine Outperformance gegenuber dem Benchmark der jewei-
ligen Anteilsklasse gemdss Anhang A ,,OGAW im Uberblick® in einem Geschdftsjahr auf-
weist. Als Berechnungsmodell wird das High-on-High (HoH)-Model fUr die Berechnung der
Performance-Fee wie nachfolgend angewendet:

Eine etwaige Performance Fee wird an jedem Bewertungstag auf der Basis der Anzahl
umlaufender Anteile der jeweiligen Anteilsklasse ermittelt und abgegrenzt, sofern der An-
teilspreis der entsprechenden Anteilsklasse kumulativ eine Outperformance gegenuber
dem Benchmark der jeweiligen Anteilsklasse in einem Geschdaftsjahr aufweist und Uber
der High-on-High Mark der jeweiligen Anteilsklasse liegt. Die Performance-Fee wird auf
den Neftoinventarwert pro Anteil nach Abzug aller Kosten und GebuUhren aber vor Abzug
der bis zum Berechnungszeitpunkt abgegrenzten erfolgsabhdngigen GebuUhr berechnet.
Eine etwaige Unterschreitung der Benchmark am Ende eines vorhergehenden Ge-
schdaftsjahres muss im folgenden Geschdaftsjahr nicht aufgeholt werden.

Auf der Grundlage des Ergebnisses der periodischen Bewertung wird jede berechnete
Outperformance-Fee innerhalb des OGAW pro ausgegebenem Anteil zurOckgestellt
oder bereits gebildete RUckstellungen entsprechend aufgeldst. Aufldsungen von RUck-
stellungen werden dem Vermdgen des OGAW zugerechnet,

Der Referenzzeitraum fUr die High-on-High Mark entspricht dem gesamten Lebenszyklus
des OGAW.

Anhang A: Allgemeine Risiken
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Die Abrechnungsperiode fUr die Berechnung der Performance Fee entspricht dem Ge-
schaftsjahr. Eine VerkUrzung der Abrechnungsperiode fUr den Fall von Verschmelzungen
oder der Auflésung des OGAW ist méglich. Die Auszahlung bezeichnet den Zeitpunkt, ab
dem die abgegrenzte Performance Fee dem Asset Manager fix geschuldet ist. Zusétzlich
gilt eine abgegrenzte Performance Fee als geschuldet, wenn es vor Ende des Geschdfts-
jahres zu Anteilsruicknahmen kommt. Die geschuldete Performance Fee aufgrund von
AnfteilsrGcknahmen wird proportional zu den Anteilsricknahmen berechnet. Eine allfal-
lige Performance-Fee der jeweiligen Anteilsklasse wird jeweils am Ende eines Geschdfts-
jahres nachtraglich ausbezahlt.

Als Berechnungsgrundlage wird das Prinzip der High-on-High Mark angewendet (Basis:
Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse). Verzeichnet der OGAW bzw. die entspre-
chende Anteilsklasse Werteinbussen, wird die Performance-Fee erst wieder erhoben,
wenn der um allfdllige AusschUttungen oder Kapitalmassnahmen bereinigte Anteilspreis
der entsprechenden Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten Uber dem Anteilspreis liegt,
bei dem die erfolgsabhd&ngige Vergutung zuletzt ausbezahlt wurde (High-on-High Mark).

Ein schematisches Berechnungsbeispiel ist in lit. J ,,Berechnungsbeispiel fUr die Perfor-
mance-Fee" enthalten.

Schaan/Vaduz, 09. Dezember 2025

Die Verwaltungsgesellschaft:
IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft, Schaan

Die Verwahrstelle:
VP Bank AG, Vaduz

Anhang A: Performance-Fee
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K. Berechnungsbeispiel fur die Performance-Fee
Folgende Beispiele beschreiben schematisch die Berechnung der Performance-Fee auf Basis der jewei-

ligen Anteilsklasse:

Performance-Fee
Benchmark (BM)

Fortschreibung Benchmark
High-on-High-Mark
Berechnung Performance Fee

Auszahlungsfrequenz

10%

Morningstar Developed Markets TME GR EUR
Morningstar Developed Markets TME GR CHF
Morningstar Developed Markets TME GR USD
Nein

Ja

mit jeder NAV Berechnung

zum Ende eines jeden Geschdéftsjahres

Berechnungsmodell High-on-High (HoH)-Model
Bewertungstag NAV BM  High-on- NAV vor BM Perf.- kum. NAV nach
Start Start’* High-Mark Perf.-Feel4 Fee Perf.-Fee Perf.-Fee
Jahr 1
Tag 1 100.00  100.00 100.00 105.00 100.25 0.48 0.48 104.53
Tag 2 104.53  100.25 100.00 110.50 105.00 0.08 0.55 109.95
Tag 3 109.95 105.00 100.00 113.75 112.00 -0.38 0.18 113.58
Tag 4 113.58  112.00 100.00 112.50 111.00 -0.03 0.15 112.35
Tag 5 112.35 111.00 100.00 112.25 110.00 0.08 0.23 112.03
Tag 365 112.03  110.00 100.00 11425 110.50 0.15 0.38 113.88
Jahr 2
Tag 1 113.88  114.25 114.25 114.00 113.90 0.00 0.00 114.00
Tag 2 114.00 113.90 114.25 113.75 112.75 0.00 0.00 113.75
Tag 3 113.75 112.75 114.25 111.50 111.00 0.00 0.00 111.50
Tag 4 111.50  111.00 114.25 108.00 105.75 0.00 0.00 108.00
Tag 5 108.00 105.75 114.25 105.00 104.75 0.00 0.00 105.00
Tag 365 105.00 104.75 114.25 103.00 101.00 0.00 0.00 103.00
Jahr 3
Tag 1 103.00  103.00 114.25 113.00 103.50 0.00 0.00 113.00
Tag 2 113.00 103.50 114.25 115.00 112.00 0.07 0.07 114.93
Tag 3 11493  112.00 114.25 122.00 118.00 0.33 0.40 121.60
Tag 4 121.60  118.00 114.25 124.00 122.00 -0.20 0.20 123.80
Tag 5 123.80  122.00 114.25 121.00 117.00 0.20 0.40 120.60
Tag 365 120.60  117.00 114.25 119.00 113.00 0.08 0.48 118.53
Jahr 4
Tag 1 118.53  119.00 119.00 121.38 119.05 0.23 0.23 121.15

Erlauterungen zum Berechnungsbeispiel fur die Performance-Fee

13Der Benchmark wird zu Beginn eines Jahres indexiert.
14Die Performance-Fee wird auf den Nettoinventarwert pro Anteil nach Abzug aller Kosten und GebUhren aber vor Abzug der
bis zum Berechnungszeitpunkt abgegrenzten erfolgsabh&ngigen GebUhr berechnet.

Anhang A: Berechnungsbeispiel fUr die Performance-Fee
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High-on-High (HoH)-Model:

High-on-High-Mark:

Referenzzeitraum:

Benchmark
(Vergleichsindex)

Avuszahlungsfrequenz:

Jahr 1:

Jahr 2:

Jahr 3:

Auszahlungszeitraum:

Hinweis:

Ein Modell fUr die erfolgsabhdngige Vergutung, bei dem die er-
folgsabhdngige Vergitung (Performance-Fee) nur berechnet wer-
den darf, wenn der Nettoinventarwert (NAV) Uber dem Nettoin-
ventarwert vor Performance-Fee liegt, bei dem die erfolgsabhdn-
gige Vergutung zuletzt ausbezahlt wurde.

Der letzte Nettoinventarwert (NAV) vor Performance-Fee des Ge-
schaftsjahres, in dem letztmals eine Performance Fee bezahlt
wurde.

Der Referenzzeitraum fUr die High-on-High-Mark entspricht dem
gesamten Lebenszyklus des OGAW.

Ein Marktindex, an dem die Wertentwicklung eines Fonds gemes-
sen wird.

Die Benchmark wird zu Beginn eines Jahres indexiert. Die Berech-
nungsgrundlage fUr den Benchmark Start (BM Start) ist der Nettoin-
ventarwert (NAV) nach Performance Fee am Geschdftsjahres-
ende des Vorjahres.

Die Frequenz, mit der die aufgelaufene erfolgsabhdngige Vergit-
ung gegebenenfalls an die Verwaltungsgesellschaft bzw. den
AIFM zahlbar ist.

Im Jahr 1 wurde eine Performance-Fee erhoben, da der Anteilpreis
am Ende des Geschdftsjahres kumulativ Uber der Benchmark und
Uber der High-on-High-Mark liegt. Die Performance-Fee wird an je-
dem Bewertungstag berechnet und zurickgestellt. Die wahrend
des Jahres zurickgestellte Performance-Fee der jeweiligen Anteils-
klasse wurde aufgrund des RUckgangs des Nettoinventarwertes
(NAV) der jeweiligen Anteilsklasse teilweise wieder aufgeldst.

Im Jahr 2 wurde keine Performance-Fee erhoben, da das Prinzip
der High-on-High-Mark Anwendung fand. Eine allfallige Performan-
ce-Fee soll erst wieder erhoben werden, wenn der Wert pro Anteil
der jeweiligen Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten kumulativ
Uber der Benchmark und Uber der High-on-High-Mark liegt.

Im Jahr 3 wurde eine Performance-Fee erhoben, da der Nettoin-
ventarwert (NAV) der jeweiligen Anteilsklasse kumulativ die Bench-
mark und die High-on-High-Mark Uberschritten hat. Dabei wurde
die Performance-Fee durch den Rickgang des Nettoinventarwer-
tes (NAV) der jeweiligen Anteilsklasse teilweise wieder aufgeldst.

Der Auszahlungszeitraum fUr die Berechnung der Performance Fee
betragt jeweils ein Geschdaftsjahr. Eine allféllige Performance-Fee
der jeweiligen Anteilsklasse wird jeweils am Ende eines Geschdfts-
jahres (Auszahlungszeitpunkt) nachtraglich ausbezahlt. Zusatzlich
gilt eine abgegrenzte Performance Fee als geschuldet, wenn es
vor Ende des Geschdftsjahres zu Anteilsricknahmen kommt.

Es gilt zu beachten, dass eine Performance-Fee auf unrealisierten
Gewinnen erhoben werden kann, obschon die unrealisierten Ge-
winne in der Folge nie realisiert werden kénnten.

Anhang A: Berechnungsbeispiel fUr die Performance-Fee
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Anhang B: Spezifische Informationen fur einzelne
Vertriebslander

Hinweise fiir Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, an-
gezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30

Postfach 355

FL-9494 Schaan

Email: info@ifm. i

Zeichnungs-, Zahlungs-, RUcknahmeantrédge und Umtauschantrage fir die Anteile kdnnen bei
der Einrichtung eingereicht werden und wie RUcknahmeerldse ausgezahlt werden.

DIE IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in
Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie
2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes und Anleger kdnnen bei der Einrichtung hierGber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-
OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrich-
tung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erndltlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, RUcknahmepreise und Umtauschpreise
sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Furstentum Liechtenstein zu verdffentlichen
sind (z.B. die relevanten Vertrage und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen Uber die Aufgaben, die die Einrichtung
erfallt, auf einem dauerhaften Datentrdger zur VerfGgung.

Veroffentlichungen

Die Ausgabe-, RUcknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com verdf-
fentlicht. Sonstige Informationen fUr die Anleger werden auf www.fundinfo.com veroffentlicht.

In folgenden Fallen werden die Anleger mittels dauerhaften Datentrédgers nach § 167 KAGB in
deutscher Sprache und grundsatzlich in elektronischer Form informiert:

e Aussetzung der RUcknahme der Anteile des EU-OGAW,

e KUndigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,

e Anderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsétzen nicht ver-
einbar sind oder anlegerbenachteiligende Anderungen von wesentlichen Anlegerrechten
oder anlegerbenachteiligende Anderungen, die die Vergitungen und Aufwendungserstat-
tungen betreffen, die aus dem Investmentvermdgen entnommen werden kdnnen, ein-
schliesslich der Hintergrinde der Anderungen sowie der Rechte der Anleger in einer ver-
stdndlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informa-
tionen hierzu erlangt werden kdnnen,

e die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemdass
Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und

e die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Anderungen eines Master-
fonds in Form von Informationen, die gemdss Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen
sind.

Anhang C: Hinweise fUr Anleger in Deutschland
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Hinweise fiir Anleger in Osterreich

Kontakt- und Informationsstelle in Osterreich
Kontakt- und Informationsstelle in Osterreich gemass den Bestimmungen nach EU-Richtlinie
2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Anhang C: Hinweise fUr Anleger in Osterreich

o
(%]


file://///alpha/principal/FUNDS/BeagleFlagshipFund/A_FMA/Prospektänderungen/20221102/foreignfunds0540@erstebank.at

Hinweise fiir qualifizierte Anleger in der Schweiz

Dieser Fonds (kollektive Kapitalanlage) darf in der Schweiz ausschliesslich qualifizierten Anlegern
nach Art. 10 des Kollektivanlagengesetz (KAG) angeboten werden.

1.

5.

Verireter
Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 ZUrich.

Zahistelle
Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 ZUrich.

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsbl&tter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte kdnnen kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz be-
zogen werden.

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

4.1

4.2

Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle kdnnen Ret-
rozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstétigkeit von Fondsanteilen in der
Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstatigkeit gilt
insbesondere jede Tatigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von
Fondsanteilen zu férdern, wie die Organisafion von Road Shows, die Teilnahme an Veran-
staltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmit-
arbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an
die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlégigen
Bestimmungen des FIDLEG.

Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte kdnnen im Vertrieb in der Schweiz Ra-
batte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die befref-
fenden Anleger entfallenden GebUhren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zu-
I&ssig, sofern sie

+ aus GebUhren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermé-
gen nicht zusatzlich belasten;

+ aufgrund von objektiven Kriterien gewdhrt werden;

+ sdmilichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfillen und Rabatte verlangen,
unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewdhrt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewdhrung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft
sind:

+ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen
in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Pro-
moters;

+ die Hohe der vom Anleger generierten Gebuhren;

+ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Hohe der
Rabatte kostenlos offen.

ErfUllungsort und Gerichtsstand
FUr die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der ErfUllungsort am Sitz des Vertreters. Der Ge-
richtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Anhang C: Hinweise fUr qualifizierte Anleger in der Schweiz
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Anhang C: Aufsichtsrechtliche Offenlegung

Interessenkonflikte

Beim OGAW koénnen folgende Interessenkonflikte entstehen:

Die Interessen des Anlegers kbnnen mit folgenden Interessen kollidieren:

+

LR R SN S 2

Interessen der Verwaltungsgesellschaft und den mit diesen eng verbundenen Unterneh-
men und Personen

Interessen der Verwaltungsgesellschaft und seiner Kunden

Interessen der Verwaltungsgesellschaft und seinen Anlegern

Interessen der verschiedenen Anleger der Verwaltungsgesellschaft

Interessen eines Anlegers und eines Fonds

Interessen zweier Fonds

Interessen der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft

Umsté&nde oder Beziehungen, die Interessenskonflikte begrinden k&nnen, umfassen insbeson-
dere:

* > >

*
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Anreizsysteme fUr Mitarbeiter

Mitarbeitergeschafte

Umschichtungen im OGAW

Positive Darstellung der Fondsperformance

Geschdfte zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den von ihr verwalteten Fonds
oder Individualportfolios

Geschdfte zwischen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und/oder Indivi-
dualportfolios

Zusammenfassung mehrerer Orders (sog. ,,block trades”)

Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Personen

Einzelanlagen von erheblichem Umfang

Hohe Umschlaghdufigkeit von Vermdgensgegenstdnden (sog. ,,frequent frading")
Festlegung der Cut-Off-Zeit

Aussetzung der AnteilrGcknahme

IPO-Zuteilung

Greenwashing

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Verwaltungsgesellschaft folgende organisato-
rischen und administrativen Massnahmen ein, um Interessenskonflikte zu vermeiden und ggf. zu
I6sen, zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie beizulegen, zu beobachten und sie offenzulegen:

+

* S 4 e

Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von Gesetzen und Regeln Gber-

wacht und an die Interessenskonflikte gemeldet werden miUssen

Pflichten zur Offenlegung

Organisatorische Massnahmen wie

o Zuordnung von Zusténdigkeit, um unsachgemdasse Einflussnahme zu verhindern

o Verhaltensregeln fUr Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeitergeschdafte

o Verhaltensregeln bzgl. der Annahme und der Gewd&hrung von Geschenken, Einlo-
dungen, anderen Zuwendungen und Spenden

o Verbof des Insiderhandels

o Verbot des Front- und Parallel-Runnings

Einrichtung einer VergUtungspolitik und -praxis

Grundsatze zur BerUcksichtigung von Kundeninteressen

Grundsatze zur Uberwachung der vereinbarten Anlagerichtlinien

Grundsdatze fUr die AusfUhrung von Handelsentscheidungen (Best Execution Policy),

Grundsatze zur Aufteilung von TeilausfUhrungen

Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-Off-Zeiten)

Anhang C: Aufsichtsrechtliche Offenlegung
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Bearbeitung von Beschwerden

Die Anleger sind berechtigt, Beschwerden Uber die Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Mitar-
beiter, Beschwerden im Zusammenhang mit Fonds, welche von der Verwaltungsgesellschaft
verwaltet werden, sowie ihre Anliegen, Winsche und BedUrfnisse kostenlos schriftlich oder
muUndlich bei der Verwaltungsgesellschaft einzureichen.

Die Beschwerdepolitik der Verwaltungsgesellschaft sowie das Verfahren beim Umgang mit Be-
schwerden der Anleger kbnnen kostenlos auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft un-
ter www.ifm.li abgerufen werden.

Grundsatze der Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen

Die Verwaltungsgesellschaft Gbt die mit den Anlagen der verwalteten Fondsvermdgen verbun-
denen Aktiondrs- und Gldubigerrechte unabhdngig und ausschliesslich im Interesse der Anle-
ger aus.

Bei den einzelnen Geschdéften steht es der Verwaltungsgesellschaft frei, ob er die Aktiondrs-
und Gl&ubigerrechte fUr das jeweilige Fondsvermdgen selber ausiben oder die Ausibung an
die Verwahrstelle oder Dritte delegieren oder auf die AusGbung verzichten will.

Ohne ausdrickliche Weisung seitens der Verwaltungsgesellschaft ist die jeweilige Verwahrstelle
zur AusUbung der sich aus den Anlagen ergebenden Rechte als Gesellschafterin, Miteigenti-
merin usw. ermdchtigt, aber nicht verpflichtet.

Bei Geschd&ften, welche die Interessen der Anleger wesentlich beeinflussen, hat die Verwal-
tungsgesellschaft das Stimmrecht selber auszutben oder ausdrickliche Weisungen zu erteilen.

Eine aktive AusUbung der Stimmrechte erfolgt insbesondere in Fallen, in denen ein klar identfifi-
ziertes BedUrfnis zum Schutz des Anlegerinteresses besteht. Die Stimmrechte mussen nur dann
zwingend ausgeUbt werden, wenn nachhaltige Interessen betroffen sind. Sofern die betroffe-
nen Aktienpositionen keinen bedeutenden Anteil an der Marktkapitalisierung ausmacht, sind
keine nachhaltigen Interessen tangiert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat zum Ziel, Interessenkonflikte, die aus der AusGbung von Stimm-
rechten resultieren, zu verhindern bzw. im Interesse der Anleger zu I&sen oder zu regeln.

Die Verwaltungsgesellschaft beachtet bei der Ausibung der Stimmrechte die Anlegerinteres-
sen des Vermogens des OGAW sowie die Massgabe, dass die AusUbung der Stimmrechte im
Einklang mit den Zielen der Anlagepolitik des betroffenen Vermdgens erfolgt.

Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft (Strategien fur die AusUbung von Stimm-
und Gldaubigerrechten, Massnahmen, Einzelheiten zur Vermeidung von Interessenkonflikten,
u.a.) kann kostenlos auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.ifm.li abgeru-
fen werden.

Bestmogliche Ausfiuhrung von Handelsentscheiden

Die Verwaltungsgesellschaft hat im besten Interesse der von ihr verwalteten Fonds zu handeln,
wenn er fur diese bei der Verwaltung seiner Portfolios Handelsentscheidungen ausfihrt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat alle angemessenen Massnahmen um unter BerUcksichtigung
des Kurses, der Kosten, der Geschwindigkeit der Ausfihrung, der Wahrscheinlichkeit der Aus-
fUhrung und Abrechnung, des Umfangs, der Art des Auftrages und sonstiger, fUr die Auftrags-
ausfuhrung relevanten Aspekte zu ergreifen, um das bestmdgliche Ergebnis fUr die Fonds zu
erzielen (bestmdgliche AusfUhrung).

Soweit die Asset Manager zur AusfUhrung von Transaktionen berechtigt sind, werden sie ver-
traglich gebunden, die endsprechenden Grundsdtze zur bestmoglichen AusfGhrung anzuwen-
den, sofern sie nicht bereits den entsprechenden Gesetzen und Rechtsvorschriften zur best-
moglichen AusfGhrung unterliegen.

Anhang C: Aufsichtsrechtliche Offenlegung
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Die Grundsatze fur die AusfGhrung von Handelsentscheidungen (Best Execution Policy) steht
den Anlegern auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.ifm.li zur VerfOgung.

Verguitungsgrundsatze und -praktiken

Die IFM Independent Fund Management AG (,,IFM") unterliegt den fir Verwaltungsgesellschaf-
ten nach dem Gesetz Uber bestimmte Organismen fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(UCITSG) und den fUr AIFM nach dem Gesetz Uber die Verwalter alternativer Investmentfonds
(AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergu-
tungsgrundsatze und —praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen
Weisung zur VergUtungspolitik und —praxis geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergu-
tungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung Ubermassiger Risiken sicher-
zustellen. Die Vergutungsgrundséize und —praktiken der IFM werden mindestens jahrlich durch
die Mitglieder des Verwaltungsrates auf ihre Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtli-
chen Vorgaben UberprUft. Sie umfassen fixe und variable (erfolgsabhdngige) Vergutungsele-
mente.

Die IFM hat eine Vergutungspolitik festgelegt, welche mit ihrer Geschafts- und Risikopolitik ver-
einbar ist. Insbesondere werden keine Anreize geschaffen, Gbermdssige Risiken einzugehen.
Die Entlohnung fur die Implementierung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie ist im fes-
ten Lohnbestandteil des Nachhaltigkeitsverantwortlichen (Sustainability Officer) berbcksichtigt.
In die Berechnung der erfolgsabhdngigen Vergutung werden entweder das Gesamtergebnis
der IFM und/oder die persdnliche Leistung des betreffenden Angestellten und seiner Abteilung
einbezogen. Bei der im Rahmen der persdnlichen Leistungsbeurteilung festgelegten Zielerrei-
chung stehen insbesondere eine nachhaltige Geschdaftsentwicklung und der Schutz des Unter-
nehmens vor Gbermdssigen Risiken im Vordergrund. Die variablen VergUtungselemente sind
nicht an die Wertentwicklung der von der IFM verwalteten Fonds gekoppelt. Freiwilige Arbeit-
gebersachleistungen oder Sachvorteile sind zuldssig.

Durch die Festlegung von Bandbreiten fUr die GesamtvergUtung ist Uberdies gewdhrleistet,
dass keine signifikante Abhdngigkeit von der variablen Vergitung sowie ein angemessenes
Verhdltnis von variabler zu fixer VergUtung bestehen. Die Hohe des festen Lohnbestandteils ist
derart ausgestaltet, dass ein Angestellter seinen Lebensunterhalt bei einer 100%-Anstellung mit
dem festen Lohnbestandteil isoliert bestreiten kann (unter BerGcksichtigung von marktkonfor-
men Saldren). Bei der Zuteilung der variablen Vergitung haben die Mitglieder der Geschdafts-
leitung und der Verwaltungsratsprésident ein Letztentscheidungsrecht. FUr die Uberprifung der
VergUtungsgrundsatze und —praktiken ist der Verwaltungsratsprdsident verantwortlich.

FUr die Mitglieder der Geschdftsleitung der IFM und Angestellte, deren Tatigkeiten einen we-
sentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der IFM und der von ihr verwalteten Fonds haben
(Risk Taker), gelten besondere Regelungen. Als Risk Taker wurden Angestellte identifiziert, die
einen entscheidenden Einfluss auf das Risiko und die Geschaftspolitik der IFM ausUben kénnen.
FUr diese risikorelevanten Angestellten wird die variable VergUtung nachschussig Uber mehrere
Jahre ausbezahlt. Dabei wird zwingend ein Anteil von mindestens 40% der variablen VergUtung
Uber einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der
Vergutung ist wahrend dieses Zeitraums risikoabhdngig. Die variable Vergutung, einschliesslich
des zurUckgestellten Anteils, wird nur dann ausbezahlt oder verdient, wenn sie angesichts der
Finanzlage der IFM insgesamt fragbar und aufgrund der Leistung der befreffenden Abteilung
und der betreffenden Person gerechtfertigt ist. Ein schwaches oder negatives finanzielles Er-
gebnis der IFM fUhrt generell zu einer erhneblichen Absenkung der gesamten Vergutung, wobei
sowohl laufende Kompensationen als auch Verringerungen bei Auszahlungen von zuvor erwirt-
schafteten Befrdgen berlcksichtigt werden.

Anhang C: Aufsichtsrechtliche Offenlegung
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Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in
eine Wirtschaftstatigkeit,
die zur Erreichung eines
Umweltziels oder sozialen
Ziels beitrégt, vorausge-
setzt, dass diese Investi-
tion keine Umweltziele
oder sozialen Ziele erheb-
lich beeintréchtigt und
die Unternehmen, in die
investiert wird, Verfah-
rensweisen einer guten
UnternehmensfUhrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein
Klassifikationssystem, das
in der Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt st
und ein Verzeichnis von
okologisch nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten ent-
halt. In dieser Verordnung
ist kein Verzeichnis der so-
zial nachhaltigen Wirt-
schaftstatigkeiten festge-
legt. Nachhaltige Investiti-
onen mit einem Umwelt-
ziel kdnnten taxonomie-
konform sein oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a
der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkfs: Unternehmenskennung (LEI-Code
Beagle Flagship Fund 529900FK1ND95H5H974

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

L X ] Ja ® 2% Nein
Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit okologische/soziale
nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und obwohl keine
einem Umweltziel getatigh: _ % nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthdlt es einen Mindestanteil
in Wirtschaftstatigkeiten, die von__ % an nachhaltigen Investitionen

nach der EU-Taxonomie als
okologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach
der EUTaxonomie als dkologisch
in Wirtschaftstatigkeiten, die nachhaltig einzustufen sind
nach der EU-Taxonomie nicht
als ékologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweliziel in
Wirtschaftstatigkeiten, die nach
der EUTaxonomie nicht als
Okologisch nachhaltig einzustufen
sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteilan  ¢¢  Es werden damit 6kologische/soziale
nachhgaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine

einem sozialen Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitinen getatigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem
Finanzprodukt beworben?

Das Finanzprodukt berGcksichtigt u.a. dkologische (E) und/oder soziale (S)
Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken
(G) anwenden. Das Finanzprodukt verfolgt dabei einen gesamthaften
ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Finanzprodukts
durch die BerUcksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren
gewdahrleistet werden soll.

Des Weiteren verwendet das Finanzprodukt tatigkeits- als auch normen-
basierte AusschlUsse, die in der nachstehenden Anlagestrategie
ausfUhrlicher beschrieben sind.

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
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Mit  Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem Fi-
nanzprodukt  beworbe-
nen Okologischen oder
sozialen Merkmale er-
reicht werden.

Bei den wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen
handelt es sich um die be-
deutendsten nachteiligen
Auswirkungen von Investiti-
onsentscheidungen  auf
Nachhaltigkeitsfaktoren in
den Bereichen Umwelt, So-
ziales und Beschdaftigung,
Achtung der Menschen-
rechte und Bekdmpfung
von Korruption und Beste-
chung.

Welche Nachhadltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung
der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die herangezogen werden, um das Er-
reichen der dkologischen oder sozialen Anlageziele des Finanzproduk-
tes zu messen, umfassen:

» Anzahl direkter Investitionen mit Verletzungen gegen die Aus-
schlusskriterien;

= Anzahl von direkten Investitionen in Unternehmen, die schwerwie-
gend gegen eine der zehn Prinzipien des UN Global Compact
Compliance (UNGC) der Vereingten Nationen verstossen;

» Anzahl von direkten Investitionen in Unternehmen, die schwerwie-
gend gegen die UN Guiding Principles on Business and Human
Rights (UNGP) verstossen;

= Anzahl von direkten Investitionen, die schwerwiegend gegen
die International Labour Organization's (ILO) conventions
verstossen;

» Durchschnittlicher ESG-Score des Finanzprodukfts;

= Bei Investitionen in Aktien- und Anleihefonds mUssen diese entwe-
der als Produkt nach Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU)
2019/2088 eingestuft sein.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem
Finanzprodukt teilweise getdtigt werden sollen, und wie trdgt die nach-
haltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote fur
nachhaltige Investitionen vorsieht.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-
produkt teilweise getatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder
sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine nachhallige
Investitionen anstrebt.

Wie wurden die Indikatoren fUr nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berUcksichtigte

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine nachhaltige
Investitionen anstrebf.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsétzen
for mulfinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der
Vereinten Nationen fur Wirtschaft und Menschenrechte in
Einklange N&here Angaben:

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine nachhalfige
Investitionen anstrebt.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,,Vermeidung erheblicher BeeintrGchtigun-
gen* festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-
xonomie nicht erheblich beeintrdchtigen durfen, und es sind spezifische EU-Kriterien
beigefigt.

Der Grundsatz ,,Vermeidung erheblicher Beeintrchtigungen* findet nur bei denje-
nigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die
EU-Kriterien fUr &kologisch nachhaltige WirtschaftsaktivitGten bertcksichtigen. Die
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen
berUcksichtigen nicht die EU-Kriterien fUr 6kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivi-
taten.

Alle anderen nachhalfigen Investitionen duUrfen &kologische oder soziale Ziele
ebenfalls nicht erheblich beeinfré&chtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Aus-

'“ wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bericksichtigt?
ja
x Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Lur Erreichung des Anlageziels des OGAW kommt ein mehrstufiger
Nachhaltigkeitsprozess zur Anwendung, welcher aus klar definierten so-
wie messbaren Ausschluss- und Positivkriterien besteht:

I. Tatigkeitsbasierte negative Prifung:
Zur Erreichung seines Anlageziels legt der Asset Manager in einem
ersten Schrift fir den Erwerb bestimmter Vermdgensgegensténde
Ausschlusskriterien bzw. Schwellenwerte fest.

Dabei werden Beteiligungspapiere und Beteilgungsweritrechte aus-
geschlossen, die von Unternehmen ausgegeben werden, welche
bedeutende Einnahmen aus einem der nachstehenden kontrover-
sen Geschdaftsfeldern erzielen:

o Alkohol

GlUcksspiel!

konventionelle oder kontorverse Waffen'

Kohle!

Erwachsenenunterhaltung!

Die vorgenannten AusschlUsse gelten nur bei direkten Investitionen.

Il. Normenbasierte negative Prifung:
In einem zweiten Schritt werden die Ubrig gebliebenen Unterneh-
men einer differenzierter Prifung unterzogen, wie z.B.:
e Einhaltung der Menschenrechte
e Korruption
o Corporate Governance

1 Ausschluss, wenn Umsatz >10% von Gesamtumsatz aus Produktion und/oder Vertrieb
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur fUr Investiti-
onsentscheidungen, wo-
bei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise Investi-
fionsziele oder Risikotole-
ranz berUcksichtigt wer-
den.

Die Verfahrensweisen ei-
ner guten Unterneh-
mensfihrung  umfassen
solide Management-
strukturen, die Beziehun-
gen zu den Arbeitneh-
mern, die Vergitung von
Mitarbeitern sowie die
Einhaltung der Steuervor-
schriften.

.

¢ Umweltmanagement
e USW.

Zur DurchfUhrung dieser Analyse verwendet der Asset Manager von
einem oder mehreren externen ESG-Researchdienst gelieferten
Daten.

Positivkriterien:

In einem dritten Schritt werden zur ErfUllung 6kologischer und sozio-
ler Merkmale den Vermogensgegenstdnden des OGAW ein ESG-
Rating zugeordnet. Das ESG-Rating zeigt die Exponierung jedes Un-
ternehmens gegenuber den wichtigsten ESG-Faktoren auf. Es ba-
siert auf der feingliedrigen AufschlUsselung der Geschdftstatigkeit,
der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte, der Vermdgens-
werte und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrdssen
wie der Produktionsauslagerung etc. Durch die Anwendung von
positiven Screening-Kriterien versuchen die Asset Manager Beteili-
gungspapiere und Beteilgungswertrechte von Emittenten auszu-
wdahlen, die sozial verantwortungsbewusst handeln.

Weitere Informationen zur Funktfionsweise der ESG- und Nachhaltig-
keits-Methodologie, zu ihrer Integration in den Anlageprozess, zu
den Auswabhlkriterien sowie zu den ESG- und Nachhaltigkeitsrichtli-
nien kénnen auf der Website Nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
qung IFM Independent Fund Management AG abgerufen werden.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,
die fir die Auswahl der Investitionen zur Erfillung der be-
worbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie sind die syste-
matischen AusschlUsse bestimmter Unternehmen auf der Grund-
lage der oben beschriebenen Ausschlusspolitik.

Um welchen Mindestsaiz wird der Umfang der vor der Anwend-
ung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen
reduziert?

FUr diesen OGAW besteht keine Verpflichtung, den Umfang der
Investitionen um einen Mindestsatz zu verringern.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-
fuhrung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Die Verwaltungsgesellschaft und der Asset Manager férdern die
EinfOhrung besserer Praktiken in Bezug auf Umwelt-, Kunden- und
Sozialfragen.

Auf der ersten Ebene wird durch den Asset Manager auf syste-
matischer Basis verifiziert, welche Daten in Bezug auf gute Unter-
nehmensfUhrung vorhanden sind. Diese fliessen entsprechend
ins Scoring mit ein. Auf der zweiten Ebene eruiert der Asset Ma-
nager die fehlenden Daten entsprechend. Dennoch kann nicht
ausgeschlossen werden, dass markt- und situationsbezogen so-
wie in addquatem Ausmass in Unternehmen investiert wird, wel-
che in der Disziplin "gute UnternehmensfUhrung" unterdurch-
schnittliche Werte aufweisen.

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Y
o
w


https://www.ifm.li/files/attachments/4-13b-Nachhaltigkeitsbezogene-Offenlegung-bei-IFM-Independent-Fund-Management-AG-20220215.pdf?t=180322094906
https://www.ifm.li/files/attachments/4-13b-Nachhaltigkeitsbezogene-Offenlegung-bei-IFM-Independent-Fund-Management-AG-20220215.pdf?t=180322094906

\J

@)

Va

Die  Vermégensalloka-
tion gibt den jeweiligen
Anteil der Investitionen in
bestimmte Vermdgens-
werte an.

Taxonomiekonforme Ta-
figkeiten,  ausgedrUckt
durch den Anteil der:

- Umsatzerlése, die den
Anteil der Einnahmen
aus umweltfreundli-
chen Aktivitaten der
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, widerspie-
geln

- Investitionsausgaben
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen Inves-
fitionen der Unterneh-
men, in die investiert
wird, aufzeigen, z. B. fir
den Ubergang zu einer
grinen Wirtschaft

- Betriebsausgaben
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen  be-
frieblichen Akfivitaten
der Unternehmen, in
die investiert wird, wi-
derspiegeln.

Die Verwaltungsgesellschaft ist UGberzeugt, durch eine aktive
StimmrechtsausGbung einen Beitrag zu den Werten und Verhal-
tensweisen von Unternehmen zu leisten. Mit den Engagements
der Verwaltungsgesellschaft ermutigt sie Unternehmen Best-
practice Corporate Governance Standards anzunehmen. Bei
der Stimmrechtsaustbung bericksichtigt die Verwaltungsgesell-
schaft die interne Weisung betreffend der Stimmrechtspolitik. In
der Gestaltung des Engagements mit Firmen, arbeitet die Ver-
waltungsgesellschaft eng mit einem Proxy Voting Anbieter zu-
sammen und kombiniert dessen Analyse mit der Anlagepolitik
des Finanzprodukts.

Die Stimmrechtspolitik ist abrufbar unter:
https://www.ifm.li/files/attachments/Stimmrechispoli-
tik.pdf2t=061221181423

Welche Vermogensallokation ist fir dieses Finanzprodukt geplant?

Der OGAW investiert sein Vermodgen dauernd vorwiegend (mindestens
51%) unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte
(Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanlei-
hen von Gesellschaften weltweit, welche aufgrund einer grindlichen,
disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausge-
wahlt werden und die an einer Bérse oder an einem anderen geregel-
ten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Der OGAW wird mindestens 51% seines Vermdgens in Unternehmen in-
vestieren, die an die beworbenen ékologischen und sozialen Merkmale
angepasst sind (#1). Somit wird der verbleibende Anteil (<49%) aus (#2)
»Andere Investitionen" bestehen.

Investitionen

#2 Andere Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 6kologische oder soziale Merkmaleumfasst Investitionen
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen dkologischen oder
sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzpro-
dukts, die weder auf dkologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind
noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem
Finanzprodukt beworbenen 6kologischen oder sozialen Merk-
male erreicht

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
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Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformi-
tat umfassen die Kri-
terien fUr fossiles Gas
die Begrenzung der
Emissionen und die
Umstellung auf voll
erneuverbare  Ener-
gie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende
2035. Die Kriterien fur
Kernenergie einhal-
ten umfassende Si-
cherheits- und Ab-
fallentsorgungsvor-
schriften.

Ermoglichende Tatigkei-
ten wirken unmittelbar
ermdéglichend darauf
hin, dass andere Tatig-
keiten einen wesentli-
chen Beitrag zu den Um-
weltzielen leisten.

Ubergangstdtigkeiten
sind Tdatigkeiten, fur die
es noch keine CO2-ar-
men Alternativen gibt
und die unter anderem
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die
den besten Leistungen
entsprechen.

Lur effizienten Verwaltung kann das Finanzprodukt zu Absiche-
rungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf
Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, W&hrungen, Volatilita-
ten und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschdafte
und Swaps einsetzen.

Derivate, sonstige Ubertragbare Wertpapiere, Barmittel und
geldnahe Instrumente unterliegen eventuell nicht denselben
ESG-Beschrankungen wie andere im Vermogen des Finanzpro-
dukts gehaltene Wertpapiere.

In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Um-
weltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Dieser OGAW beabsichtigt nicht, Anlagen zu tatigen, die als nachhal-
fige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 gelten.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten
im Bereich
Ja

in fossiles Gas in Kernnergie

b4 Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grin der Mindestprozentsaiz
der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine
geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformitét von
Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformitét in Bezug
auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen,
wdhrend die zweite Grafik die Taxonomie-Konformitét nur in Bezug auf die
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformitét der Investitionen 2. Taxonomiekonformitat der

einschliesslich Staatsanleihen* Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Fossiles Gas
B Taxonomiekonform:
B Taxonomiekonform: Kernenergie
Kernenergie
H Taxonomiekonform
W Taxonomiekonform 100% (ohne fossiles Gas und 100%
(ohne fossiles Gas und Kernenergie)
Kernenergie) Nicht
Nicht taxonomiekonform taxonomiekonform

Diese Grafik stellt 100% der Gesamtinvestitionen dar

* FUr die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff ,,Staatsanleihen’ alle
Risikopositionen gegenUber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangs-
tatigkeiten und erméglichende Tétigkeiten?

Dieser OGAW beabsichtigt nicht, Anlagen zu tatigen, die als
nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU)
2019/2088 gelten.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem
Umweliziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
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A
sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweliziel, die  die
Kriterien fUr &kologisch
nachhaltige Wirtschafts-
tatigkeiten gemdss der
EU-Taxonomie nicht
beriicksichtigen.

Bei den Referenzwer-
ten handelt es sich
um Indizes, mit denen
gemessen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen 6ko-
logischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht.

Dieser OGAW beabsichtigt nicht, Anlagen zu tatigen, die als nachhal-
tige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 gelten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser OGAW beabsichtigt nicht, Anlagen zu tatigen, die als nachhal-
tige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 gelten.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere Investitionen“, welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen okologischen
oder sozialen Mindestschutz?

1. Barmittel und BarmittelGquivalente zu LiquiditGtszwecken

2. Derivative Finanzinstrumente, welche Teil der Anlagestrategie sind
sowie zur Absicherung eingesetzt werden

3. Anlagen zu Diversifizierungszwecken oder Anlagen, fir die Daten
fehlen und keinen Mindestschutzvorschriften in Bezug auf E&S folgen

Aufgrund der Natur der Anlagen unter Punkt 1 und 2 werden keine 6ko-
logischen oder sozialen Mindestschutzvorschriften festgelegt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses
Finanzprodukt auf die beworbenen okologischen und/oder sozialen
Merkmale ausgerichtet ist?

Nein, es wird kein Index als Referenzwert eingesetzt, um festzustellen, ob
der OGAW mit den &kologischen und/oder sozialen Merkmalen Uber-
einstimmt.
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem
Finanzprodukt beworbenen o&kologischen und sozialen
Merkmale ausgerichtet?

Es wird kein Referenzwert eingesetzt.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf
die Indexmethode sichergestellt?

Es wird kein Referenzwert eingesetzt.

Wie unterscheidet sich der bestimmie Index von einem
relevanten breiten Marktindex?

Es wird kein Referenzwert eingesetzt.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes
eingesehen werden?

Es wird kein Referenzwert eingesetzt.

Wo kann ich im Internet weitere produkispezifische Informationen
finden?

Weitere produkispezifische Informationen sind abrufbar unter:
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Weitere produktsperzifische Informationen sind auf der Website zu fin-
den: www.ifm.li
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